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EDITORIAL

Handlungsfahigkeit und Wehrhaftigkeit
des Grundgesetzes

Ist unsere Verfassung auch in Zukunft stabil und handlungsfahig vor ihren Feinden geschiitzt?
Mit dem Begriff der Resilienz verbinden sich in diesem Zusammenhang zwei Denkrichtungen:
Zum einen, ob sich das Grundgesetz gegen Angriffe schiitzen und wehren kann; zum anderen,
ob es neuen und zukiinftigen Herausforderungen gewachsen ist. Besonders die erste Denkrich-
tung istin den vergangenen Jahren unter dem Stichwort der ,wehrhaften Demokratie” verhan-
delt worden. Zum 75. Jubilaum der Verabschiedung des Grundgesetzes im Jahr 2024 wurde
nach seinen Abwehrkraften gegeniiber rechtsstaatsfeindlichen und antidemokratischen Ak-
teuren gefragt. Nicht nur die Grundgesetzartikel selbst, sondern auch Verfassungsorgane wie
das Bundesverfassungsgericht oder Landeseinrichtungen wurden einer solchen Priifung un-
terzogen. Inwieweit das Grundgesetz Schutzklauseln gegen die eigene Abschaffung bereithalt,
seine Auslegung eine aktive Abwehr von Feinden der freiheitlichen demokratischen Grundord-
nung ermdoglicht (oder sogar einfordert) oder ob andere Institutionen einen solchen Schutz ga-
rantieren mussen — dariiber wurde angesichts erstarkter rechtspopulistischer und rechtsex-
tremistischer Krafte und einem gewachsenen Misstrauen in demokratische Institutionen dis-
kutiert.

Dabei ist die staatlich institutionalisierte und geférderte Verfassungsresilienz ein zweischnei-
diges Schwert: Wo fangt legitimer Schutz an und wo wird die Freiheit der Biirgerinnen und Biir-
ger eingeschrankt? Welche Mittel stehen zur Verfiigung, um Gerichte, Behérden und Amter zu
starken, im Zweifelsfall aber auch bei VerstofRen gegen die freiheitliche demokratische Grund-
ordnung zu sanktionieren? Konnen Verfassungstreue und demokratische Gesinnung verord-
net werden, besonders bei staatlich beauftragten Akteuren und Einrichtungen? Wie lasst sich
das Bekenntnis zur Verfassung auf anderem Wege starken? Das Grundgesetz ist dabei unter
dem Konzept eines ,Verfassungspatriotismus” immer wieder als Wertekompendium zu Rate
gezogen worden, mit dem sich in einer zunehmend pluralisierten und individualisierten Ge-
sellschaft gemeinsame Werte und Sitten definieren lassen. Gleichzeitig miissen Malnahmen
zum Schutz und zur Starkung einer nationalstaatlichen Verfassung in einer globalisierten und
durch digitale Medien entgrenzten Welt immer wieder neu verhandelt werden. Nicht zuletzt
stellt sich die Frage, ob das Grundgesetz der sozialokologischen Transformation gewachsen ist,
die angesichts von Klimawandel und Digitalisierung Politik und gesellschaftliches Zusammen-
leben fundamental verandern werden.
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Woher sie kommen und was sie bewirken (konnen)

Eine demokratische Verfassung ist nur so stark wie ihr Riickhalt in der Bevolkerung. Wahrend es der Weima-
rer Republik trotz intensiver Bemiihungen nicht gelang, die konstitutionellen Errungenschaften breiteren
Bevolkerungsschichten zu vermitteln und positive Gefiihle fiir die Republik zu mobilisieren, schlugen beide
deutsche Staaten nach 1949 andere Wege ein. Die ostentative Liebe zum sozialistischen Vaterland schloss
die DDR-Verfassungen nicht ein, verzichten mochte das Regime auf ein Staatsgrundgesetz dennoch nicht
und bezog die Biirgerinnen und Biirger bei dessen Ausarbeitung ein. In der Bundesrepublik wandelte sich
das Grundgesetz vom unbeachteten Mauerbliimchen zum Star unter den Institutionen, kraftig Vorschub
leistete dieser Metamorphose das Bundesverfassungsgericht. Mit der Wende 1989/90 wurde die Verfas-
sungsfrage erneut virulent. Die Antworten, die das wiedervereinigte Land darauf gab, gefielen nicht allen.
Fiinfunddreiflig Jahre spater sind die Wertschitzung des Grundgesetzes und die Bereitschaft der Menschen,

es aktiv mit Leben zu fiillen und zu schiitzen, wichtiger denn je.

Um das Grundgesetz und seinen Zuspruch aus der Bevolke-
rung muss man sich anscheinend nicht sorgen. Umfragen
der letzten Jahrzehnte zeigen immer wieder, wie groft und
stabil das Vertrauen in die bundesrepublikanische Verfas-
sung ist. Seit den 1970er Jahren stiegen die Beliebtheits-
werte des Grundgesetzes deutlich an. 2023 bekundeten
83 Prozent der Biirgerinnen und Biirger groRes oder ziem-
lich groRes Vertrauen in ihre Verfassung (Institut fiir Demo-
skopie 2023). Ein Jahr spater waren 87 Prozent der West-
deutschen und 68 Prozent der Ostdeutschen der Meinung,
das Grundgesetz habe sich bewahrt. 78 Prozent erklarten
ihre Bereitschaft, das Grundgesetz aktiv vor seinen Feinden
zu schiitzen (Vorlander 2024).

Der Publizist und Politologe Dolf Sternberger 1968 bei einer Rede an der
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TU Darmstadt.

Das sind hohe Zustimmungswerte, von denen andere poli-
tische Institutionen im Land nur traumen konnen. Parteien
und Parlamente schneiden in den Vertrauens-Rankings
sehr viel schlechter ab. Demgegeniiber steht die Verfassung
gut da; sie bildet offenbar einen Fels in der Brandung demo-
kratiekritischer und politikverdrossener Unzufriedenheit
und bietet sich als Identifikationsanker an. Sogar die AfD,
die vom Bundesamt fiir Verfassungsschutz im Mai 2025 als
,gesichert rechtsextrem” eingestuft wurde!, beteuert ihre
Verfassungsliebe. Mit Blick auf die regierungsamtlichen
Mafinahmen wéhrend der Coronapandemie prasentiert sie
sich als die einzige Partei, die fiir biirgerliche Grundrechte
eintrete. Allerdings teilen ihre Wahler und Wahlerinnen

/
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diese Liebe nur bedingt; nicht einmal jeder und jede zweite
von ihnen findet das Grundgesetz verteidigungswert. Je
mehr Zulauf die AfD bekommt, desto grofRer wird also auch
die Zahl derer, die sich vom Grundgesetz abwenden.

Was bedeutet das fiir die Frage nach der Verfassungsresili-
enz? Es bedeutet zunéchst einmal, dass die Verfassung nur
so stark ist wie ihr Riickhalt in der Bevolkerung. Aber wo-
her bezieht sie diesen Riickhalt? Und wie belastbar sind po-
sitive Verfassungsgefiihle? Wie bilden sie sich, was konnen
sie bewirken?

Auf der Suche: Verfassungsgefiihle und
Verfassungspatriotismus

Als der deutsche Jurist und Politikwissenschaftler Karl Loe-
wenstein, der als Jude 1933 in die USA emigriert war, zwan-
zig Jahre spéater durch die Bundesrepublik reiste, fiel ihm,
neben manch anderem, die Abwesenheit dessen auf, was er
als ,Verfassungsgefiihl” bezeichnete. In der Bevdlkerung
fand er auch nicht den Hauch jener Begeisterung, die er in
seiner neuen Heimat kennen und schéatzen gelernt hatte.
Fir US-Amerikaner besaf (und besitzt) ihre constitution ei-
nen hervorgehobenen Wert: Man ist stolz auf sie, feiert sie,
benennt Straflen und Schiffe nach ihr. Eine derartige An-
hanglichkeit suchte Loewenstein in seiner alten Heimat ver-
geblich. Tatsachlich wiesen Umfragen eine hohe Indifferenz
aus. 1955 nach ihrer Meinung zur Verfassung befragt, be-
kannten die meisten (66 Prozent der Frauen, 34 Prozent der
Maénner), diese sei ihnen ganzlich unbekannt (Noelle/Neu-
mann 1956: 157).

Loewenstein erfiillte das mit Sorge. Selbst wenn er der ,My-
thologisierung" der Verfassung in den USA skeptisch gegen-
Uberstand, fand er die Gleichgtiltigkeit der Westdeutschen
bedngstigend. Wer kein personliches Verhaltnis zur Verfas-
sung habe, setze sich, meinte er, auch nicht aktiv fiir das Ge-
meinwesen ein. Denn schliefllich bestimme die Verfassung
ja die Werte und Prinzipien, nach denen die Biirgerinnen
und Biirger gemeinschaftlich leben wollten und sollten. In-
dem sie diese Werte schiitze — auch und gerade gegen ei-
nen moglicherweise tibermachtigen Staat —, sichere die Ver-
fassung die Freiheit jedes Einzelnen und seiner Lebensfiih-
rung. Sie verdiene daher nicht nur Achtung, sondern auch
emotionale Anhanglichkeit (Loewenstein 1961).

Ahnlich argumentierte der Journalist und spatere Politik-
wissenschaftler Dolf Sternberger. Schon 1947 sprach er von
einer lebenden Verfassung", die von Biirgern und Biirgerin-
nen in ,Liebe" und ,freier Anhanglichkeit" zu gestalten sei.
In ihr sah er ein ,Vaterland" verkdrpert, das nicht mehr, wie
bisher, mit ,Gedanken des Krieges, des Opfers und des To-
des" assoziiert werden sollte, sondern mit der Verantwort-
lichkeit und Selbsttatigkeit seiner Angehdrigen (Sternber-
ger 1970a). Daran aber mangelte es offensichtlich. An das
Grundgesetz, konstatierte Sternberger 1959, habe man sich
inzwischen ,gewdhnt, aber man liebt es nicht". Das ,Verfas-
sungsbewulitsein” der Bevélkerung lasse zu wiinschen iib-
rig. Doch ,wer die Freiheit will, kann auf die Lange seine An-
hanglichkeit auch den Einrichtungen nicht versagen, die
die Freiheit gewahrleisten" (Sternberger 1959).

Diesen Appell wiederholte Sternberger elf Jahre spater, als
er angesichts zunehmender politischer Konflikte ,ein aus-
reichendes Mal} von Gefiihl fiir das gemeinsame Interesse”
einforderte; dieses Gefiihl nannte er ,Verfassungspatriotis-
mus" (Sternberger 1970b). Es sollte an die Stelle eines Nati-
onalgefiihls treten, das in Deutschland zweifach ,verwun-
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det” sei: zum einen durch seine Uberhitzung wéhrend der
nationalsozialistischen Zeit, zum anderen als Folge der dop-
pelten Staatsgriindung 1949. In die Leerstelle konne, so
Sternberger, Schritt fiir Schritt ein ,neuer, ein zweiter Patri-
otismus" einwandern, der sich auf ein wachsendes ,Bewuf3t-
sein von der Wohltat dieses Grundgesetzes" griinde (Stern-
berger 1979).

Weimarer Erfahrungen

Auch Loewenstein hatte die Bedeutung positiver Verfas-
sungsgefihle fur die ,Integration der Gemeinschaft" betont
und in ihnen ein Gegengewicht zu den Individualisierungs-
und Pluralisierungstendenzen der modernen Gesellschaft
gesehen. Zugleich wusste er um die Schwierigkeiten, solche
Geflihle zu erzeugen und auf Dauer zu stellen. Dabei stand
ihm die Geschichte der Weimarer Republik, die er vor der
Emigration selber miterlebt und mitgeformt hatte, als mah-
nendes Beispiel vor Augen. Zwar habe es, erinnerte er sich,
auch 1919 einen Moment gegeben, in dem sich der ,magische
Zauber der Verfassungs-Schépfung” entfaltet habe (Loe-
wenstein 1951/52: 389, 396). Aber er sei rasch wieder verflo-
gen — trotz zahlreicher Anstrengungen politischer und zivil-
gesellschaftlicher Organisationen, die Magie zu erhalten.

So bemihten sich etwa sozialdemokratische und links-
liberale Politiker seit 1921, den 11. August, an dem Reichs-
prasident Friedrich Ebert die Verfassungsurkunde 1919 un-
terschrieben hatte, zum Nationalfeiertag zu erheben. Sie
scheiterten einerseits am Widerstand rechtsnationaler, mo-
narchistischer und kommunistischer Krafte, die sich mit
der Existenz einer demokratischen Republik nicht abfinden
wollten und die Weimarer Verfassung in Bausch und Bogen
ablehnten. Andererseits scheute die Regierung davor zu-
riick, symbolisch Flagge zu zeigen, und hoffte auf bessere,
weniger polarisierte Zeiten.

Diese Zeiten brachen erst 1924 an, nach fiinf stirmischen
Jahren, in denen eine politische oder 6konomische Krise
die andere jagte. Wahrend in Berlin der iibliche Staatsakt
zu Ehren der Verfassung stattfand, organisierte das neuge-
griindete Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold Veranstaltungen
in der Flache. Als Bund republikanischer Kriegsteilnehmer
(der zunehmend auch Ungediente aufnahm) lud es am
11. August zur ,ersten Truppenschau der Republik und De-
mokratie” nach Weimar. Auch an anderen Orten zeigte es
Prasenz und rief die Menschen dazu auf, die Grundsatze und
Ziele der Verfassung zu schiitzen. Seine Mitglieder, iiber-
wiegend Sozialdemokraten, Linksliberale und Anhanger der
katholischen Zentrumspartei, schwenkten nicht nur
schwarz-rot-goldene Fahnen und marschierten hinter Ver-
einsstandarten. Sie organisierten auch sportliche Wett-
kdmpfe, Kinderspiele und musikalische Darbietungen.
Auf diese Weise, hoffte man, lieRen sich breitere Bevdlke-
rungsschichten erreichen und fiir die Verfassung begeis-
tern. Thren Hohepunkt erreichte die Mobilisierungskampa-
gne 1929, zum zehnten Jahrestag der Verfassung (Frevert
2024:104-109).

Mittlerweile hatten sich selbst jene, die der Republik an-
fangs lediglich aus Vernunft zustimmten und im Herzen
Monarchisten blieben, fir das neue Staatswesen erwarmt.
Thomas Mann schrieb wenige Monate vor der Verleihung
des Literaturnobelpreises in der Zeitung des Reichsbanners,
er stehe auf der Seite derer, ,die in der demokratisch-sozia-
len Republik die Staatsverfassung erkennen und anerken-
nen, in der das deutsche Volk in die historische Zukunft ge-
hen soll" (Reichsbanner 1929). Der preuBische Kultusminis-
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Reichsprasident Friedrich Ebert hielt am 11. August 1924, dem fiinften Jahrestag der Unterzeichnung der Weimarer Verfassung, eine Rede

vor dem Berliner Schloss.

ter Carl Heinrich Becker, ebenfalls ein ,Vernunftrepublikaner",
scharfte den Schulen wiederholt ein, ihrer ,Pflicht positiver
staatsbiirgerlicher Erziehung" nachzukommen. Dazu gehére
nicht nur, allen Absolventen zum Ende der Schulzeit ein Ex-
emplar der Verfassung zu iiberreichen. Auch der Verfas-
sungstag sei angemessen zu feiern, mit Fahnen- und Blu-
menschmuck und aktiver Beteiligung der Schiilerinnen und
Schiiler (Zentralblatt 1929: 188 f., 209 f.).

Doch all das, befand Karl Loewenstein in der Riickschauy,
reichte nicht aus, ein Verfassungsgefiihl zu erzeugen, das
den Krisen und Anfechtungen der Weimarer Jahre wider-
stehen konnte. Tatsachlich ebbte die Begeisterung rund um
die Massenveranstaltungen zum 11. August 1929 und 1930
rasch ab. Mit dem Aufstieg der Nationalsozialisten veran-
derte sich die Stimmung radikal. 1932 stellte der Festredner
Werner Thormann in der Frankfurter Paulskirche erniich-
tert fest, bei der jlingsten Reichstagswahl habe erstmals die
Mehrheit der Wahlerschaft fiir Parteien votiert, die die Ver-
fassung ablehnten. Die Republik, so seine selbstkritische Bi-
lanz, habe ,ihre grofle Bildungsaufgabe versaumt’ und es
nicht geschafft, Sinn und Gehalt der Verfassung ,ins 6ffent-
liche BewuBtsein" zu tragen (Weber 1998: 125, 132).

Neuanfange 1949

Wie aber hétte sie das erreichen kénnen? Und was lief sich
nach 1945 aus ihren Fehlern lernen? Loewenstein schlug
dreierlei vor: eine ,konsequent aufgebaute Jugendbildung®,
eine ,zielbewuRte, wenn auch unaufdringliche Handhabung
des nationalen Symbolismus" und die Erfahrung, dass sich
die Verfassung ,auch in nationalen Notzeiten" bewahre (Loe-
wenstein 1961: 58).
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Was die ,Jugendbildung"” betrifft, gingen die beiden Staaten,
die sich 1949 auf dem Gebiet der alliierten Besatzungszonen
griindeten, verschiedene Wege. Die Bundesrepublik hielt
sich mit dem, was ihr erster Kanzler Konrad Adenauer
,Erziehung des Volkes zum demokratischen Gedanken"
nannte, eher zuriick (Schanetsky 2025). Manche Landes-
verfassungen gaben den Schulen auf, das Fach Staatsbiir-
gerkunde auf der Grundlage der Verfassung zu vermitteln;
aullerdem sollte allen Schulabsolventen ein Exemplar des
Grundgesetzes feierlich tiberreicht werden (Michl 2023). Das
war schon in Weimar der Fall gewesen, ohne dass daraus
eine engere Bindung an das Dokument hervorgegangen
ware.

In der politischen Bildung der DDR spielte die Verfassung,
die sich das Land 1949 in enger Anlehnung an die Weima-
rer Vorgangerin gegeben hatte, iiberhaupt keine Rolle. Umso
gezielter wollte man den Nachwuchs zu sozialistischen
Staatsbiirgerinnen und -biirgern erziehen, die von ,tiefer
Liebe zur DDR" und von ,leidenschaftlichem HaR gegen die
imperialistischen Feinde unseres Volkes" durchdrungen
seien (Jehle 2018: 26). Dieses Erziehungsprogramm fand so-
wohl in der Schule als auch in auflerschulischen Organisa-
tionen statt. Seit 1957 lernten Schiiler und Schiilerinnen im
Fach Staatsbiirgerkunde, worin sich die sozialistische DDR
von der ,imperialistischen BRD" unterschied und welchen
Gesetzmafigkeiten die gesellschaftliche Entwicklung im
Sozialismus folgte. Sehr viel pragender waren die Erfahrun-
gen in den Kinder- und Jugendverbanden, den Jung- und
Thalmannpionieren und der FDJ. Fast alle Kinder und Ju-
gendliche gehorten diesen Verbanden ab der ersten Schul-
klasse an und erfuhren, was die SED fur ihre weltanschau-
liche Schulung vorsah.
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Die Verfassung und die darin verbrieften Grundrechte ge-
hoérten nicht dazu. Die meisten DDR-Biirgerinnen und -Biir-
ger wussten nicht einmal, dass es eine Verfassung gab. Zwar
war sie vor der Staatsgriindung auf rund 9.000 Versamm-
lungen mit iiber einer Million Teilnehmenden diskutiert
worden. In der Lebenswirklichkeit nach 1949 aber tauchte
sie nicht auf. Anders als in der Bundesrepublik gab es auch
kein Verfassungsgericht, an das sich Biirgerinnen und Biir-
ger wenden konnten, wenn sie sich in ihren verfassungs-
maRigen Rechten beschrankt fithlten. Dass sie diese Rechte
Uberhaupt besaflen, war nur wenigen bekannt; wer sie of-
fentlich einforderte, bekam zu horen, im Sozialismus seien
die ,personlichen Interessen mit denen des Staates iden-
tisch” (Amos 2006: 333) oder hatten im Konfliktfall dahinter
zurtickzustehen.

Dennoch wollte die DDR nicht auf eine Verfassung verzich-
ten. 1968 stellte sie einen neuen, diesmal dezidiert sozialis-
tischen Entwurf zur Diskussion, der dem inzwischen er-
reichten ,Entwicklungsstadium" der Gesellschaft Rechnung
tragen sollte. Er band jedes gew&dhrte Recht an eine ,hohe
moralische Verpflichtung” und erklarte das Mitmachen zum
obersten Gebot: ,Arbeite mit, plane mit, regiere mit!“ Entspre-
chend verlief die ,Volksaussprache®, an der sich angeblich
elf Millionen Biirgerinnen und Biirger auf 750 000 Veranstal-
tungen beteiligten. Gekrdnt wurde sie von einem propagan-
distisch bis ins Detail geplanten und vorbereiteten Volks-
entscheid, bei dem 94,5 Prozent der Abstimmenden (das wa-
ren 98 Prozent der Stimmberechtigten) fiir die neue
Verfassung votierten. Vor den Stimmlokalen sangen FDJ-
Chore, Pioniere reimten ,Gebt auch ihr jetzt euer JA, dann

(N

&

Mit verschiedenen propagandistischen Aktionen, wie hier im Magdeburger Ernst-Grube-Stadion vor einem FuRballspiel, warb die DDR-

ist fiir die Zukunft alles klar". Gegenstimmen und Proteste
kamen aus kirchlich gebundenen Kreisen und von Jugend-
lichen, die dem ,offiziellen ,Ja-Geschrei' etwas entgegenset-
zen" wollten (Frevert 2024: 168—179).

Es war vermutlich jene kleine Minderheit von Jugendlichen,
die sich bewusst von der FDJ fernhielten und mit deren mar-
tialischen Ritualen (Méarsche, Fahnenschwenken, Fackeltra-
gen, Lagerdisziplin) haderten. Dass sie, wie ihnen unaufhor-
lich eingeimpft wurde, ihr sozialistisches Vaterland zu lie-
ben und von den sowjetischen Freunden zu lernen hatten,
fihlte sich wie hohle Propaganda an. Auch die offizielle
Symbolpolitik und die militarisch impragnierten Inszenie-
rungen der Staatspartei an nationalen Feiertagen stieRen
auf wenig Gegenliebe. Westliche Beobachter zeigten sich
ebenfalls irritiert iber das, was Karl Loewenstein als ,syste-
matische Aufpulverung der Massen durch die kollektive
Symbolik" der ,neuen Erldsungs- und Befreiungsmythologie"
kritisierte (Loewenstein 1953: 574; Loewenstein 1951/52: 431).

Fand Loewenstein diese Symbolik in der DDR zu dick auf-
getragen, schien sie ihm in der Bundesrepublik zu dinn und
,matt’. Demokratische Staaten, so seine Beobachtung,
schafften es nur schwer, in ihrer Bevélkerung Begeisterung
flir die liberale Gesellschaftsordnung zu wecken. Gerade im
Westen Deutschlands arrangiere man sich eher halbherzig
und ohne tiefere Anhanglichkeit mit dem neuen Staatswe-
sen. Umfragen gaben ihm recht: Stolz empfanden Bundes-
biirger 1959 vor allem auf ihr Wirtschaftssystem und dessen
Leistungen, sehr viel weniger auf ihre politischen Instituti-
onen (Weidenfeld/Korte 1991: 132 f.).

Fithrung fiir die Abstimmung zur DDR-Verfassung am 6. April 1968. 94,5 Prozent der Abstimmenden votierten fiir die neue Verfassung.
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Die neue Liebe zum Grundgesetz

1988 hatte sich die Stimmung gedreht: Jetzt kreuzten die
meisten Befragten das Grundgesetz als Gegenstand des
Stolzes an. Woran lag das? Vielleicht daran, dass die Bun-
desrepublik inzwischen Fortschritte bei der von Loewen-
stein empfohlenen ,Handhabung des nationalen Symbolis-
mus" gemacht hatte?

Blickt man auf den nationalen Feiertagskalender, hielt sich
dieser Symbolismus deutlich in Grenzen. Aufter dem 1. Mai,
der traditionell den Gewerkschaften gehorte, gab es nur den
17. Juni, der seit 1954, ein Jahr nach dem niedergeschlage-
nen Aufstand in der DDR, als Tag der deutschen Einheit be-
gangen wurde. Anders als im Osten, wo jahrlich am 7. Ok-
tober die Staatsgriindung mit zackigen Militarparaden und
aufmarschierenden FDJ-Formationen gefeiert wurde, fris-
tete der 23. Mai, als Jahrestag der Verabschiedung des
Grundgesetzes, ein Schattendasein. Lange begniigte man
sich mit einer lobenden Erwahnung. 1959, zum 10. Jahres-
tag, waren die Spitzen der Verfassungsorgane zu einer Fei-
erstunde in Bonn geladen, von der die Bevolkerung kaum
etwas mitbekam. Flinf Jahre spater erhielten die noch le-
benden Vater und Mitter des Grundgesetzes eine Einladung
zum Abendessen in Bonn. Zum 20. Jubildum hielt Bundes-
kanzler Kurt-Georg Kiesinger eine Ansprache, in der er das
Grundgesetz als beste und gerechteste Verfassung rithmte,
die die Deutschen je besessen hatten. Das wurde immerhin
in Rundfunk und Fernsehen iibertragen und in den Wohn-
zimmern der Republik gehort. AuRenminister Willy Brandt
warb derweil in der deutschen Botschaft in Ankara um Ver-
stédndnis dafiir, dass die Deutschen diesen Tag nicht so fei-
ern konnten ,wie andere Volker ihren Verfassungstag oder
den Jahrestag ihrer Unabhangigkeit. Denn das Grundgesetz

Mit einem Sarg wurde bei Protesten gegen die Notstandsgesetzgebung Ende Mai 1968 in Frankfurt am Main die Demokratie symbolisch zu

Grabe getragen.
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ist eine Folge der Niederlage, das Ergebnis eines demokra-
tischen Neubeginns, aber auch ein Dokument der deutschen
Spaltung” (Bulletin 1969: 582).

Brandt wandte sich aber auch gegen die Lesart, das Grundge-
setz sei lediglich ein Provisorium fiir die Zeit, in der die Spal-
tung andauere. Die unter seiner Kanzlerschaft ausgehandel-
ten Ostvertrage akzeptierten den Status quo und die staatli-
che Souveranitat der DDR, die die Bundesrepublik im
Grundlagenvertrag von 1972 staatsrechtlich anerkannte. Da-
mit gewann das Bonner Grundgesetz eine neue, tiber seinen
vorlaufigen Charakter hinausweisende Bedeutung. Das
zeigte sich sinnfallig, als Brandt 1974 zu einem ,gemeinsa-
men Fest aller Demokraten” aufrief. Der 23. Mai sollte als
,Volksfest" gefeiert werden, nicht nur in Bonn, sondern {iber-
all in der Republik. Dieser Vorschlag fand in den Kommunen
ein lebhaftes Echo. Er passte in eine Zeit des demokratischen
Aufbruchs, in der Biirgerinitiativen wie Pilze aus dem Boden
schossen und Biirger und Birgerinnen begannen, den Staat
als ,eigene Angelegenheit anzunehmen", wie Bundesprasi-
dent Gustav Heinemann 1974 formulierte (Bulletin 1974: 616).

Dazu gehorte auch, die vom Grundgesetz garantierten
Grundrechte nicht bloB, wie bisher, als Abwehrrechte gegen
den Staat zu sehen, den man, gedeckt von der historischen
Erfahrung, als ibermé&chtig und potenziell ibergriffig wahr-
nahm. Zwar gab es immer wieder Situationen und Konstel-
lationen, in denen der Abwehrreflex zur Geltung kam. Das
war Anfang der 1950er Jahre der Fall gewesen, als die Re-
gierung ihre Plane fiir eine Wiederbewaffnung vorlegte, in
der viele Kritiker einen Bruch des Grundgesetzes sahen. Seit
Mitte der 1960er Jahre mobilisierten Gewerkschaften, Kir-
chenvertreter, Sozialdemokraten und linke Studierende un-
ter Verweis auf das Grundgesetz gegen die sogenannten
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Notstandsgesetze, die aus ihrer Sicht die Demokratie aus-
hohlten. 1983 schlieflich gingen beim Verfassungsgericht
tber tausend Beschwerden gegen das vom Bundestag erlas-
sene Volkszahlungsgesetz ein mit dem Argument, es ver-
letze mehrere Grundrechte.

Parallel zu diesen Einspriichen und Protesten aber, die den
Grundrechtskatalog der Verfassung gegen staatliche Ein-
und Ubergriffe zu schiitzen suchten, entwickelte sich all-
mahlich ein zivilgesellschaftlich adressiertes Verstandnis
des Grundgesetzes. Daran war das Bundesverfassungsge-
richt nicht unschuldig. Mit seinen Entscheidungen raumte
es den Grundrechten einen hohen normativen Stellenwert
ein, der sich auch auf das Binnenverhéaltnis der Biirgerin-
nen und Biirger auswirkte. Die Klagen, die das Gericht errei-
chen — seit 1951 eine viertel Million —, betrafen je langer,
desto mehr nicht nur Streitfélle zwischen staatlichen Orga-
nen, sondern auch Verfassungsbeschwerden von Biirgern
und Biirgerinnen.

Kritik an dieser Entwicklung blieb nicht aus. Die Verfassung,
hief} es, drange sich ,auch noch in den letzten privaten Win-
kel und durchleuchte ihn ,auf Gleichheit, Wiirde, Verhalt-
nismafigkeit usw". Damit einher gehe ihre ,quasireligiose
Aufwertung” zu einer Werteordnung, ,in der von den Arbeits-
platzen der Apotheker und den Studienplatzzielzahlen der
Universitaten bis zur individuellen Selbstbestimmung und
den sinnstiftenden nationalen Trdumen schlechterdings al-
les aufbewahrt scheint, was das postindustrielle Herz be-
gehrt" (Simon 1990: 165). Manche Juristen sprachen von der
,2wachsenden Sakralisierung des Grundgesetzes" (Dreier
2009: 99), von seiner ,Idealisierung” und ,Ethisierung"” (Volk-
mann 2007: 67).

Dennoch liberwiegt die positive Bilanz, die sich auch in der
allgemeinen Zustimmung zum Grundgesetz abbildet. Wenn
sie seit den 1970er Jahren konstant gestiegen ist, deutet das
auf zweierlei hin: Zum einen hat sich das Grundgesetz in
der Wahrnehmung der Bevolkerung offensichtlich bewahrt.
Es hat sich in ,Notzeiten" (Loewenstein) als belastbar erwie-
sen und Kritikern der Regierungspolitik, ob konservativer
oder sozialliberaler Ausrichtung, institutionellen und nor-
mativen Riickhalt gegeben. Auf das Grundgesetz berief sich,
wer gegen Wiederbewaffnung und Notstandsgesetze oppo-
nierte oder die Fristenlosung beim Schwangerschaftsab-
bruch ablehnte. Zunehmend appellierte man dabei an das
Bundesverfassungsgericht als Hiiter des Grundgesetzes.
Und obwohl es oft unliebsame Urteile fallte, erwarb es sich
mit der Zeit den Ruf einer unparteiischen, sachlich arbei-
tenden und sorgfaltig abwagenden Institution, die im Ver-
trauens-Ranking Hochstwerte erzielte.

Zum anderen bildet sich in den Sympathiebekundungen fiir
das Grundgesetz das ab, was Dolf Sternberger einst als ,le-
bende Verfassung" beschrieb. Sie sei, konstatierte er 1979,
kein toter Buchstabe, sondern erfiille sich in der Realitat des
Alltags und durch die aktive Mitwirkung der Biirgerinnen
und Biirger, in Tarifverhandlungen ebenso wie in Biirger-
initiativen und auf Demonstrationen (Sternberger 1979). So-
gar die erbitterten Schaukdmpfe um Verfassungstreue, die
sich CDU/CSU und SPD Anfang der 1970er Jahre lieferten,
bezeugten die Bedeutung, die das Grundgesetz als politi-
scher Orientierungsmafstab inzwischen gewonnen hatte.
Wenn Sozialdemokraten die Verwirklichung des Grundge-
setzes anmahnten und daraus den Anspruch auf eine dy-
namische Demokratie- und Sozialpolitik ableiteten, wah-
rend konservative Parteien auf Bewahrung setzten, spie-
gelte sich in dieser Kontroverse nicht mehr und nicht
weniger als die Lebendigkeit eines Verfassungstextes, der
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normative Leitlinien vorgab, aber zugleich offen fiir neue
Wirklichkeiten und Bediirfnisse war.

1989/90 und die Herausforderung des
Grundgesetzes

Radikal neue Realitdten schufen 1989/90 der Zusammen-
bruch der DDR und die anschliefende Vereinigung der bei-
den deutschen Staaten. Mit ihr erfiillte sich die Vision der
Verfassungsvater und -mitter von 1949, die gehofft hatten,
das ,gesamte Deutsche Volk" wiirde irgendwann ,in freier
Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands
vollenden"”. Diesen Moment fiihrte die friedliche Revolution
im Herbst 1989 herbei.

Was bedeutete das flir das Grundgesetz? Von Anfang an war
klar, dass mit der DDR auch ihre Verfassung von 1968 unter-
ging, die sechs Jahre spater noch einmal ideologisch auf Li-
nie gebracht worden war. Aber was trat an ihre Stelle? Man-
che trdumten von einer neuen Verfassung fiir einen refor-
mierten, nunmehr wahrhaft sozialistischen Staat. Andere
setzten auf eine baldige Vereinigung beider deutscher Staa-
ten auf der Grundlage einer gemeinsamen Verfassung, iiber
die das gesamte Volk abstimmen sollte. Vor dem Hinter-
grund innen- und auflenpolitischer Entwicklungen, die das
Zeitfenster fiir eine Vereinigung rapide verkleinerten, ent-
schied die frei gewahlte Volkskammer der DDR schlieflich
mit groRer Mehrheit, den Beitritt zur Bundesrepublik nach
Artikel 23 GG zu vollziehen. Allerdings empfahl der Eini-
gungsvertrag dem im Dezember 1990 zusammentretenden
ersten gesamtdeutschen Parlament, das Grundgesetz noch
einmal auf Herz und Nieren zu priifen und an die neue Si-
tuation anzupassen.

Dementsprechend setzten Bundestag und Bundesrat im No-
vember 1991 eine Gemeinsame Verfassungskommission ein,
die zwei Jahre spater ihre Ergebnisse vorlegte. Auch die Biir-
gerinnen und Biirger beteiligten sich an der Arbeit. Dass sie
zu einer ,Totalrevision” fihren wiirde, stand nicht zu erwar-
ten. In Umfragen sprachen sich 1991 nur 23 Prozent der
Westdeutschen dafiir aus; 69 Prozent pladierten fiir einzelne
Anderungen. Darin spiegelte sich die grofe Zustimmung,
die das Grundgesetz inzwischen in der Bevolkerung gewon-
nen hatte. Selbst bei den Anhédngern der Griinen, die als be-
sonders staatskritisch galten, votierten zwei von drei fiir die
Beibehaltung des Grundgesetzes (Jung 1991: 19 f.). In Ost-
deutschland hingegen wiinschten sich 52 Prozent der Be-
fragten eine neue Verfassung. Allerdings hielten sie sich
mit konkreten Anregungen und Forderungen sehr zuriick.
Unter den 800.000 Biirgerbriefen, die die Verfassungskom-
mission erreichten, stammten weniger als zehn Prozent von
Ostdeutschen (Morina 2023: 172).

Wenig iiberraschend war, dass rund ein Drittel dieser Zu-
schriften vorschlug, plebiszitare Rechte ins Grundgesetz
aufzunehmen. Die Miitter und Vater des Grundgesetzes hat-
ten das 1948/49 abgelehnt, weil sie nach den Erfahrungen
der Weimarer Republik demagogische Beeinflussung ver-
meiden wollten. Nach vier Jahrzehnten demokratischer
Praxis hatten viele Westdeutsche das Bediirfnis, diese
negative Sicht hinter sich zu lassen, und reklamierten
starkere Mitwirkungsbefugnisse. Auch im Osten war der
Wunsch nach Biirgerbeteiligung deutlich zu spiiren. Wolf-
gang Thierse sprach 1992 fiir viele, als er an das ,positive
Erlebnis unmittelbarer Demokratie” im Herbst 1989 erin-
nerte; damals hatten sich Hunderttausende in friedlichem
Protest versammelt und das SED-Regime zu Fall gebracht
(Morina 2023: 229).
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Vor der Volkskammer in Ost-Berlin protestierten DDR-Biirgerinnen und -Biirger am 22. April 1990 gegen eine Ubernahme des bundesdeut-
schen Abtreibungsrechts. Die Diskussion, ob es eine neue gesamtdeutsche Verfassung geben oder ob das Grundgesetz auf die neuen Bun-

deslander iibertragen werden soll, war ein wichtiger Teil des Einheitsprozesses.

Dennoch folgte die Verfassungskommission diesen Wiin-
schen nicht, wahrend die meisten ostdeutschen Landerver-
fassungen - ebenso wie manche westdeutsche — plebiszi-
tdre Verfahrenswege vorsahen. Auch eine Volksabstim-
mung, fiir die sich viele stark machten, gab es nicht. Ob sie
tatsachlich jenes erhoffte ,Zeichen fiir einen gemeinsamen
Neubeginn” auf ,Augenhohe" gesetzt hatte, ist Spekulation
(Kowalczuk 2020). Dass sich Ostdeutsche auch 35 Jahre
nach der Vereinigung weniger stark mit dem Grundgesetz
(und anderen politischen Institutionen) identifizieren als
Westdeutsche, hat vermutlich andere Griinde. Nicht zufal-
lig ist die Zahl der Skeptiker unter AfD-Anhangern beson-
ders hoch; Letztere aber zeichnen sich nicht dadurch aus,
dass sie sich aktiv und konstruktiv in politische Prozesse
einmischen und von ihrem Recht auf plebiszitare Verfah-
ren Gebrauch machen. Stattdessen verlangen sie ebenso
radikal wie vage nach einem grundsétzlichen Politik- und
Institutionenwechsel: Alles miisse sich dndern, und zwar
sofort.

Anderungen wiinschen sich auch viele, die das Grundgesetz
schatzen und verteidigen. Manches hat die Verfassungs-
kommission beriicksichtigt: Seit 1994 ist der Staat angehal-
ten, die Gleichstellung der Geschlechter aktiv zu fordern,
und auch der Umweltschutz wurde als Staatsziel anerkannt.
Artikel 1 Giber den Schutz der Menschenwiirde und Arti-
kel 20, der Deutschland als sozialen und demokratischen
Bundesstaat definiert, geniefen Ewigkeitswert; alle ande-
ren Bestimmungen konnen von Parlament und Bundesrat
mit Zweidrittelmehrheit gedndert werden.

Dass mittlerweile zwanzig Prozent der Parlamentsabgeord-

neten einer Partei angehoren, die das Bundesamt fiir Ver-
fassungsschutz als ,die Menschenwiirde missachtend" und
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,extremistisch gepragt” beurteilt, gibt jenen achtzig Prozent
der Biirgerinnen und Biirger, die die AfD nicht wahlen, Grund
zur Sorge. Aber es weckt auch Widerstandskréfte. Als man
Anfang 2024 von einem konspirativen Treffen erfuhr, bei
dem AfD-Politiker und andere Rechtsradikale Plane zur
Schwéchung der Demokratie und des Bundesverfassungs-
gerichts geschmiedet hatten, wirkte das als Signal zum lan-
desweiten Protest. Uber vier Millionen Menschen demons-
trierten parteiiibergreifend gegen Rechtsextremismus und
zeigten denjenigen, die die Verfassung verachten, die rote
Karte. Das war nicht nur die gréfite Protestbewegung der
deutschen Geschichte nach 1945, sondern auch ein starkes
Zeichen fiir Verfassungsresilienz.

Professor Dr. Dr. h.c.
Ute Frevert

ist Priasidentin der Max Weber Stiftung und Di-
rektorin (em.) am Berliner Max-Planck-Institut
fiir Bildungsforschung, wo sie von 2008 bis 2024
den Forschungsbereich ,Geschichte der Gefiihle”
leitete. Ihr jiingstes Buch behandelt ,Verfas-
sungsgefiihle. Die Deutschen und ihre Staats-
grundgesetze"“.

Anmerkungen

1 Die Einstufung wurde nach Eilantrag der AfD ausgesetzt und die Partei
wird bis zur gerichtlichen Kldarung weiterhin als ,Verdachtsfall” gefiithrt.

BURGER
STAAT



LITERATUR

Heike Amos (2006): Die Entstehung der Verfassung in der
Sowjetischen Besatzungszone/DDR 1946—-1949. Miinster.

Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesre-
gierung: Nr. 68, 28.05.1969; Nr. 62, 25.05.1974.

Horst Dreier (2009): Gilt das Grundgesetz ewig? Miinchen.

Ute Frevert (2024): Verfassungsgefiihle. Die Deutschen und
ihre Staatsgrundgesetze. Géttingen.

Institut fiir Demoskopie Allensbach (2024): 75 Jahre
Grundgesetz. Der Rickhalt des Grundgesetzes bei Blirgern
und Biirgerinnen, Allensbach.

May Jehle (2018): Staatsblirgerkunde — ,Schliisselfach” der
politischen Erziehung in der DDR? In: Aus Politik und Zeit-
geschichte, Jg. 68, S. 25—30. URL: https.//www.bpb.de/shop/
zeltschriften/apuz/266582/staatsbuergerkunde-schlues-
selfach-der-politischen-erziehung-in-der-ddr/ [06.11.2025].

Matthias Jung (1991): Wer will eine neue Verfassung? In:
Politische Studien. Sonderheft 2, S. 18-23.

Ilko-Sascha Kowalczuk (2020): Deutschland braucht end-
lich eine Verfassung. In: Siiddeutsche Zeitung, 04.03.2020.

Karl Loewenstein (1951/52): Verfassungsrecht und Verfas-
sungsrealitat. In: Archiv 6ffentlichen Rechts 77, S. 387—
435.

Karl Loewenstein (1953): Betrachtungen liber politischen
Symbolismus. In: Dimitri S. Constantopoulos/Hans Weh-
berg (Hrsg.): Gegenwartsprobleme des internationalen
Rechtes und der Rechtsphilosophie. Hamburg, S. 559-577.

Karl Loewenstein (1961): Uber Wesen, Technik und Grenzen
der Verfassungsdnderung. Berlin.

Fabian Michl (2023): Verfassungsvermittlung. In: Jahrbuch
des offentlichen Rechts 71, Heft 1/2023, S. 87—116.

Christina Morina (2023): Tausend Aufbriiche. Die Deut-
schen und ihre Demokratie seit den 1980er Jahren. Miin-
chen.

Impressum

Elisabeth Noelle/Erich Peter Neumann (1956): Jahrbuch
der Offentlichen Meinung 1947-1955. Allensbach.

Das Reichsbanner, 10.08.1929.

Tim Schanetzky (2025): Politik der politischen Bildung. Das
Ringen um die Demokratisierung der Deutschen. Gottin-
gen.

Dieter Simon (1990): Z&suren im Rechtsdenken. In: Martin
Broszat (Hrsg.): Zasuren nach 1945. Miinchen, S. 153-167.

Dolf Sternberger (1959): Das Grundgesetz in der Probe des
Lebens. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20.05.1959.

Dolf Sternberger (1970a): Begriff des Vaterlands [1947]. In:
Ders.: ,Ich wiinschte ein Biirger zu sein’ Neun Versuche
liber den Staat. Frankfurt, S. 28—50.

Dolf Sternberger (1970b): Unvergleichlich lebensvoll, aber
stets gefdhrdet: Ist unsere Verfassung nicht demokratisch
genug? In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27.01.1970.

Dolf Sternberger (1979): Verfassungspatriotismus. In:
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23.05.1979.

Uwe Volkmann (2007): Verfassungsrecht zwischen norma-
tivem Anspruch und politischer Wirklichkeit. In: Veréffent-
lichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtsleh-
rer, Bd. 67, Berlin, S. 57—89.

Hans Vorldnder/Maik Herold/Felix Hormig/Janine
Joachim/Cyrill Otteni (2024): 75 Jahre Grundgesetz.
Einstellungen zu Verfassung und Demokratie in Deutsch-
land. Dresden. URL: https.//www.stiftung-mercator.de/de/
publikationen/75-jahre-grundgesetz/ [06.11.2025].

Petra Weber (1998): Goethe und der ,Geist von Weimar". Die
Rede Werner Thormanns bel der Verfassungsfeier in der
Paulskirche am 11. August 1932. In: Vierteljahrshefte fiir
Zeitgeschichte 46, Heft 1, S. 109—-135.

Werner Weidenfeld/Karl-Rudolf Korte (1991): Die Deut-
schen. Profil einer Nation. Stuttgart.

Zentralblatt fiir die gesamte Unterrichts-Verwaltung in
Preuen (1929), Jg. 71.

Die Zeitschrift »Biirger & Staat« wird herausgegeben von der LANDESZENTRALE FUR POLITISCHE BILDUNG Baden-Wiirttemberg.

Direktorin der Landeszentrale: Sibylle Thelen

Redaktion: Dr. Maike Hausen, Lautenschlagerstrafle 20, 70173 Stuttgart, maike hausen@lpb.bwl.de

Druckvorbereitung: Schwabenverlag Aktiengesellschaft, Senefelderstralie 12, 73760 Ostfildern, Telefon: 07 11/44 06-0, Fax: 07 11/44 06-174
Druck: Kern GmbH, In der Kolling 120, 66450 Bexbach, Telefon: 0 68 26/9 34 10-215, www.kerndruck.de

Versand: Braun Direktwerbung GmbH, Johannes-Majer-Str. 6, 72141 Walddorfh&slach, Tel.: 0 7127/56 09 19-2.

»Blirger & Staat« erhalten Sie iiber den Online-Shop der LpB: www.1pb-bw.de/shop

Schulen und andere Bildungseinrichtungen konnen auf Anfrage in den kostenfreien Erstverteiler der Zeitschrift aufgenommen werden.

Anfragen dazu bitte an: christopher.scruton@lpb.bwl.de

Fir die inhaltlichen Aussagen der Beitrdge tragen die Autorinnen und Autoren die Verantwortung.

BURGER

STAAT Heft 312025 113


https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/266582/staatsbuergerkunde-schlues-selfach-der-politischen-erziehung-in-der-ddr/
https://www.stiftung-mercator.de/de/publikationen/75-jahre-grundgesetz/
mailto:maike.hausen@lpb.bwl.de
http://www.kerndruck.de
http://www.lpb-bw.de/shop
mailto:christopher.scruton@lpb.bwl.de

In welchem Umfang muss sich die Demokratie gegen ihre Feinde schiitzen? Welche Balance zwischen der
Freiheitlichkeit der Verfassung und ihres Schutzes ist jeweils angemessen? Und ist es sinnvoll und notwen-
dig, von den Mdglichkeiten, die das Recht bereithilt, immer vollstindig Gebrauch zu machen? Vor diesen
grundlegenden Fragen steht man in Deutschland seit mehr als einhundert Jahren. Vor allem im Hinblick auf
Parteiverbote und die Einflussnahme auf die politische Gesinnung von Staatsbediensteten stellten sie sich
besonders eindringlich. Der Beitrag von Frieder Giinther zeichnet nach, wie man diese Fragen seit den 1920er
Jahren je nach Bedrohungslage, politischer Grundhaltung und zeithistorischen Rahmenbedingungen auf

unterschiedliche Weise beantwortete.

Die Anfiange demokratischer
Verfassungsresilienz in Deutschland

Die Frage nach der Verfassungsresilienz und nach einem
effektiven Schutz der Demokratie vor ihren Feinden stellte
sich in der deutschen Geschichte auf handfeste Weise seit
den 1920er Jahren. Dabei waren restriktive Manahmen des
Staatsschutzes dem 19. Jahrhundert nicht fremd gewesen,
als man durch Parteien- und Vereinsverbote sowie durch
vorbeugende Verhaftungen von verdachtigen Personen eine
Gefahrdung der monarchischen Herrschaftsordnungen ver-
hindern wollte. Wahrend des als nationaler Uberlebens-
kampf geflihrten Ersten Weltkriegs hatte die Unterdriickung
von Kritik und Opposition eine neue Dimension erreicht.
Aber mit dem Abdanken der Monarchen und dem Ubergang
zur parlamentarischen Demokratie 1918/19 bekam das Pro-
blem eine andere Brisanz. Denn die Weimarer Republik hatte
es sich durch die in ihrer Verfassung festgesetzten Grund-
rechte zum Ziel gemacht, ihren Biirgerinnen und Biirgern
groftmogliche Freiheit zu gewahren. Zudem sollte der De-
mokratie nun endlich in vollem Umfang zum Durchbruch
verholfen werden, indem Reichsprésident, Regierung und
Parlament den Volkswillen méglichst unmittelbar reprasen-
tierten. War es da legitim, die neu erzielte Freiheitlichkeit
und das hohe Maf} an demokratischer Reprasentation durch
Mafnahmen des Verfassungsschutzes wiederum einzu-
schranken?

Hinzu kam das Problem, dass viele Biirgerinnen und Biirger
die neue Verfassungsordnung innerlich ablehnten. Verfas-
sungsfeindliche Parteien, die das bestehende politische Sys-
tem der Weimarer Republik iiberwinden wollten, darunter
die offen monarchistische Deutschnationale Volkspartei
(DNVP), die linksradikale Unabh&ngige Sozialdemokratische
Partei (USPD) sowie die Kommunistische Partei Deutsch-
lands (KPD), erhielten von Anfang an Zuspruch und konn-
ten — aufgrund der allgemeinen Krisenstimmung — im Laufe
der 1920er Jahren ihren Stimmenanteil bei Reichstags- und
Landtagswahlen immer weiter erhchen. War es da zulassig,
solche Krafte, die das politische System an sich integrieren
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wollte, von der politischen Meinungsbildung auszuschlie-
Ren?

Die Weimarer Republik erscheint im Rickblick als ein Ex-
perimentierfeld, um Antworten auf diese uns bis heute be-
schéftigenden grundlegenden Fragen zu finden. Dabei re-
aglerten die Krafte der politischen Mitte insgesamt nicht
konsequent, sondern zwiespaltig. Entgegen unserem heu-
tigen Vorurteil war die Weimarer Reichsverfassung fiir die
damalige Zeit ausgesprochen wehrhaft konzipiert worden.
Im Kern der Sicherheitskonstruktion stand der Notstands-
artikel 48, der zum einen den Reichsprasidenten zum Ein-
satz bewaffneter Krafte im Innern erméachtigte, um Auf-
stande zu bekdmpfen, die sich gegen den Bestand der neuen
Republik richteten, und der zum anderen die Mdglichkeit zu
einem alternativen Gesetzgebungsverfahren ercffnete, bei
dem er Notverordnungen ohne Mitwirkung des Parlaments
erlassen konnte. Dieser Artikel sollte also Instrumente be-
reitstellen, um gegen biirgerkriegsartige Zustande oder ge-
gen eine Lahmung des Reichstags durch radikale Krafte vor-
gehen zu kénnen.

Besonders im Jahr der Hyperinflation 1923 erwiesen sich
diese Instrumente unter Reichsprasident Friedrich Ebert als
ausgesprochen effektiv, um die Republik vor dem Kollaps zu
bewahren. Ganz anders war hingegen die Situation ab 1930
in der Folge der Weltwirtschaftskrise unter Reichsprasident
Paul von Hindenburg, als die Parteien im Reichstag auf-
grund der zugespitzten politischen Polarisierung kaum
mehr zu einer Mehrheitsbildung in der Lage waren. Nun
nutzte Hindenburg dieselben Instrumente des Artikel 48 der
Verfassung immer mehr dafiir, um einen Rechtsruck zu voll-
ziehen und dabei die Grundlagen der Republik zu zerstéren.
Er weitete den Anwendungsbereich des Notstandes immer
weiter aus und missbrauchte ihn, um politische Gegner aus-
zuschalten. ,Mit demselben Instrumentarium®, so der Staats-
rechtslehrer Christoph Gusy, ,mit dem Ebert 1923/24 die Re-
publik gerettet hat, ist sie unter Hindenburg 1931/32 zerstort
worden" (Gusy 2018: 235). Dies fiihrt deutlich vor Augen, dass
Bestimmungen, die eigentlich zum Schutz der Verfassung
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Reichsprasident Paul von Hindenburg und Reichskanzler Adolf Hitler im Mai 1933: Das Biindnis von konservativen und nationalsozialisti-
schen Kraften und der symbolische Briickenschlag vom Kaiserreich zum ,Dritten Reich” besiegelten das Ende der Weimarer Demokratie.
© Bundesarchiv, Bild 102-14569/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. URL: https:/creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

konzipiert wurden, auch zu ihrer Aushéhlung missbraucht
werden kénnen, wenn sie verfassungsfeindlichen Kraften
in die Hande fallen.

Auch die Mdglichkeit zum Parteiverbot bestand in der Wei-
marer Republik. Die gesetzliche Grundlage wurde 1922 nach
der Ermordung des linksliberalen Politikers Walter Rathe-
nau mit dem ,Gesetz zum Schutze der Republik” geschaffen.
Auf dieser Basis wurden in der Folgezeit iber vierzig ver-
fassungsfeindliche Parteien verboten. Die prominenteste
unter ihnen war die NSDAP die nach dem Hitlerputsch im
November 1923 flir gut ein Jahr reichsweit verboten war. In
der Staatskrise ab 1930, als die Partei Hitlers immer mehr
Zuspruch erhielt, erwies sich dieses Instrument hingegen
als unwirksam, da kein ausreichender politischer Wille
mehr vorhanden war, der NSDAP durch ein Verbot entge-
genzuwirken. Zudem wurden verunglimpfende Auferungen
von Demokratiegegnern , wie ,Judenrepublik’, durch das Re-
publikschutzgesetz unter Strafe gestellt, wobei die Justiz
aufgrund ihrer haufig konservativ-reaktionédren Gesinnung
den Gegnern von rechts deutlich mehr Freirdume bei der
politischen Meinungsduferung zugestand als denen von
links.

Dariiber hinaus ging man ab 1922 dazu iiber, von Beamten,
von denen viele dem Untergang des Kaiserreichs nachtrau-
erten, ein beherzteres Bekenntnis zur Republik zu verlan-
gen. Das Gesetz {iber die Pflichten der Beamten zum Schutze
der Republik verengte nun den Rahmen zuldssigen politi-
schen Engagements, indem es ausdricklich vorschrieb,
dass die Reichsbeamten in ihrer amtlichen Tatigkeit ver-
pflichtet waren, ,fiir die verfassungsméRige republikanische
Staatsform einzutreten”, und zugleich auRerhalb des Diens-
tes in der Offentlichkeit nicht ,gehassig oder aufreizend"
verfassungsfeindliche Bestrebungen fordern oder Regie-
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rungsmitglieder verachtlich machen diirften (Reichsgesetz-
blatt, Teil [, 21.07.1922, S. 590-593). Auf dieser Grundlage ging
die Reichsregierung beispielsweise spater gegen Beamte
vor, die sich fiir das von der Rechten angestrengte Volksbe-
gehren gegen den Young-Plan engagierten. Aber auch auf
diesem Gebiet zeigte sich, dass sich der Versuch, auf die po-
litische Gesinnung der Beamten Einfluss auszuiiben, von
dem Zeitpunkt an als ineffektiv erwies, als immer mehr
Menschen zu radikalen politischen Ansichten neigten. Ab
1930 wurden vermehrt iiberzeugte Demokraten aus dem
Staatsdienst entlassen, wahrend Anh&nger einer autorita-
reren Staatsform in flihrende Beamtenpositionen aufstei-
gen konnten.

Insgesamt erwies sich die Wehrhaftigkeit der Weimarer De-
mokratie also als ambivalent. Thre Verfassung und ihre Ge-
setze waren wehrhaft, es fehlte aber besonders in den letz-
ten Jahren vor der Etablierung der NS-Herrschaft der Wille,
entsprechende Bestimmungen vor allem gegen die Gegner
von rechts effektiv anzuwenden. Diese Zuriickhaltung
wurde den politischen Kraften der Mitte von den republik-
feindlichen, radikalen Kraften noch zusatzlich als Schwa-
che ausgelegt. Die Weimarer Republik erschien diesen als
ein schwacher Staat, da er noch nicht einmal zwischen
Freund und Feind angemessen zu unterscheiden wisse, ge-
schweige denn in der Lage sei, aus dieser Unterscheidung
die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Der Versuch, die
Reputation der Republik zu erhdhen, indem radikale Krafte
nicht ausgegrenzt, sondern integriert wurden, unterminierte
also tatsachlich ihre Legitimitat noch zusatzlich.

Die Erfahrung mit dem Niedergang und dem Untergang der
Weimarer Republik bewirkte, dass sich eine Reihe von juris-
tisch geschulten Intellektuellen zeitgendéssisch grundle-
gende Gedanken machten, wie eine Demokratie besser vor
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ihren Feinden geschiitzt werden konnte. Dazu gehoérten bei-
spielsweise der Sozialdemokrat Hermann Heller, der 1933 in
die USA emigrierte Karl Loewenstein oder der allerdings aus
eher systemfeindlicher Perspektive argumentierende, schil-
lernde Carl Schmitt, der 1932 vorschlug, die Verfassungsord-
nung Uber einen bewusst herbeigefiihrten Staatsnotstand
zu retten. 1937 pladierte Loewenstein dafiir, dass Demokra-
tien kiinftig verstarkt rechtliche Mafnahmen gegen antide-
mokratische Krafte ergreifen sollten, wie etwa Parteienver-
bote oder die Einschrankung der Versammlungs- und Re-
defreiheit. Indem er die Kritik der radikalen Gegner der
scheinbar wehrlosen liberalen Demokratie aufgriff, argu-
mentierte er, dass diese sich vom ,demokratischen Funda-
mentalismus"’, von ,legalistischer Blindheit" und ,iibertrie-
benem Formalismus der Rechtsstaatlichkeit" lossagen, also
auf ein Stuck ihrer Freiheitlichkeit verzichten misse, um
weiter bestehen zu kénnen. Denn ,Feuer wird mit Feuer be-
kampft" (Loewenstein 1937: 424, 656). Aus der traditionell li-
beralen Demokratie sollte aus der Perspektive von Loewen-
stein also eine ,disziplinierte” oder ,militante” Demokratie
werden.

Diese Uberlegungen erfolgten vor dem Hintergrund der zu
dieser Zeit noch im Aufbau befindlichen nationalsozialisti-
schen Diktatur, deren Terror alles bislang Vorstellbare tiber-
stieg. Der NS-Staat legte groen Wert darauf, nach auflen
herauszustreichen, dass er sowohl seine politisch als auch
rassisch definierten Feinde im Innern und im Ausland ge-
nau kannte und diese mit allen nur erdenklichen Unterdri-
ckungsmafinahmen bekampfen wollte. Insofern erfuhr die
staatliche Gegnerbekdmpfung unter nationalsozialistischen
Vorzeichen eine ungemeine Radikalisierung und Effizienz-
steigerung. Als nach zw0olf Jahren Deutschland endlich be-
siegt war, errichteten die vier alliierten Siegermé&chte 1945
nicht sogleich wieder die Demokratie, sondern leiteten ei-
nen Prozess ein, der die Deutschen erst allméahlich zu De-
mokratie und Rechtsstaatlichkeit zuriickfithren sollte. Be-
gleitet wurde dieser Prozess von dem Versuch einer umfas-
senden Entnazifizierung. Hauptverantwortliche und Tater
der nationalsozialistischen Diktatur sollten interniert, be-
straft und von der politischen Meinungsbildung ausge-
schlossen werden. Dariiber hinaus betrieb vor allem die US-
amerikanische Besatzungsmacht eine Art Umerziehung
(re-education), durch die die ,Demokratie als Lebensform"
in den Kopfen der Bevolkerung wieder verankert werden
sollte. Aber aufgrund des sich verscharfenden Kalten Kriegs
dauerte diese vordemokratische Phase der Besatzungszeit
deutlich kiirzer als urspringlich geplant. Sowohl die Sow-
jetunion als auch die USA brauchten die Deutschen als
kiinftige Biindnispartner, was ihre Verhandlungsposition
deutlich verbesserte. Nach Wahlen und dem Aufbau eigener
Vertretungskorperschaften zunachst auf Kommunal- und
anschlieffend auf Landerebene trat im September 1948 der
Parlamentarische Rat in Bonn zusammentreten, um fir die
franzdsische, britische und amerikanische Besatzungszone
eine eigene westdeutsche Verfassung zu erarbeiten.

Die wehrhafte Demokratie im Grundgesetz

Unter den Abgeordneten des Parlamentarischen Rates war
es ein weitgehender Konsens, dass man eine parlamentari-
sche Demokratie schaffen wollte, die im Vergleich zur Wei-
marer Republik gegentiiber feindlichen Bestrebungen ab-
wehrfdhiger und militanter sein sollte. Eine schrittweise Be-
seitigung der Verfassungsordnung wie ab 1930 sollte unter
scheinlegalen Vorzeichen nicht mehr mdglich sein. Beden-
ken, dass hierdurch der freiheitliche Charakter der neuen
Demokratie iibermafRig eingeschrankt wiirde, bestanden
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Karl Loewenstein auf einer undatierten Aufnahme.
© Karl Loewenstein Papers, Archives and Special Collections,
Ambherst College

kaum. Die Erfahrung mit den Verbrechen der Nationalsozia-
listen und den fortschreitenden Freiheitsbeschrankungen
in der sowjetisch besetzten Zone war so frisch und konkret,
dass eine kampferische Abwehrbereitschaft gegen totali-
tére Bestrebungen geradezu als selbstverstandlich erschien.
Der verfassungspolitische Grundkonsens, wie es der Zeit-
historiker Anselm Doering-Manteuffel ausdriickt, bestand
darin, ,dass man den Gegensatz zwischen Demokratie und
jeglicher Form von Diktatur als einen Fundamentalkonflikt
wertete, welcher die letzte Grundentscheidung der bundes-
deutschen politischen Existenz bestimmte" (Doering-Man-
teuffel 1988: 125). Ein Ankniipfen an Vordenker der Zwi-
schenkriegszeit, wie Karl Loewenstein, drangte sich somit
geradezu auf. Deshalb hatten schon zahlreiche Léanderver-
fassungen sowie der Verfassungskonvent von Herren-
chiemsee entsprechende wehrhafte Bestimmungen vorge-
sehen.

Der Parlamentarische Rat folgte diesem Trend, indem er ers-
tens in Artikel 18 des Grundgesetzes die Moglichkeit zur
Grundrechtsverwirkung vorsah, falls eine Person ihre
Rechte ,gegen die freiheitliche demokratische Grundord-
nung" missbraucht. Zweitens schuf er, wie schon in der Wei-
marer Republik, in Artikel 21 Absatz 2 die Moglichkeit des
Parteiverbotes, wenn eine Partei versucht, ,die freiheitliche
demokratische Grundordnung zu beeintrachtigen oder zu
beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik zu gefdhr-
den." Neu war, dass die Verbotsverfahren nun nicht mehr
der Verwaltung oder der einfachen Gerichtsbarkeit tibertra-
gen waren, sondern beim Bundesverfassungsgericht mono-
polisiert wurden, um so einen Missbrauch auszuschlieflen.
Dementsprechend urteilt der Politikwissenschaftler Karl-
heinz Niclauf: ,Der Parlamentarische Rat hat versucht, die
innere Problematik des Demokratieschutzes zu 16sen, in-
dem er seine Anwendung den Verwaltungsinstanzen weit-
gehend entzog und in die Zustdndigkeit des Bundesverfas-
sungsgerichts verwies" (Niclaufl 1998: 207). Insofern war das
Bundesverfassungsgericht als ,Hiiter der Verfassung" nun
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Teil des wehrhaften Demokratiekonzeptes. Drittens legte der
Parlamentarische Rat in Artikel 79 genau fest, wie das
Grundgesetz kiinftig abge&ndert werden konnte. Anders als
in Weimar sollten verfassungsdurchbrechende Gesetze, die
dem bisherigen Inhalt der Verfassung widersprachen, ohne
dessen Wortlaut zu verandern, nicht mehr zuldssig sein.
Zentrale Inhalte des Grundgesetzes wie die Menschenwiirde
und das Demokratieprinzip in Artikel 1 und 20 wurden zu-
dem von einer Verfassungsdnderung ganz ausgenommen.

Die Regelungen, die der Parlamentarische Rat fiir den neuen
westdeutschen Staat vorsah, waren im Vergleich mit ande-
ren Landern Westeuropas keine Ausnahme. Aus Angst vor
radikalen Kraften in der Bevolkerung wurden dem Staats-
volk als dem eigentlichen demosin der Nachkriegszeit eher
Grenzen gesetzt und stattdessen Institutionen vertraut, die
den Volkswillen formen und gestalten sollten. Zugleich be-
sal das damalige Demokratieverstandnis einen dezidiert
ausgrenzenden Zug. Radikale Feinde der parlamentarischen
Demokratie sollten die individuellen und gemeinschaftsbe-
zogenen Rechte gerade nicht genieflen, sondern aus dem
politischen Prozess nach Moglichkeit ausgeschaltet werden.
Dies war in den Nachkriegsgesellschaften Westeuropas also
ein weitreichender Konsens. Dennoch stellt die vom Parla-
mentarischen Rat konzipierte wehrhafte Demokratie des
Grundgesetzes eine besonders profilierte und zugespitzte
Auspragung dar. Zu erklaren ist dies mit der 1948/49 noch
sehr konkreten Erfahrung des Niedergangs der Weimarer
Republik und zugleich mit der Frontstellung der Bundesre-
publik im Kalten Krieg.

Ahnlich wie schon die Weimarer Republik wollte auch die
junge Bundesrepublik, dass sich ihre Beamten zur neuen
Staatsordnung bekannten. Erreicht werden sollte dies aller-
dings durch deutlich restriktivere Mafinahmen. Abgesehen
von der Grindung des Bundesamtes fiir Verfassungsschutz
als innerstaatlichen Geheimdienst 1950, erarbeitete somit
die Bundesregierung im September desselben Jahres den
sogenannten Adenauer-Erlass. Er schrieb fest, dass sich An-

1

wehrhaften und rechtsstaatlich gesicherten Demokratie.
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Der Parlamentarische Rat (hier bei seiner konstituierenden Sitzung am 1. September 1948) schuf mit dem Grundgesetz die Grundlage einer

gehorige des oOffentlichen Dienstes zur demokratischen
Staatsform bekennen mussten und links- und rechtsradi-
kale Parteien und Organisationen nicht unterstiitzen durf-
ten. Dazu zahlte der Erlass beispielsweise die KPD und die
Sozialistische Reichspartei (SRP), aber auch die aus der DDR
stammende Freie Deutsche Jugend (FDJ) und die rechtsra-
dikale Schwarze Front. Bei ihrer Einstellung mussten
Beamte von nun an eine entsprechende Erklarung unter-
schreiben. Wenig spéater entwarf die Bundesregierung ein
sogenanntes Treupflichtgesetz tiber die Pflichten der Ange-
hoérigen des 6ffentlichen Dienstes zum Schutz der freiheit-
lichen demokratischen Grundordnung, das aber keine Mehr-
heit fand (vgl. hierzu auch den Beitrag von Ralf Brinktrine
in dieser Ausgabe).

Die Ausgrenzung von Demokratiefeinden im offentlichen
Dienst bezog sich paradoxerweise nicht auf ehemalige Na-
tionalsozialisten, die sich etwa aufgrund ihrer einfachen
Mitgliedschaft in der NSDAP nach auflen zum Nationalso-
zialismus bekannt hatten, nun aber bereit waren, sich von
dieser fritheren Einstellung zu l6sen. Solche Personen sah
man in der Bundesrepublik — sofern sie nicht der SS ange-
hort hatten oder schon vor 1933 der NSDAP beigetreten wa-
ren — Uberwiegend nicht als eine Gefahr fiir die Demokra-
tie. Sie wurden in den o6ffentlichen Dienst ohne Bedenken
integriert, schlieflich sollten sie aufgrund ihrer Berufser-
fahrung iiber den politischen Systembruch hinweg daftr
sorgen, dass die Verwaltungsarbeit auf effiziente Weise fort-
gesetzt wurde. Dies fiihrte dazu, dass der Anteil von durch
die NS-Zeit belasteten Personen im 6ffentlichen Dienst aus-
gesprochen hoch war. Unter den leitenden Beamten des
Bundesinnenministeriums war beispielsweise 1950 fiinfzig
Prozent friher NSDAP-Mitglied gewesen. 1961 betrug dieser
Wert sogar 67 Prozent. Auch in der Staatsverwaltung zeigte
sich also die Tendenz der jungen Bundesrepublik, den vom
Grundgesetz vorgeschriebenen Demokratieschutz als einen
Staatsschutz zu deuten und ihn priméar gegen Kommunis-
ten und weniger gegen frithere oder aktuelle Rechtsradikale
zu fithren.
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Die Parteienverbote als Weichenstellung
fiir die Wehrhaftigkeit der Bundesrepublik

Von dem Zeitpunkt an, ab dem die radikale Rechte eine
akute Gefahr fiir das politische System zu werden drohte,
reagierte die Politik mit scharfen Mitteln. Dementsprechend
stellte die Bundesregierung zwei Monate nach Griindung
des Bundesverfassungsgerichts im November 1951 den An-
trag auf ein bundesweites Verbot der SRP gemaR Artikel 21
Absatz 2 des Grundgesetzes. Bel dieser Partel handelte es
sich um ein Sammelbecken der extremen Rechten. Sie ori-
entierte sich weiterhin am Rassismus und am Fiihrerprin-
zip der NSDAP und war in verschiedenen Kommunalvertre-
tungen und Landesparlamenten vertreten. Da sie bei den
niedersédchsischen Landtagswahlen im Mai 1951 sogar 11
Prozent erzielt hatte, wurde sie von der Bundesregierung als
handfeste Bedrohung fiir den neuen Staat betrachtet. Das
anschliefende Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist
denn auch als ein entschieden antinationalsozialistisches
Bekenntnis zu lesen. So bestand seine Begriindung aus zwei
zentralen Schritten. Zum Ersten wies der Erste Senat des
Bundesverfassungsgerichts nach, dass die NSDAP und die
SRP ,wesensverwandt’ waren. (BVerfGE 2, 1 (69)). Die SRP
erschien geradezu als Nachfolgerin der NSDAP als Auffang-
becken fiir hochbelastete ehemalige Nationalsozialisten und
als die Vertreterin ihrer Ideen in der Bundesrepublik. Zum
Zweiten argumentierte das Gericht, dass die nationalsozia-
listischen, antisemitischen, verleumderischen und volks-
verhetzenden Parteiziele, die sich daraus ergebende autori-
tére, auf dem Fiihrerprinzip aufbauende innere Organisa-
tion der Partei sowie ihr Verhalten mit wesentlichen
Grundprinzipien des Grundgesetzes — darunter besonders
die Menschenrechte und die freiheitliche Demokratie mit
der privilegierten Stellung der Parteien — unvereinbar wa-
ren. Es sei ,erwiesen, dass die SRP, und zwar seit dem Be-
ginn ihres Wirkens, darauf ausgeht, die freiheitliche demo-

kratische Grundordnung zu beeintrachtigen und schlieflich
zu beseitigen” (BVerfGE 2, 1 (70 f.)). Sie sei folglich verfas-
sungswidrig und aufzuldsen. Auflerdem bestimmte das Bun-
desverfassungsgericht, dass alle Bundestags- und Landtags-
mandate von SRP-Abgeordneten wegfielen.

Die Bundesregierung stellte 1952 als Erganzung ihres Ver-
fahrens zum Verbot der SRP beim Bundesverfassungsge-
richt auch den Antrag, dem zweiten Vorsitzenden der SRP
Otto Ernst Remer geman Artikel 18 des Grundgesetzes die
Grundrechte der freien Meinungsduflerung, der Vereini-
gungsfreiheit und des aktiven und passiven Wahlrechts zu
entziehen. Aus Sicht der Bundesregierung missbrauchte Re-
mer diese Grundrechte zum Kampf gegen die freiheitliche
demokratische Grundordnung. Aber Remer zog sich nach
dem SRP-Verbot aus dem offentlichen Leben vollstdndig zu-
riick. Nachdem der Erste Senat die Bundesregierung zuvor
vergeblich zur Ricknahme ihres Antrags aufgefordert hatte,
wies er ihn 1960 offiziell zurlick, da er ,nicht hinreichend
begriindet" sei (BVerfGE 10, 282 (283)). Durch das Agieren von
Remer sah also das Bundesverfassungsgericht die Demo-
kratie nicht als akut bedroht an. Auch spétere, gegen ein-
zelne Rechtsradikale gerichtete Antrage auf eine Grund-
rechtsverwirkung wurden 1974 und 1996 vom Bundesver-
fassungsgericht abgelehnt (vgl. dazu den Beitrag von Marc
Zeccola in dieser Ausgabe).

Obwohl die Bundesregierung einen Antrag auf ein Verbot
der KPD nur drei Tage nach dem Antrag gegen die SRP ge-
stellt hatte, zogerte das Bundesverfassungsgericht in die-
sem Fall eine Entscheidung iber Jahre hinaus. Aufgrund ih-
rer antitotalitdren Grundausrichtung wollte die Bundesre-
gierung ein Verfahren gegen die Feinde von rechts
unbedingt mit einem Vorgehen gegen die Feinde von links
in Gestalt der KPD verbinden, die als Anwaltin und Vertre-
terin der DDR in der Bundesrepublik als besonders gefahr-

Sozialistische Volkszeitung |
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Frankfurt am Main, August 1956: Nach dem KPD-Verbot wurden Parteihaus und Redaktlon der ,Sozialistischen Volkszeltung von der Pohzel

geschlossen.
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lich galt. Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts
firchtete aber, durch ein Verbot dieser Partei eine mogliche
deutsche Wiedervereinigung zu erschweren, die im Jahr der
Stalin-Note keineswegs undenkbar schien. Aulerdem nah-
men bei den Richtern die Zweifel zu, ob ein Verbot wirklich
notwendig sei, da die KPD bei Wahlen seit 1949 immer we-
niger Zuspruch fand und seit 1953 im Bundestag schon gar
nicht mehr vertreten war, sodass der Bundesverfassungs-
gerichtsprasident im Sommer und Herbst 1954 die Bundes-
regierung sogar erfolglos zur Rlicknahme ihres Antrages zu
bewegen versuchte. Aus Sicht der Bundesregierung bestand
der totalitdre und aggressive Charakter der KPD jedoch un-
verandert fort. Als die Richter des Bundesverfassungsge-
richts nach fiinf Jahren im August 1956 trotz ihrer Beden-
ken endlich tiber den Regierungsantrag entschieden, kamen
sie aus rechtlichen Griinden an einem Verbot der KPD nicht
vorbei. Um dieser die Verfassungswidrigkeit nachzuweisen,
vertrat der Erste Senat die Ansicht, dass der von der KPD
angestrebte Sturz der Adenauerregierung als verschleiernde
verfassungsfeindliche Absicht anzusehen sei. Auf dieser Ba-
sis kam er zu dem Schluss, dass der gesamte politische Stil
der KPD gegen die demokratische Grundordnung des Grund-
gesetzes gerichtet sei und die Partei folglich verboten wer-
den miisse. Das Bundesverfassungsgericht verband dieses
aufsehenerregende Urteil aber mit der Erkldrung, dass die-
ser Schritt ,der Wiederzulassung einer kommunistischen
Partei im Falle gesamtdeutscher Wahlen" nicht entgegen-
stehe (BVerfGE 5, 85 (85)). Das KPD-Verbot hatte weiterei-
chende Konsequenzen fiir die behordliche Verfolgung von
friheren und aktiven Kommunisten, sodass die politische
Auseinandersetzung in der Bundesrepublik ein Stiick ihrer
Freiheitlichkeit einbiilte, ohne dabei akut bedroht zu sein.

Die Parteiverbote von SRP und KPD verschafften dem bun-
desdeutschen Staat genauso wie dem Bundesverfassungs-
gericht eine Anerkennung und Legitimitat in der Bevolke-
rung, die bis dahin undenkbar erschien. In scharfem Kont-
rast zur angeblichen Wehrlosigkeit der Weimarer Republik
erwies sich, so die Wahrnehmung, die parlamentarische De-
mokratie von Bonn aufgrund der Vorarbeiten des Parlamen-
tarischen Rats und mit der entsprechenden Hilfe aus Karls-
ruhe als antitotalitér, militant und streitbar — also als wirk-
lich ,wehrhafte Demokratie”. Das Bundesverfassungsgericht
wusste durchaus zwischen Freund und Feind zu unterschei-
den und verschaffte sich damit erstmals Respekt in traditi-
onell konservativ, antiparlamentarisch und antipluralistisch
eingestellten Kreisen.

Weitere Entwicklung

Als die Bundesrepublik als westdeutscher Teilstaat — vor
dem Hintergrund des Wirtschaftswunders und der erfolg-
reichen Politik der Westbindung — seit der Mitte der
1950er Jahre in der Bevolkerung immer mehr Zustimmung
gewann, festigte sich allmahlich auch das Vertrauen in die
Bestdndigkeit der Verfassungsordnung. Nur zweimal
wurde zu Beginn der 1990er Jahre ein Verbotsantrag gegen
rechtsradikale Organisationen (Nationale Liste und Frei-
heitliche Deutsche Arbeiterpartei) gestellt, der allerdings
schon aus formalen Griinden scheiterte, weil die jeweilige
Organisation vom Bundesverfassungsgericht gar nicht als
politische Partei anerkannt wurde. Aber abgesehen von
diesen Ausnahmen stellte die Bundesregierung in der Zeit
zwischen 1960 und 2000 keinen weiteren Antrag auf ein
Parteiverbot, obwohl radikale Parteien Einfluss auf die
politische Willensbildung nahmen. Immer mal wieder ge-
wannen sie als Folge einer zunehmenden politischen Un-
zufriedenheit sogar auch einen grofReren Wahlerzuspruch,
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beispielsweise die Nationaldemokratische Partei Deutsch-
lands (NPD) in den 1960er Jahren sowie die Republikaner
und die Deutsche Volksunion (DVU) in den 1990er Jahren.
Als die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) als Nachfol-
gerin der verbotenen KPD 1968 gegriindet wurde, lieR man
sie ebenfalls gewahren, zumal ein Verbot mit der damali-
gen Neuen Ostpolitik der Bundesregierung und ihrem Kurs
einer behutsamen Anndhrung an die DDR nicht zusam-
mengepasst hatte.

Die spaten 1960er Jahre waren gleichzeitig gepragt von ei-
ner zunehmenden innenpolitischen Polarisierung, die sich
beispielsweise in GroRdemonstrationen gegen die Verab-
schiedung einer Notstandsverfassung im Parlament &u-
Rerte. Eine auRerparlamentarische Neue Linke formierte
sich, die antiinstitutionell, antiautoritdar und neomarxistisch
inspiriert war und die bestehende parlamentarische Demo-
kratie grundlegend verandert wollte. Da das politische Es-
tablishment eine Unterwanderung befiirchtete, reagierte es
ausgrenzend. Mit dem sogenannten Radikalenerlass von
1972 versuchten die Landerregierungen im Einklang mit der
Bundesregierung, links- und rechtsradikale Krafte vom 06f-
fentlichen Dienst fernzuhalten, obwohl die Parteien, denen
die unter diesen Verdacht fallenden Bewerberinnen und Be-
werber haufig angehorten, nicht vom Bundesverfassungs-
gericht verboten worden waren. Bei Neuanstellungen in den
offentlichen Dienst wurden Regelanfragen beim Verfas-
sungsschutz durchgefiihrt. AuRerdem wurden verdachtige
Personen, die bereits eingestellt waren, auf ihre Verfas-
sungstreue tberpriift. Vor allem fiir Linksradikale, die Mit-
glieder der DKP oder von sogenannten ,K-Gruppen" waren,
brachte der Radikalenerlass weitreichende Konsequenzen
mit sich, da ihnen der &ffentliche Dienst dauerhaft ver-
schlossen blieb. Dariiber hinaus trug der Terrorismus durch
die Rote Armee Fraktion (RAF) dazu bei, dass die sogenann-
ten Sicherheitsgesetze eingefiihrt wurden, die die Eingriffs-
kompetenzen von Polizei, Staatsanwaltschaften und Nach-
richtendiensten erheblich ausweiteten. Trotz der damit ein-
hergehenden Polarisierung stellte es einen wesentlichen
Erfolg der bundesdeutschen Politik der 1980er Jahre dar, die
radikalen Krafte mehrheitlich mit dem politischen System
auszusohnen und in das Parteiensystem integrieren zu kon-
nen. Ob sich die Bewohnerinnen und Bewohner der frithe-
ren DDR nach der Wiedervereinigung 1990 mit der Bundes-
republik ebenfalls vollstandig ausgesohnt haben, ist hinge-
gen umstritten. Etwa aufgrund aktueller Wahlerfolge der
Alternative fiir Deutschland (AfD) in den ostdeutschen Bun-
deslandern gibt es gute Griinde, bei der Beantwortung die-
ser Frage eher skeptisch zu sein.

Zweimal scheiterten in den letzten zwanzig Jahren Verbots-
verfahren gegen die 1965 gegriindete NPD (seit 2023 umbe-
nannt in Die Heimat), die immer wieder in Landesparlamen-
ten vertreten war. Aufgrund ihrer angeblichen Verbindung
zum Rechtsterrorismus und ihrer vergleichsweise grofien
Popularitat in Ostdeutschland wurde die Partei als eine
akute Bedrohung fiir die Demokratie angesehen, sodass 2001
Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat sowie 2013 der
Bundesrat beim Bundesverfassungsgericht einen Verbots-
antrag stellten. Einmal scheiterte der Antrag aus Verfah-
rensgriinden und das andere Mal aus inhaltlichen Griinden.
So fiihrte der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts
2017 ausdriicklich aus, dass die NPD zwar aufgrund ihres
Programms und ihres Verhaltens eindeutig verfassungswid-
rig sei, es aber keine Anhaltspunkte dafiir gebe, dass ihr
Kampf gegen die Verfassungsordnung Erfolg haben konne,
was ein Verbot ausschliefe (vgl. hierzu auch den Beitrag
von Marc Zeccola in dieser Ausgabe). Damit riickte das Ge-
richt ausdriicklich von seinen Ausfiihrungen im KPD-Ver-
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gebung Anfang 2024).

bot ab, als es letzteres Kriterium noch fiir unerheblich er-
klart hatte. Dies lasst erneut auf eine grofRere Gelassenheit
der Bundesverfassungsrichterinnen und -richter gegeniiber
der Zerstérungskraft durch rechtsradikale Kleinparteien
schlieRen.

Die Frage nach geeigneten Mainahmen zur Abwehr von De-
mokratiefeinden ist also in Deutschland seit der Zeit der
Weimarer Republik immer wieder unterschiedlich beant-
wortet worden. Selbst in den 75 Jahren seit der Verabschie-
dung des Grundgesetzes wurden die bereitgestellten Mittel
nicht einheitlich angewandt. Die Abwagung zwischen den
Prinzipien der Freiheitlichkeit der Demokratie und ihrer not-
wendigen Abwehrfahigkeit fiel aufgrund der verschiedenen
Bedrohungslagen und politischen Grundstimmungen in der
Bevolkerung immer wieder unterschiedlich aus. Wenn ak-
tuell also liber die Frage eines Verbots der AfD diskutiert
wird, so kann es aus zeithistorischer Perspektive keine vor-
gefertigte Pauschalantwort geben, sondern es gilt, einen
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Verfassungsgerichtsbarkeit zwischen formalisierter
Rechtspolitik und demokratischer Praxis

Dieser Beitrag diskutiert die Frage, wie Verfassungsgerichte nicht nur rechtlich geschiitzt werden konnen,
sondern wie durch demokratische Politik verfassungsgerichtliche Resilienz jenseits des Verfassungstextes
moglich wird. Ausgehend von den letzten Grundgesetzinderungen zum Bundesverfassungsgericht zeigt die
Analyse von Felix Petersen, dass die rigidere, verfassungsrechtliche Festlegung der Struktur, Funktion und
Organisation des Gerichts dieses theoretisch besser vor Ubergriffen schiitzt. Anhand aktuellerer Entwick-
lungen um die Wahl neuer Bundesverfassungsrichter:innen verdeutlicht der Beitrag weiter, dass Verfas-
sungsgerichte immer auch politische Akteure sind und durch andere politische und gesellschaftliche Akteu-
re politisiert und delegitimiert werden konnen. Die Schlussfolgerungen verweisen darauf, dass
verfassungsgerichtliche Resilienz ohne eine Redemokratisierung politischer Entscheidungsverfahren nicht
vorstellbar ist und neue demokratische Gestaltungsraume geschaffen werden miissen, in denen Biirger:in-
nen, gewihlte Vertreter:innen und diverse politische und gesellschaftliche Organisationen Kompromisse

aushandeln.

Angesichts anhaltender autoritarer Bedrohungslagen wird
verstarkt diskutiert, wie Demokratien sich gegen ihre Feinde
schiitzen konnen. In diesem Zusammenhang gilt es zu kla-
ren, was eine Demokratie wehrhaft macht. Mit der wehrhaf-
ten Demokratie ist eine politische Praxis gemeint, die de-
mokratische Akteure und politische Institutionen erméch-
tigt, die Demokratie gegen ihre Feinde zu verteidigen — selbst
auf die Gefahr hin, damit gegen grundlegende demokrati-
sche Prinzipien zu verstof3en (Loewenstein 1937: 432).

In Deutschland z&hlt unter dem Grundgesetz vor allem das
Parteiverbotsverfahren nach Art. 21 Abs. 2 zu den wirkungs-
volleren Instrumenten der wehrhaften Demokratie (van Oo-
yen 2024; Hailbronner 2024). Aktuell wird vor allem {iber ein
mogliches Verbotsverfahren gegen die Alternative fur
Deutschland (AfD) gestritten. Obschon Legislative oder Ex-
ekutive die Beantragung eines solchen Verfahrens initiie-
ren, wird die Verbotsentscheidung durch die Judikative, ge-
nauer gesagt: durch das Bundesverfassungsgericht, getrof-
fen (§ 43 BVerfGG). Das Bundesverfassungsgericht ist damit
qua verfassungsrechtlicher Rolle ein direkter Gegenspieler
all jener Akteure, die darauf abzielen, die freiheitlich demo-
kratische Grundordnung abzuschaffen. Anders ausgedriickt:
um in Deutschland eine wehrhafte Demokratie zu erhalten,
ist das Verfassungsgericht ein entscheidender Akteur im
politischen System.

Der vergleichende Blick auf Gesellschaften, in denen auto-
ritdre Parteien Regierungen angefiihrt haben, veranschau-
licht, dass Verfassungsgerichte zu den ersten Institutionen
gehoren, die von den Feinden der Demokratie angegriffen
werden, da sie diesen Akteuren in der Umsetzung ihrer po-
litischen Projekte im Weg stehen (Scheppele 2018: 563). Hier
zeigen insbesondere die Falle Ungarn, Polen und die Tirkei,
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dass Verfassungsgerichte nicht nur als Entscheider iber
Parteiverbote angegriffen werden, sondern als Vetospieler
(Tsebelis 2002).

Im Winter 2024 wurden nun Anderungen des Grundgeset-
zes von Bundestag und Bundesrat verabschiedet, die darauf
abzielen, das Bundesverfassungsgericht besser vor autori-
taren Ubergriffen und UmbaumaRnahmen zu schiitzen. Vor
allem sind wichtige Strukturmerkmale des Gerichts in
Art. 93 des Grundgesetzes festgeschrieben worden (z. B. Sta-
tus als Verfassungsorgan, Organisation in zwei Senaten,
Geschéftsautonomie, Anzahl und Amtszeit der Richter:in-
nen), die nur durch Zweidrittelmehrheit im Bundestag und
Bundesrat verandert werden konnen. Obschon das Gericht
jetzt verfassungsrechtlich besser geschiitzt ist, zeigt die im
Sommer 2025 iber die Wahl von drei neuen Verfassungs-
richteriinnen ausgebrochene politische Krise, dass ungeach-
tet der rigideren verfassungsrechtlichen Normierung das
Bundesverfassungsgericht weiterhin destruktivem politi-
schem Kréafteringen ausgesetzt sein wird und vor Instru-
mentalisierung und Angriffen zu schiitzen ist. Vor diesem
Hintergrund widmet sich der Beitrag der Frage, wie Verfas-
sungsgerichte nicht nur rechtlich geschiitzt werden kon-
nen, sondern wie durch demokratische Politik verfassungs-
gerichtliche Resilienz auch jenseits des Verfassungstextes
moglich wird.

Verfassungsgerichte als rechtliche und
politische Akteure

Verfassungsgerichte erfiillen spezifische Funktionen. Sie
garantieren, dass verfassungswidrige Gesetze als solche er-
kannt und aus dem Verkehr gezogen werden. Oder sie be-
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Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, die Spitze der deutschen Judikative.

werten politische Entscheidungen, Verordnungen, Handlun-
gen, Organisationen und Individuen mit Blick auf die grund-
satzliche Frage der VerfassungsmaRigkeit. Mit Hans Kelsen
(1931) gesprochen, sind sie Hiiterinnen der Verfassung, die
garantieren, dass rechtlicher und politischer Wandel den
verfassungsrechtlichen Rahmen nicht sprengen.

Im Grundgesetz werden dem Bundesverfassungsgericht
verschiedene Aufgaben zugewiesen. In dessen Zustdndig-
keitsbereich fallen: Normenkontrollverfahren, Verfassungs-
beschwerden, Organstreitverfahren, Bund-Lander-Streitig-
keiten sowie die erwdhnten Parteienverbote (Art. 21, 93, 94
GG). Ebenso entscheidet das Gericht nach Art. 61 GG iber
ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Bundesprasiden-
ten. Das muss zwar von Bundestag oder Bundesrat bean-
tragt werden, wird dann jedoch durch das Bundesverfas-
sungsgericht behandelt. Damit ist das Gericht gegeniiber
dem Gesetzgeber und der Exekutive das schwerste Gegen-
gewicht, um die Integritdt und Funktionalitat der Verfas-
sung und des darin festgelegten ,demokratischen und sozi-
alen Bundesstaats" (Art. 20.1 GG) sicherzustellen.

Der Blick auf das Institutionengefiige des Grundgesetzes
zeigt, dass das Bundesverfassungsgericht an der Spitze der
Judikative steht. Aus konservativer verfassungsrechtlicher
Perspektive ldsst sich daraus folgern, dass es sich um ein
rechtliches Institut handle, das verbindliche rechtliche Ent-
scheidungen treffe und keinesfalls als politischer Akteur
misszuverstehen sei. Nun ist das Bundesverfassungsgericht
aber schon aufgrund seiner Rolle als hochstes Organ der
dritten Gewalt auch ein politisches Organ und nimmt am
politischen Entscheidungsprozess teil (zur politischen Rolle
von Gerichten vgl. Landfried 2019).

Fir die USA hat Robert Dahl (1957: 279—-281) bereits 1957 kri-
tisiert, dass es falsch sei, den Supreme Court ausschlieflich
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als juristische Institution zu betrachten, weil damit seine
Bedeutung im politischen System unterschatzt wiirde. Dahl
bezeichnet die Idee eines rein rechtlichen Hochstgerichts
gar als ,Fiktion" und erklart, das Gericht sei auch eine poli-
tische Institution, da es in die Entscheidungsfindung in kon-
troversen Fragen der nationalen Politik eingebunden werde.
Oliver Lepsius argumentiert mit Blick auf das Bundesver-
fassungsgericht, dieses sei ,Gericht und Verfassungsorgan
zugleich” (Lepsius 2021: 13). Und weil es eben ,ein Gericht ist
und als Gericht gesehen werden will” (Rath 2021: 27), kann
das Bundesverfassungsgericht politisch handeln. Der Form
nach ist das Handeln natiirlich richterlich und damit recht-
lich (und muss es sein). Aber die Ausiibung der judikativen
Macht bedeutet moglicherweise eine Intervention in den
politischen Prozess und markiert damit eine politische Ent-
scheidung.

Vor diesen Hintergrund erscheint es sinnvoll, Verfassungs-
gerichte als hybride Akteure zwischen Recht und Politik zu
verstehen. Mit Einnahme dieser Perspektive wird es aller-
dings unmoglich, legitime rechtliche von illegitimen politi-
schen Gerichtsentscheidungen zu unterscheiden. Deswe-
gen stellt sich ganz grundsétzlich die Frage nach der Legi-
timitat von Verfassungsgerichten.

Die Vogelperspektive auf das im Grundgesetz festgelegte
Verfassungssystem und dessen Legitimitatskonstruktion
veranschaulicht, dass ,alle Staatsgewalt [..] vom Volk in
Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe
der Gesetzgebung (Legislative), der vollziehenden Gewalt
(Exekutive) und der Rechtsprechung (Judikative) ausgeiibt"
wird (Art. 20.2). Das heift, das Volk wahlt Abgeordnete fiir le-
gislative Amter auf Bundes- und Landesebene, die dann wie-
derum Regierungen bilden und qua dieser Legitimation in
speziellen Verfahren das Personal in Gerichten und Verwal-
tungsstellen berufen kénnen. Die Legitimationskette geht
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vom Volk zu den gew&hlten Abgeordneten und den berufe-
nen Funktionsgruppen in Exekutive und Judikative (vgl. B6-
ckenforde 1991). Auf Grund dieser Legitimitatskonstruktion
ist der Einfluss der Biirger:innen bei politischen Wahlen in
reprasentativen Demokratien am direktesten. Deswegen
gelten auch Entscheidungen der Legislative und gewahlter
Regierungen als demokratisch besonders legitim !

Je indirekter in den der Legislative nachgeordneten Insti-
tutionen die Volkssouveranitat wirkt, desto relevanter wer-
den Throughput- und Output-Legitimitat, also die verfah-
rens- und ergebnisorientierte Legitimitat (zu den drei Legi-
timitatsbegriffen Schmidt 2013). Sowohl mit Blick auf die
richterliche wie auch die ausfiihrende Gewalt (z. B. Polizei)
konnen wir beobachten, dass die Durchfithrung von Verfah-
ren und deren Ergebnisse fiir die Bewertung der Legitimitat
weitaus wichtiger sind als die Input-Legitimitat. Um als le-
gitim verstanden zu werden, muss das Handeln dieser Ins-
titutionen gut begriindet, transparent, nachvollziehbar, ver-
héltnisméaRig und auf das Wohl der Gesellschaft und der ein-
zelnen Biirger:iinnen ausgerichtet sein.

Blicken wir nun auf die Legitimitat des Bundesverfassungs-
gerichts, dann stellen wir zunéchst fest, dass laut einer ak-
tuellen Studie 75 Prozent der Bevolkerung dem Gericht ver-
trauen (Vorlander u. a. 2024: 18). Dieses hohe Mal an Ver-
trauen wird mit der in der Vergangenheit sehr offensiv
betriebenen, transparenten und gut begriindeten Grund-
rechtspolitik des Bundesverfassungsgerichts erklart. Die
Verfassungsbeschwerde (Art. 94.4a GG) ermdglicht es Biir-
gerinnen in letzter Instanz vom Verfassungsgericht einzu-
fordern, moglicherweise erfahrene Grundrechtsverletzun-
gen untersuchen zu lassen. Und das Bundesverfassungsge-
richt ist dieser Aufgabe immer umfassend nachgekommen.
Aus dieser Perspektive ist das Gericht legitim, da es wieder-
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In einem Festakt zum fiinften Jahrestag der Ungarischen Verfassung 2016 hielt Viktor Orban eine Ansprache im ungarischen Parlament.

holt den fiir die Rechtssubjekte direkt erfahrbaren grund-
rechtlichen Schutzraum erweitert hat. Hier ist zudem inte-
ressant, dass ,Phasen mit haufigen 5:3-Entscheidungen in
den 1970er und in den 1990er Jahren [..] zugleich Phasen
einbrechender Popularitat [des Verfassungsgerichts waren]"
Das heift, dass einstimmige Entscheidungen oder solche
mit grofRer Mehrheit ,die Wahrscheinlichkeit erh6hen, dass
die Offentlichkeit” Verfassungsgerichtsentscheidungen ,als
Recht akzeptiert und nicht als camouflierte Politik wahr-
nimmt" (Rath 2021: 28). Hieraus ldsst sich ableiten, dass Ver-
fassungsgerichte als legitim verstanden werden, wenn sie
strittige Fragen mit grofRer Mehrheit entscheiden.

Mit Blick auf die Frage nach der verfassungsgerichtlichen
Resilienz oder Wehrhaftigkeit lasst sich also schlussfolgern,
dass Verfassungsgerichte legitimer werden und sich weni-
ger angreifbar machen, wenn: ihre Urteile Grundrechte
schiitzen und Verfassungswidrigkeiten aufdecken; die Ent-
scheidungsfindung transparent, nachvollziehbar, und ver-
haltnismaRig ist; und Entscheidungen mit groer Mehrheit
getroffen werden und gut begriindet sind. Angesichts der
gewichtigen Rolle im politischen Prozess ist das allein aber
kein Schutzmechanismus gegen autoritare Ubergriffe.

Wie resilient ist das
Bundesverfassungsgericht?

Da sie grundsatzliche Wertfragen entscheiden und verfas-
sungswidriges Handeln regulieren, greifen Verfassungsge-
richte in den Prozess der politischen Entscheidungsfindung
ein. Damit sind sie fiir autoritére Parteien und Politiker:in-
nen politische Gegengewichte, die Entscheidungsprozesse
beeinflussen und das ,Durchregieren” verunmdglichen.
Durch eben diese Wirkung auf das politische System wer-

Die Verfassung war durch seine nationalkonservative Regierung 2011 verfasst und verabschiedet worden. Besonders aufgrund der darin ent-
haltenen Einschrdankung des ungarischen Verfassungsgerichtes wurde sie national wie international kritisiert.
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den sie zu offensichtlichen Angriffszielen zeitgendssischer
Autokraten.

In Ungarn hat das 1989/1990 neu geschaffene Verfassungs-
gericht aktivistisch, aber im Sinne eines liberal-demokrati-
schen Staatsverstandnisses entschieden und immer wie-
der eine wichtige Rolle im politischen Entscheidungspro-
zess gespielt. Dadurch war fiir die populistisch-autoritare
Regierung von Ministerprasident Viktor Orban bei Amtsan-
tritt 2010 klar, dass ein Verfassungsumbau nur mit einem
weniger handlungsfdhigen Gericht mdglich ist. Hier musste
also ein Vetospieler aus dem Weg gerdaumt werden, der die-
ses Projekt hatte behindern konnen. Zwischen 2010 und 2013
hat die rechtsautoritaren FIDESZ Regierung deswegen in un-
terschiedlichen Schritten das Verfassungsgericht entmach-
tet (vgl. Arato 2016: 161-222). Mit verfassungsdndernder
Zweidrittelmehrheit wurde zunéchst die Berufung der Rich-
terinnen in Regierungshand transferiert, obschon diese vor-
her durch einen gemeinsamen Ausschuss von Regierung
und Opposition ernannt wurden. Dann wurde die Zahl der
Richterinnen von 11 auf 15 erhoht, was es der Regierung er-
moglichte, insgesamt sieben neue Richter:innen zu berufen
(drei vakante und vier neue Posten). In der Literatur spricht
man hier auch von court-packing, also der zusatzlichen Be-
setzung des Gerichts mit Richter:iinnen, die das Mehrheits-
verhaltnis zugunsten der sie berufenden Parteien oder Po-
litiker:iinnen verandert.? Zudem wurden die Kompetenzen
beschnitten, unter anderem wurde die verfassungsrechtli-
che Uberpriifung von Steuer- und Finanzgesetzen weitge-
hend eingeschrankt. Und die Gesetze, die das Gericht trotz
all dieser Hindernisse fiir verfassungswidrig erklarte, hat
die Regierung — wieder mit Zweidrittelmehrheit — zu Ver-
fassungsgesetzen erhoben und damit die Intervention hin-
fallig gemacht.

Aufgrund der Erfahrungen mit autoritdrem Verfassungs-
wandel in Landern wie Ungarn und vor dem Hintergrund
der wachsenden parlamentarischen Macht der rechtsauto-
ritdren AfD sind Ende 2024 in Deutschland Grundgesetz-
anderungen beschlossen worden, die ahnliche Szenarien
verkomplizieren und eine Aus- oder Gleichschaltung des
Bundesverfassungsgerichts erschweren.? Bis zu dieser An-
derung stand wenig zur Struktur und Funktionsweise in der
Verfassung, da dies einfachgesetzlich im Bundesverfas-
sungsgerichtsgesetz (BVerfGG) geregelt war. Eine solche
einfachgesetzliche Regelung ist nicht untypisch und viel-
fach sinnvoll, denn wenn verfassungsrechtlich zu viel nor-
miert ist, konnen von der Verfassung ausgehende Prozesse
schwergéngig werden, was den Staat in seiner Handlungs-
fahigkeit einschrankt. Einfacher erklart: Eine Verfassung
darf nicht alles regeln, da sonst Politik und Verwaltung der
Gestaltungsspielraum fehlt. Sie darf aber auch nicht zu viel
ungeregelt lassen, um den Gestaltungsspielraum klar be-
grenzen zu konnen. Deswegen sollen Verfassungen eine Ba-
lance zwischen Rigiditat und Flexibilitat halten (vgl. Chat-
ziathanasiou 2018: 9-28; 125 ff).

Mit Blick auf das Bundesverfassungsgericht hatte man ur-
spriinglich im Grundgesetz auf Flexibilitat gesetzt und we-
nig normiert. Jetzt sind die Regelungen etwas ausfiihrlicher.
Was neu in die Verfassung geschrieben wurde, betrifft:

den Status des Gerichts, das als ein ,allen ibrigen Ver-
fassungsorganen gegeniiber selbstandiger und unabhan-
giger Gerichtshof des Bundes" bezeichnet wird,;

die Organisation des Gerichts, das sich in zwei Senate
gliedert, die aus je acht Richteriinnen bestehen;

die Amtszeit der Richterinnen, die zwdlf Jahre betrégt,
und die nicht wieder gew&hlt werden kdnnen (Art. 93 GG).
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Da diese Strukturmerkmale jetzt Verfassungsrang haben,
konnen grundsatzliche institutionelle Charakteristika nur
mit Zweidrittelmehrheit verandert werden. Kann diese
Mehrheit nicht mobilisiert werden, braucht es die Bereit-
schaft, verfassungswidrige Verfassungsanderungen durch-
zubringen. Damit wird eine auf die grundséatzliche Organi-
sation und den Platz im Verfassungssystem zielende Um-
formung des Gerichts nun kaum zu realisieren. Fir das
Funktionieren des Verfassungsgerichts ist zudem die jetzt
grundgesetzlich festgeschriebene Geschéaftsautonomie re-
levant. Das heift, dass das Gericht sich selbst ,eine Ge-
schaftsordnung" gibt, ,die das Plenum beschliel3t" (Art. 93.4
GG). Dieser Teil der Anderung hat die Funktion, richterliche
Unabhangigkeit zu garantieren, da Parlament und Regie-
rung nicht einfachgesetzlich oder mit einfacher Mehrheit
regeln kénnen, wie das Bundesverfassungsgericht zu arbei-
ten hat.* Da die Geschaftsordnungsautonomie jetzt in der
Verfassung steht, wird es in Zukunft schwieriger, dem Ge-
richt politisch zu diktieren, wie es zu entscheiden hat.

Der ungarische Fall zeigt allerdings auch, dass ein Gericht
insbesondere durch die Richterinnenwahl autoritar einge-
hegt werden kann. Deswegen ist es kaum nachvollziehbar,
dass dieser Regelungsbereich nun nicht ins Grundgesetz
geschrieben wurde. Richter:iinnen wurden vor und nach der
Verfassungsénderung anteilig durch Bundesrat und Bun-
destag gewahlt, nach je unterschiedlichen Verfahren mit
Zweidrittelmehrheit. Dieses Verfahren ist auch nach der
Verfassungsénderung nur im BVerfGG geregelt, das wiede-
rum mit einfacher Mehrheit geandert werden kann.

Offensichtlich gibt es gute Argumente fiir und gegen die
grundgesetzliche Festlegung der Zweidrittelmehrheit fiir die
Richterinnenwahl. Dagegen spricht sicherlich, dass eine
solche verfassungsrechtliche Regelung in Zeiten steigen-
der Polarisierung impraktikabel werden konnte, wenn die
Legislative keine Zweidrittelmehrheiten mehr organisieren
kann. Mit der einfachgesetzlichen Regelung wird mehr Fle-
xibilitat gewahrt, was fiir die Handlungsfahigkeit der Legis-
lative noch wichtig werden konnte. Um aber diese flexiblere
Losung auch besser abzusichern und das Gericht besser zu
schiitzen, hatte das Drehen am Radchen ,Verfassungsge-
richtgesetz" erschwert werden konnen. In der Debatte um
die Verfassungsanderung wurde kritisiert, dass zukiinftige
Anderungen des BVerfGG am Bundesrat vorbei durchgesetzt
werden kénnen, da keine Zustimmungserfordernis fiir An-
derungen festgelegt wurde. Hatte man die Zustimmung des
Bundesrats fiir eine Anderung des BVerfGG ins Grundgesetz
aufgenommen, dann wére auch die Einflussnahme auf das
Gericht Uiber das einfache Gesetz erschwert, das Gericht bes-
ser geschiitzt und resilienter gegeniiber autoritdaren Uber-
griffen.

Fursprecher einer grundgesetzlichen Festschreibung der
Zweidrittelmehrheit haben auch betont, dass es wichtig ge-
wesen ware, die bewéahrte, konsensorientierte Praxis der
Richterinnenberufung festzulegen (vgl. Eichberger 2024;
NufRberger 2024). Am deutschen System ist besonders, dass
auch immer Stimmen jenseits der Regierungskoalition ge-
worben werden, was wiederum bedeutet, dass es schwer
moglich ist, Parteikandidat:iinnen durchzusetzen, die die Op-
position polarisieren. Und eben diese ,Verfassungskonsens-
kultur” (NuBberger 2024) ware leichter zu erhalten, so das
Argument, wenn laut Grundgesetz Verfassungsrichter:innen
mit breiter Mehrheit gewahlt wiirden.

Die Verfassungsanderung sorgt mit Blick auf die Richter:in-

nenwahl allerdings fiir den absoluten Gau vor. Falls Bundes-
tag oder Bundesrat sich nicht auf Kandidatinnen einigen
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konnen, ist ein Ersatzwahlmechanismus eingerichtet.
Art. 93.2 GG besagt, ,dass das Wahlrecht vom anderen Wahl-
organ ausgeiibt werden kann, wenn innerhalb einer zu be-
stimmenden Frist [..] eine Wahl [..] nicht zustande kommt."
Und das BVerfGG legt diese Frist auf drei Monate fest
(BVerfGG § 7a.5). Falls also die Opposition mit einer Sperr-
minoritat von ein Drittel der Stimmen die Wahl im Bundes-
tag blockieren wiirde, oder sich aus anderen Griinden keine
Zweidrittelmehrheit fiir die Wahl organisieren liefe, konnte
der Bundesrat Richter:iinnen berufen, die durch den Bundes-
tag bestellt werden sollen (gleiches gilt fiir den Bundesrat).

Um die Konsequenzen der Grundgesetzanderung fiir die ver-
fassungsgerichtliche Resilienz bewerten zu kdnnen, ist zu-
néchst festzuhalten, dass diese vor allem die Unabhangig-
keit des Gerichts festigt und den politischen Zugriff er-
schwert. Mit dieser institutionellen Losung wird
substanziell wenig gedndert, sondern das Gericht in seiner
grundséatzlichen Form verfassungsrechtlich eindeutiger
normiert und damit abgesichert. Hier wird versucht, Resili-
enz durch die rigidere (weil verfassungsrechtliche) Festle-
gung der Struktur, Funktion und Organisation des Gerichts
zu erreichen. Anders ist nun, dass die etablierte Grundstruk-
tur und Organisationsweise nur mit Zweidrittelmehrheit ge-
andert werden kann. Mit Blick auf die Berufung der Rich-
teriinnen ist das Gericht zwar weniger einfach zu manipu-
lieren, denn die zwei Senate kdnnen nicht mit einfacher
Mehrheit abgeschafft und auch die Zahl der Richter:innen
kann auf diese Weise nicht reduziert oder erweitert werden.
Allerdings sind die Mehrheiten fiir die Wahl der Richter:in-
nen auch in Zukunft einfachgesetzlich veranderbar, was die
Tlr zur autoritdren Beeinflussung des Gerichts weiterhin ei-
nen Spalt offen lasst.

\

Verfassungsgerichtliche Resilienz durch
demokratische Politik

Die im Sommer 2025 ausgebrochene Regierungskrise um
die Berufungen von drei neuen Bundesverfassungsrich-
terinnen zeigt, dass sich Probleme fiir Verfassungsgerichte
nicht erst mit der institutionellen Restrukturierung durch
Autokraten ergeben. Ohne hier auf Details um die geschei-
terte Wahl einzugehen, soll die politische Dynamik kurz dis-
kutiert werden.

Berufungen von Bundesverfassungsrichterinnen sind in der
Vergangenheit zumeist kooperativ abgelaufen. Im Bundes-
tag wird die Vorschlagsliste im von den Regierungsparteien
dominierten Wahlausschuss fiir die Richteriinnen des Bun-
desverfassungsgerichts erstellt. Wer es auf die Vorschlags-
liste schafft, wird in der Regel von den regierenden Parteien
und den kompromissbereiten Teilen der Opposition gewahlt
(was wegen der Zweidrittelmehrheit notig ist). Im Fall der
abgeblasenen Richteriinnenwahl konnte sich die Regierung
nicht mehr sicher sein, dass alle Abgeordneten der starks-
ten Fraktion (CDU) die vom Kkleineren Koalitionspartner
(SPD) vorgeschlagene Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf
wahlen wiirden. In der darauffolgenden Plenardebatte
wurde von Seiten der Griinen kritisiert, dass im Wahlaus-
schuss auch mit ihnen als kompromissbereiter Opposition
abgestimmt war, wer gewahlt werden sollte.® Die Politisie-
rung der Wahl ging in diesem Fall offensichtlich von der
groften Partei, der CDU, aus, und zwar nachdem im vorge-
sehenen Forum eine Abstimmung erzielt worden war.

Aus konservativen Kreisen wurde die Angst vor ,linken"
Werturteilen angefiihrt, die aus der wissenschaftlichen Ar-

v

Die (verfassungs-)rechtliche Regelung der Wahl von Verfassungsrichter:innen wurde in der Vergangenheit immer wieder unter den Ge-

sichtspunkten einer wehrhaften Demokratie diskutiert.
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Die Verfassungsrechtlerin Frauke Brosius-Gersdorf am 15. Juli 2025 in der Talkshow ,Markus Lanz". Die geplatzte Ernennung zur Bundesver-

fassungsrichterin 1ste eine Debatte liber die politische Einflussnahme auf die Besetzung des Gerichts aus, auch weil die Entscheidung von

einer medialen, gegen Brosius-Gersdorf gerichteten Kampagne begleitet wurde.

beit von Brosius-Gersdorf (z. B. zu Schwangerschaftsabbrii-
chen) abgeleitet wurde. In der 6ffentlichen Debatte jubilierte
die rechtsautoritare AfD, die keine Richterin berufen sehen
will, die sich positiv tiber die Moglichkeit eines AfD-Verbots-
verfahrens geduRert hat und dem dafiir verantwortlichen
Senat vorstehen wiirde.® Begleitet wurde das Trauerspiel von
verschworungstheoretischen Anschuldigungen rechtsauto-
ritdrer Onlinemedien, dem ideologischen Gezeter populis-
tischer Abgeordneter, und dem peinlich bemiihten Versuch
der offentlich-rechtlichen Medien, diese fabrizierte Debatte
auf seridse Art und Weise zu fithren”

Die in diesem Beispiel beobachtbare Darstellung von Gerich-
ten als Agenten einer elitdren und linksliberalen Herr-
schaftsdurchsetzung ist Teil eines bekannten populisti-
schen Sprachspiels, das schlussendlich auf die Delegitimie-
rung von flir verfassungswidrige politische Projekte
bedrohlichen Vetospielern abzielt. Das Beispiel zeigt aber
auch, dass das Bundesverfassungsgericht nicht nur durch
Umbaumalnahmen und direkte Angriffe autoritarer Par-
telen bedroht ist. Wie oben erklart, sind Szenarien wie in Un-
garn nach der Verfassungsdnderung weniger wahrschein-
lich. Aber auch ein formal wehrhafteres Gericht ist nicht vor
Politisierung von auflen geschiitzt. Damit verweist der Fall
auf ein grundséatzlicheres Problem: dass nédmlich gewahlte
Abgeordnete, Parteien, Medien, NGOs, Unternehmen oder
Verbande Verfassungsgerichte von auften politisieren und
delegitimieren kdnnen. Und damit soll noch einmal auf die
Frage nach der Legitimitat von Verfassungsgerichten zu-
rlickgekommen und diskutiert werden, warum (oder wie)
Gerichte zur Angriffsfliche werden, wie sie dahingehend
geschiitzt werden kénnen und wie mehr verfassungsge-
richtliche Resilienz ausgebildet werden kann.

Auch in den Politik- und Rechtswissenschaften gibt es eine
Debatte um die Macht und Legitimitat von Verfassungsge-
richten.® Da diese nicht direkt gewahlt sind, aber Entschei-
dungen gewahlter Vertreterinnen beurteilen, wird argumen-
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tiert, dass Verfassungsgerichte aus einer demokratietheo-
retischen Perspektive illegitim seien (vgl. Waldron 2006:
1350-1352). Fiirsprecher halten dagegen, dass es unter-
schiedliche Arten von Legitimitét gebe und Verfassungsge-
richte legitim seien, wenn sie im Interesse der Allgemein-
heit gute Entscheidungen trafen und Verfassung und Recht
schiitzten. Sie seien dann durch ihren Throughput und Out-
put, und nicht durch die Berufung durch das souverane Volk
legitimiert. Kritikeriinnen wiederum entgegnen, dass unge-
achtet der Verfahrens- und Ergebnis-Legitimitédt Verfas-
sungsgerichte immer wieder die Volkssouveranitat unter-
minierten, da sie durch parlamentarische Mehrheiten be-
schlossene Gesetze fur verfassungswidrig erklarten. Aus
dieser holzschnittartigen Zeichnung des demokratietheo-
retischen Problems mit Verfassungsgerichten — im angel-
sachsischen Raum spricht man von der counter-majorita-
rian difficulty (vgl. Bickel 1962: 16—22) — wird ersichtlich,
dass eine kritische Diskussion der Legitimitat von Verfas-
sungsgerichten nachvollziehbar ist, weil diese immer Ge-
fahr laufen, zu stark in Entscheidungen demokratisch ge-
wahlter Mehrheiten einzugreifen.

Diesbeziiglich ist allerdings wichtig zu beachten, dass Ver-
fassungsgerichte angerufen werden miissen und nicht
selbststandig téatig werden. Sie kommen erst dann ins Ent-
scheiden, wenn ihnen Falle zugetragen werden. Deswegen
finden sich Verfassungsgerichte wiederkehrend in der Lage,
Entscheidungen treffen zu miissen, die gewéhlte Abgeord-
nete, die Regierung oder das Parlament nicht treffen wol-
len, weil sie beispielswese befiirchten, Wahler:iinnen zu ver-
lieren. In den USA war das der Fall bei dem Recht auf
Schwangerschaftsabbruch, das vom Supreme Court 1973
gewadhrt und 2023 zuriickgenommen wurde (vgl. Roe vs
Wade und Dobbs v. Jackson Women's Health Organization).
In Deutschland hat das Bundesverfassungsgericht beziig-
lich der gleichgeschlechtlichen Ehe dazu aufgefordert, im
Bundestag iiber vorliegende Gesetzentwiirfe abzustimmen
und hier eine Entscheidung herbeizufiihren, die konserva-
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tive Abgeordnete und Parteien im Parlament nicht treffen
wollten (vgl. BVerfG 2017: 2 BvQ 29/17). In beiden Féllen lasst
sich argumentieren, dass ein ,Willensdefizit" (Buchstein
2012: 402 f.) auf Seiten der gewahlten Abgeordneten bestand,
zu so strittigen Wertfragen politische Entscheidungen zu
treffen. Aus diesem Grund wurden die Fragen dann irgend-
wann vor den Verfassungsgerichten verhandelt.

Werden Entscheidungen auf diese Art und Weise in die Ju-
dikative verschoben, miissen Gerichte aktiv werden, da ihre
Aufgabe eben darin besteht, iiber Grundrechtsfragen und die
Verfassungsmapigkeit politischen Handelns zu entschei-
den. Allerdings zeigt sich an Verfahren zu umkampften The-
men wie dem Schwangerschaftsabbruch, dass am Ende ei-
ner Gerichtsentscheidung Gewinner und Verlierer stehen.
Und aus diesem Grund sind Gerichtsentscheidungen in
strittigen Wertfragen schnell extrem politisiert. Daraus folgt,
dass Institutionen wie das Bundesverfassungsgericht wohl-
moglich fiir solche Entscheidungen nicht pradestiniert sind.
Denn so grundsatzliche Streitfragen bediirfen grundsétzli-
cher Entscheidungen, die in einem &ffentlichen Willensbil-
dungsprozess ausgehandelt werden miissen. Und hier kon-
nen Gerichte auch eine Rolle spielen, sollten aber nicht im-
mer das letzte Wort haben. Im Vordergrund sollten Parteien,
zivilgesellschaftliche Organisationen und die Biirger:iinnen
stehen. Und am Ende missen auch fur Streitthemen wie
den Schwangerschaftsabbruch gesetzliche Grundlagen ge-
schaffen werden, wofiir schlussendlich Parlamente verant-
wortlich sind.

Die Argumentation lduft auf die Schlussfolgerung hinaus,
dass verfassungsgerichtliche Resilienz erst durch demokra-
tische Politik mdglich wird. Und hier kommt der Legislative
eine besondere Rolle zu. Die von den Bundestagsabgeord-
neten ausgehende Politisierung der gescheiterten Rich-
terinnenwahl im Sommer 2025 unterstreicht, dass die Inte-
gritat und Unabhéangigkeit eines Gerichts nicht nur verfas-

sungsrechtlich festgelegt sein muss, sondern auch praktisch
davon abhéangt, wie sich Regierung, Parlament, Parteien und
Abgeordnete zum Gericht und den Richter:iinnen verhalten.
Diese diirfen keinen Einfluss auf die judikativen Organe aus-
Uben, der nicht verfassungsmafig vorgesehen ware. Natiir-
lich diirfen und miissen Urteile kritisiert werden, wenn dies
begriindet werden kann. Aber eine Diskreditierung von Kan-
didatinnen, Richterinnen und Entscheidungen fiihrt in letz-
ter Konsequenz zu einer Destabilisierung des demokrati-
schen Systems.

Diese Haltung gegeniiber dem Verfassungsgericht und sei-
nen Vertreteriinnen beinhaltet auch, dass Abgeordnete und
Parteien ihrem Auftrag nachkommen und im Parlament und
der Offentlichkeit insbesondere mit Bezug auf strittige Fra-
gen Kompromisse aushandeln und Losungsvorschlage er-
arbeiten. Wenn wichtige politische Entscheidungen von ge-
wahlten Reprasentantinnen getroffen werden, findet keine
Verschiebung dieser Konflikte in die Judikative statt und
Gerichte werden seltener politisiert und weniger angreifbar.
Damit wiirde das Bundesverfassungsgericht entlastet und
kame in gewissen Streitfragen gar nicht erst in die Schuss-
linie.

Hier fehlt leider der Raum auszuarbeiten, wie Parlamente
wieder zum zentralen Aushandlungsort fiir strittige Fragen
werden kdnnen. Allerdings ist glasklar, dass der Impuls fir
eine Redemokratisierung der Legislative von den Abgeord-
neten und Parteien ausgehen muss, wohingegen zivilgesell-
schaftliche Organisationen und die Offentlichkeit nur von
aulen versuchen konnen, Einfluss zu nehmen und eine par-
teipolitische und parlamentarische Bearbeitung umstritte-
ner Fragen einzufordern. Fiir die weitergehende Auseinan-
dersetzung mit der Frage nach der Ausbildung demokrati-
scher Resilienz sollte hier angesetzt und systematisch
beantwortet werden, wie demokratische Politik durch Par-
lamente wieder ermdglicht wird.

- i - - o

Ein Sprengstoffanschlag auf das Bundesverfassungsgericht im Marz 1975 verwiistete das Foyer des Sitzungssaals. Zu dem Attentat bekannte

sich eine linksterroristische Frauengruppe als Reaktion auf das kurz zuvor geféllte Urteil des Gerichts zum Schwangerschaftsabbruch — ein

extremes Beispiel fiir die politische Angreifbarkeit des Gerichts in den 1970er Jahren.
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Eine weitere Alternative wiirde darin bestehen, Entschei-
dungsprozesse zu Themen, bei denen gewahlte Abgeord-
nete ein Willens- oder Neutralitdtsdefizit aufweisen, anders
zu organisieren und mehr Gestaltungskompetenz in die
Hand der Biirger:iinnen zu legen. Auch diese Losung wiirde
strittige Entscheidungen aus der Judikative heraushalten
und damit das Verfassungsgericht weniger angreifbar ma-
chen. In diesem Zusammenhang bieten sich geloste Insti-
tutionen wie Biirgerrdte an, das heit Versammlungen zu-
fallig ausgeloster Bilirgerinnen, die die Bevolkerung deskrip-
tiv reprasentieren. In Biirgerraten diskutieren Biirgeriinnen
strukturiert und in einem moderierten Verfahren zu einem
bestimmten Thema und erarbeiten Empfehlungen fiir die
Politik. Die Biirgerratsforschung zeigt, dass diese politischen
Organe sich einerseits fiir Probleme eignen, die eine lang-
fristige Losung brauchen — Klimaschutzmafnahmen sind
ein gutes Beispiel. Andererseits bieten sie sich auch fiir The-
men an, bei denen nicht garantiert ist, dass die Entscheider
neutral entscheiden — gute Beispiele sind Parteienfinanzie-
rung, Abgeordnetendidten oder Wahlgesetze. Ein gelostes
Gremium, das keinerlei materielle oder machtpolitische Ei-
geninteressen verfolgt, konnte in all diesen Fallen einen
Ausweg bieten und das gesamte politische System entlas-
ten (vgl. Petersen 2025). Die institutionelle Einbindung neuer
Beteiligungsformate in den Entscheidungsprozess kann
hier nicht detailliert rekonstruiert werden. Reformbestre-
bungen in diese Richtung konnen aber direkt an der Praxis
ansetzen, denn Biirgerrdte werden in Deutschland bereits
verstarkt an Entscheidungsverfahren beteiligt.

Fazit

Im Kontext dieses Beitrags ging es konkret um die Frage,
wie Demokratien eine verfassungsgerichtliche Resilienz
ausbilden kénnen. Mit Blick auf den deutschen Fall wurde

Anmerkungen

1 Diese theoretische Annahme wird von Umfragen konterkariert, in de-
nen der Bundestag im Vergleich mit dem Bundesverfassungsgericht
von der Bevolkerung als weniger legitim angesehen wird; vgl. Vorlander
u. a.2024:18-20.

2 Zum begriffspragenden court-packing-Versuch des US Supreme Court
unter Roosevelt vgl. Kalman 2022.

3 Siehe hierzu die Dokumentation des Verfassungsénderungsprozess
beim Bundestag: https:/www.bundestag.de/dokumente/textar-
chiv/2024/kw51-de-bundesverfassungsgericht-1033220 [14.08.2025].

4 Das Szenario kennen wir aus Polen, wo dem Gericht mit Regierungs-
mehrheit einfachgesetzlich vorgeschrieben wurde, dass Falle auf eine
bestimmte Art und Weise zu behandeln sind — namlich nicht nach
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argumentiert, dass die 2024 verabschiedeten Grundgesetz-
anderungen das Bundesverfassungsgericht besser vor au-
toritaren Ubergriffen abschirmen. Formal ist das Gericht
durch die rigidere Normierung der Strukturmerkmale also
durchaus resilienter. Die Krise um die Richterinnenberu-
fung hat allerdings auch gezeigt, dass eine Politisierung des
Gerichts in Zeiten steigender Polarisierung immer moglich
ist. Aus diesem Grund miissen insbesondere gew&ahlte Ab-
geordnete mehr politische Verantwortung bei umstrittenen
Themen tbernehmen statt Entscheidungen in die Judika-
tive zu verschieben.

Ist das nicht moglich, miissen Entscheidungsverfahren re-
organisiert werden. Mit Blick auf die direktere Einbeziehung
von Blirgerinnen durch Biirgerrate heif3t das konkret: Wenn
demokratische Systeme resilienter gemacht und Verfas-
sungsgerichte vor iibergriffigen Autokraten oder starker Po-
litisierung geschiitzt werden sollen, wird es nicht ausrei-
chen, den politischen Gestaltungsspielraum dieser Akteure
zu begrenzen. Denn resiliente demokratische Systeme miis-
sen gestaltet werden. Und daftir braucht es vielleicht neue
Wege und neue Institutionen.
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Parteiverbot und Grundrechtsverwirkung

Angesichts aktueller Angriffe auf Demokratie und Verfassungsstaat riicken die Abwehrmechanismen des
Grundgesetzes erneut in den Mittelpunkt der 6ffentlichen Debatte. Besonders intensiv diskutiert werden
derzeit die verfassungsrechtlichen Mdglichkeiten zur Beschriankung politischer Betitigung von verfas-
sungsfeindlichen Parteien und Organisationen. Der Beitrag von Marc Zeccola analysiert sowohl die materi-
ellen Voraussetzungen eines Parteiverbots als auch die verfahrensrechtlichen Grundlagen. Im Zentrum
steht dabei die Frage, inwieweit eine Partei aktiv gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung gerich-
tet ist. Neben dem vollstandigen Verbot einer Partei konnen auch Teilorganisationen verboten oder Grund-
rechte einzelner Akteure verwirkt werden. Angesichts der tiefgreifenden Wirkung solcher Eingriffe pladiert
Zeccola dafiir, juristische, politische und gesellschaftliche Dimensionen im Umgang mit den Instrumenten

der wehrhaften Demokratie zusammenzudenken.

Die Feinde des freiheitlichen Verfassungsstaates untermi-
nieren die sicher geglaubte Herrschaftsform der Demokra-
tie und fordern diese heraus. Deshalb ist die Diskussion der
Wehrhaftigkeit von Demokratien in vollem Gange und wird
nicht nur in Deutschland intensiv gefiihrt. Wissenschaft und
Offentlichkeit versuchen einzuordnen und vorauszusehen,
ob und wie die Demokratie verteidigt werden kann. Grund-
gesetzliche Anpassungen sind die Folge, um die Verfas-
sungsorgane — wie zuletzt das Bundesverfassungsgericht —
resilienter zu machen (Britz 2025: 609 ff.).

Naturgemaf erfolgt dabei der erste Blick in die Verfassung
selbst, die das normative Fundament der rechtlich-sozialen
Ordnung darstellt. Bereits an dieser Stelle sei vorweggenom-
men, dass die Demokratie unter der Grundpréamisse steht,
dass sie von Demokraten getragen wird. Keine Verfassung
kann eine Demokratie dauerhaft und nachhaltig bewahren,
die nicht von der Mehrheit der Biirgerinnen und Biirger als
Herrschaftsform akzeptiert wird. Die Demokratie ist in ge-
wisser Hinsicht fragil, da sich Demokratiefeinde den frei-
heitlichen Verfassungsstaat auf legalem Wege zunutze ma-
chen und so sukzessive die Macht erlangen konnen
(Schwarz 2024: 354). Dieses Szenario hatte der Parlamenta-
rische Rat bei der Ausarbeitung des Grundgesetzes deutlich
vor Augen - die Erinnerung an die Machtergreifung und
Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten unter Ausnut-
zung der Schwachen der Weimarer Reichverfassung war
noch frisch —, weshalb das Grundgesetz mit einem Schutz
ausgestattet wurde und sich wehrhaft gegeniiber seinen
Feinden zeigt (vgl. hierzu auch den Beitrag von Frieder Glin-
ther in diesem Heft). Normative Sicherungen sollen praven-
tiv den Durchgriff auf die Grundprinzipien der Verfassung
verhindern bzw. repressiv bereits erfolgte Durchgriffe besei-
tigen. Art. 79 Abs. 3 GG als ,Ewigkeitsklausel” stellt zudem
eine letzte Brandmauer dar, wenn verfassungsfeindliche
Kréafte die Mehrheiten erlangen (Schwarz 2024 354). Effek-
tiver allerdings sind die praventiven Instrumente, unter de-
nen das Parteiverbot in Art. 21 Abs. 2 GG eine zentrale Rolle
spielt. Aber auch die Grundrechtsverwirkung aus Art. 18 GG
wird gegenwartig diskutiert, obwohl diese lange Zeit nur
verfassungsrechtlichen Feinschmeckern bekannt war. Po-
pulistische und extremistische Parteien und Personen im
In- und Ausland verstarken die Diskussion um die Instru-
mente der wehrhaften Demokratie und fordern Prognosen
hinsichtlich ihrer Wirksamkeit. Die Uberlegungen sind da-
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bei offensichtlich: Entweder man verbietet Organisationen
oder schrankt zumindest das politische Wirken einzelner
Personen ein, die sich dem Kampf gegen die verfassungs-
malige Ordnung verschrieben haben, oder man vertraut ,auf
die Kraft der freien Auseinandersetzung als wirksamste
Waffe auch gegen die Verbreitung totalitdrer und menschen-
verachtender Ideologien” (BVerfGE 124, 300, 320).

Parteien im staatsrechtlichen Gefiige

Das prominenteste Instrument der wehrhaften Demokratie,
das Parteiverbot, findet sich in Art. 21 Abs. 2 GG. Dieses
kniipft an die besondere Bedeutung der Parteien in Deutsch-
land an, die in Art. 21 Abs. 1 GG zum Ausdruck kommt. In der
politischen Realitat wird die iiberaus dominante Rolle der
Parteien zum Teil durchaus kritisch diskutiert. Nach Art. 21
Abs.1S.1GG wirken Parteien an der politischen Willensbil-
dung des Volkes mit. Parteien sollen politische Ansichten
kanalisieren und ihnen Gewicht in der politischen Ausein-
andersetzung verleihen. Dazu bieten sie konkrete politische
Partizipationsmoglichkeiten fiir Biirgerinnen und Biirger
und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Legitimitat
und Pluralitat des politischen Systems. Aufgrund ihrer Be-
deutung fiir die politische Willensbildung geniefen sie un-
ter dem Grundgesetz einen besonderen Status und einen
umfangreichen Schutz — zugleich werden an sie aber be-
sondere Anforderungen gestellt (bspw. miissen sie ihre in-
nere Ordnung an demokratischen Grundsatzen ausrichten,
Art. 21 Abs. 1 S. 3 GG). Das Bundesverfassungsgericht ver-
steht Parteien daher als ,im gesellschaftlich-politischen Be-
reich wurzelnde Gruppen, die in den Bereich der institutio-
nalisierten Staatlichkeit hineinwirken, ohne diesem anzu-
gehoren” (BVerfGE 148, 11, 24). Parteien verbinden demnach
die in der Verfassungswirklichkeit existierenden unter-
schiedlichen Ebenen (Klafki 2025: Rn. 15). Sie gelten als zen-
trales Element fiir das Funktionieren der Demokratie und
wirken entscheidend an der Willensbildung des Volkes so-
wie deren Ubertragung auf die Ebene der handelnden
Staatsorgane mit und tragen damit unmittelbar zur Verwirk-
lichung des Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG bei: ,Alle Staatsgewalt geht
vom Volke aus”.

Aus dieser besonderen Stellung erwachsen zahlreiche Auf-
gaben. So tritt die Vermittlung zwischen Gesellschaft und
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Parteien wirken in der Bundesrepublik als zentrale Tréger politischer Partizipation und Gestaltung.

Staat am deutlichsten bei der Parlamentswahl bzw. der
vorangehenden Tatigkeit im Wahlkampf zutage. Die Re-
duktion hierauf greift allerdings zu kurz, denn zur Gewahr-
leistung einer funktionierenden Demokratie muss die Ver-
mittlung eines vorhandenen Willens des Volkes an die Re-
présentanten permanent gesichert sein (BVerfGE 85, 264,
284 £)). Ihnen obliegt es zusétzlich, die Willensbildung in der
Gesellschaft zu férdern. Nach der ,ersten’ Ubermittlung im
Rahmen des Wahlaktes muss dieser Wille auch in konkrete
Handlungen umgesetzt werden. Hierfiir sind dann zwar un-
mittelbar die legitimierten Staatsorgane zusténdig; die Par-
telen wirken aber auch hier mit, indem sie insbesondere die
stetige Riickkoppelung zur Wahlerschaft ermoglichen und
umgekehrt auch die Handlungen von Parlament und Regie-
rung beeinflussen kénnen. Im Parlament spiegeln sich die
Parteien in den Fraktionen, die wiederum eine ,Scharnier-
funktion" zwischen der politischen Willensbildung und den
Entscheidungen des Parlaments einnehmen (Schwarz 2025:
Rn. 293). Parteien kommt also eine Zwischenstellung zwi-
schen Staat und Gesellschaft zu; sie sind als im gesellschaft-
lich-politischen Bereich wurzelnde Gruppen zwar keine
obersten Staatsorgane, trotzdem aber verfassungsmafige
Institutionen (BVerfGE 1, 208, 255; 20, 56, 101).

Das Parteiverbot als ultima ratio

Ausdruck dieser besonderen Bedeutung ist das sogenannte
Parteienprivileg, welches sich als ,erhchte Schutz- und Be-
standsgarantie” (BVerfGE 12, 296, 304) darstellt. Dieses Pri-
vileg wird unmittelbar aus Art. 21 Abs. 2, 4 GG abgeleitet und
hat mehrere Auspragungen. Zunéchst darf ein Verbotsver-
fahren, in welchem die Verfassungswidrigkeit einer Partei
bestimmt wird, nur durch die in Art. 21 Abs. 5 GG 1. V.m. § 43
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BVerfGG genannten Akteure initiiert und durchgefiihrt wer-
den (hierzu sogleich). AuRerdem hat das Parteienprivileg
zur Folge, dass Parteien weder in ihrer politischen Tatigkeit
behindert werden diirfen noch ihre Verfassungswidrigkeit
vonseiten einer staatlichen Stelle rechtlich geltend gemacht
werden darf, solange das Bundesverfassungsgericht kein
Verbot ausgesprochen hat (BVerfGE 12, 296, 304 f.). Dies be-
deutet konkret, dass staatlicherseits keine rechtliche MaR-
nahme gegen eine Partei mit deren (nicht festgestellter)
Verfassungswidrigkeit begriindet werden kann. In der ge-
sellschaftlichen und politischen Diskussion wird bspw. an-
gedacht, dass Beamtinnen und Beamte aufgrund ihrer AfD-
Mitgliedschaft entlassen oder schon nicht eingestellt wer-
den sollen. Dies wére ein unzuléssiger (mittelbarer) Eingriff
in das Parteienprivileg und damit ein Verstoft gegen Art. 21
Abs. 1 GG (vgl. dazu auch den Beitrag von Ralf Brinktrine in
dieser Ausgabe).

Ein Parteiverbotsverfahren fiihrt stets zu ausgedehnten ge-
sellschaftlichen, aber auch juristischen Debatten iiber seine
Vor- und Nachteile. Es bedeutet ndmlich immer auch eine
Einflussnahme auf die politische Willensbildung des Vol-
kes, die als gravierender Eingriff einer besonderen Recht-
fertigung bedarf. So ist eine Partei nicht mehr wéhlbar und
erworbene Mandate gehen verloren. Parteiverbote miissen
deshalb ultima ratio, also das letzte Mittel zum Schutz der
freiheitlichen demokratischen Grundordnung sein. Das
macht sich nicht zuletzt am Entscheidungsquorum des
Bundesverfassungsgerichts bemerkbar, denn es bedarf ei-
ner Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des erkennen-
den Senats (vgl. § 15 Abs. 4 S. 1 BVerfGG), das heit mindes-
tens sechs der acht Richterinnen und Richter des Senats
missen die Entscheidung mittragen.
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Das Bundesverfassungsgericht fasst es im Urteil zum zwei
ten NPD-Verbotsverfahren letztlich pragnant zusammen:
,Das Parteiverbot nach Art. 21 Abs. 2 GG stellt die schéarfste
und iberdies zweischneidige Waffe des demokratischen
Rechtsstaats gegen seine organisierten Feinde dar” (BVerfGE
144, 20, 1. Ls.). Die Hiirden eines Parteiverbotes sind dem
nach hoch, die Tatbestandsvoraussetzungen restriktiv zu
verstehen.

Materielle Voraussetzungen eines
Parteiverbotes

Eine liberale Demokratie mit freiheitlichen und pluralisti
schen Prinzipien ist zugleich anfallig fiir antidemokratische
Bestrebungen. Denn Demokratie bedeutet auch Meinungen
auszuhalten, die sich gegen die Demokratie als solche rich-
ten. Finden diese Meinungen immer mehr Beflirworter, so
erhoht sich der Druck auf das Grundgesetz, die Bestrebun
gen zur Bekampfung der Verfassung nehmen zu und wer
den auch von Parteien aufgegriffen und bedient (Kahl/Sugg
2024: 439). Dennoch muss die Demokratie nicht wehrlos da
bei zusehen, wie sie abgeschafft wird. In einer wehrhaften
Demokratie sind praventive und repressive Instrumente vor
handen, diesen Bestrebungen entgegenzuwirken. Dass sich
die Abwehr derartiger Bestrebungen in Widerspruch zu den
eigenen Prinzipien setzen kann, liegt dabei auf der Hand.
Die Gefahr, unliebsame politische Gegner oder Meinungen
auf diesem Wege auszuschalten, ist dabei nicht abwegig.
Beispiele aus Ungarn, der Tiirkei oder aktuell den USA kom
men sofort in den Sinn. Es muss deshalb genau abgewogen
werden, wie mit antidemokratischen Bestrebungen umge
gangen werden soll. Die juristische Ausformulierung eines
Systems der wehrhaften Demokratie ist deshalb nicht ein
fach. Der Parlamentarische Rat identifizierte in einem ers
ten Schritt den schiitzenswerten Kern der Verfassung, also
welche Elemente eine demokratische Rechtsordnung vor
Verfassungsfeinden eigentlich schiitzen muss.

Die freiheitlich demokratische Grundordnung:
Menschenwiirde, Demokratieprinzip und
Rechtsstaatsprinzip

Etabliert hat sich hierfiir der Begriff der freiheitlichen de
mokratischen Grundordnung, die zum unantastbaren Kern
des Grundgesetzes z&dhlt (Klafki 2025: Rn. 102). Zugegebener
mafen scheint der Begriff unbestimmt. Fiir die juristische
Anwendbarkeit ist dies allerdings notwendig, da nur so die
notwendige Flexibilitat sichergestellt werden kann. Mal}
geblich dem Bundesverfassungsgericht oblag die Aufgabe,
im Laufe der bisherigen Parteiverbotsverfahren (Sozialisti
sche Reichspartei, 1952; Kommunistische Partei Deutsch-
lands, 1956; Nationaldemokratische Partei Deutschlands,
2003 und 2017) Konkretisierungen des Begriffes herauszu
arbeiten. Anfanglich arbeitete das Bundesverfassungsge
richt mit einem weitreichenden Katalog verschiedener Prin
zipien, der aber die Handhabbarkeit in Bezug auf die gebo
tene Restriktion erschwerte (Streinz 2024: Rn. 226a).

Mittlerweile betont das Bundesverfassungsgericht ,eine
Konzentration auf wenige, zentrale Grundprinzipien, die fur
den freiheitlichen Verfassungsstaat schlechthin unentbehr

lich sind" (BVerfGE 144, 20, 205) und kommt danach zu drei
Kernelementen: Der Menschenwiirde, dem Demokratie- und
dem Rechtsstaatsprinzip. Diese drei Kernelemente eréffnen
wiederum einen erheblichen Auslegungsspielraum, geben
allerdings dennoch eine genauere Orientierung. Klarheit
wurde dahingehend geschaffen, dass die freiheitliche de

mokratische Grundordnung nicht mit den Prinzipien aus
Art. 79 Abs. 3 GG identisch ist. Denn die freiheitliche demo
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kratische Grundordnung umfasst weder das Republikprin
zip noch die féderale Gliederung oder das Sozialstaatsprin
zip (BVerfGE 144, 20, 206).

Hinsichtlich der Menschenwirde hat das Bundesverfas
sungsgericht hervorgehoben, dass sie der Ausgangspunkt
der freiheitlichen demokratischen Grundordnung ist und
den obersten Wert des Grundgesetzes darstellt. Sie ,umfasst
insbesondere die Wahrung personaler Individualitat, Iden
titat und Integritat sowie das Prinzip staatsbiirgerlicher Ega
litat" (BVerfGE 144, 20, 207). Die Menschenwtiirde bildet den
freiheitlichen Kerngehalt der demokratischen Grundord
nung und wird durch die Grundrechte ausformuliert. So er
langt der grundrechtliche Kerngehalt auch im Rahmen der
freiheitlichen demokratischen Grundordnung Geltung. Die
Kerngehalte sorgen zugleich dafiir, dass nicht jeder Eingriff
in die Grundrechte eine Gefahr fiir die freiheitliche demo
kratische Grundordnung darstellt. Denn Grundrechtsein
griffe, die durch grundrechtliche Spannungsverhéaltnisse
entstehen, treten tagtdglich auf, sind gesetzlich austariert
und (in vielen Fallen) gerechtfertigt. Im Rahmen der frei
heitlichen demokratischen Grundordnung kommt es auf das
Wesen der Grundrechte selbst an. Es wird deshalb bel einem
Parteiverbot danach zu fragen sein, was die Partei bei der
Mehrheitserlangung anstrebt und ob sie sich gegen die
Kerngehalte von Grundrechten selbst wendet. Sieht deren
Programm bspw. eine Ausgrenzung oder Entrechtung ein
zelner Bevolkerungsgruppen vor, so verstot das gegen die
elementare Rechtsgleichheit und die demokratische Egali
tat (Kahl/Sugg 2024: 450) und stellt somit einen Angriff auf
die Menschenwiirde dar.

Das Demokratieprinzip sichert die politische Willensbildung
des Souveréans, die ,vom Volk zu den Staatsorganen” erfolgt
und nicht umgekehrt (BVerfGE 144, 20, 209). Das bedeutet,
dass die gleichberechtigte Teilhabe am Prozess der politi

schen Willensbildung ermdglicht wird (BVerfGE 144, 20, 208).
Ein demokratisches Minimum ist dabei an Art. 20 Abs. 2 GG
zu messen und umfasst die Legitimation staatlicher Ent

scheidungen durch den Souveran. Der Grundsatz der Volks

souveranitat erfordert, dass sich die Akte der Ausiibung
der Staatsgewalt auf den Willen des Volkes zuriickfiihren
lassen (BVerfGE 144, 20, 209). Unabdingbare Voraussetzun

gen der Demokratie sind daher periodisch stattfindende
Wahlen, die Beachtung des Mehrheitsprinzips, der Schutz
des Parlamentarismus und die Chancengleichheit der
Parteien. Modifikationen sind mdoglich und stellen nicht
direkt einen VerstoR gegen die freiheitliche demokratische
Grundordnung dar. Solange nicht der Kern des Demokratie

prinzips beeintrachtigt wird, ist es bspw. nicht verboten,
mehr direktdemokratische Instrumente einzufiihren. Auch
Anderungen der Wahlperiode sind zuléssig, solange auch
hier nicht die Periodizitat im Kern beriihrt wird. Ein Verstof3
ware dann anzunehmen, wenn ein Einparteiensystem
etabliert werden soll, bei dem das Parlament zur Farce ver

kommt.

Auch das Rechtsstaatsprinzip stellt eine elementare Saule
der freiheitlichen demokratischen Grundordnung dar, da es
dem Schutz der individuellen Freiheit dient (BVerfGE 144,
20, 210). Entscheidend ist hierin die Rechtsbindung der 6f
fentlichen Gewalt, was u. a. durch die Kontrolle unabhéngi
ger Gerichte gewahrleistet wird. Das Gewaltenteilungsprin
zip und das staatliche Gewaltmonopol sichern die individu
elle Freiheit und sind deshalb unverzichtbar. Denkbar sind
auch hier Modifikationen. Besonders aufmerksam sind
Kompetenzverschiebungen zu beobachten, die judikative
Kontrollmdglichkeiten schmalern oder darauf abzielen, die
Arbeitsweise der Gerichte zu beeintrachtigen. Im Zweifel
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muss auch in diesen Féallen nach dem Kern des Rechts
staatsprinzip gefragt werden.

Das Ziel, die freiheitliche demokratische Grundordnung
zu beeintrachtigen oder zu beseitigen

Das Bundesverfassungsgericht spricht ein Parteiverbot nur
aus, wenn eine Partei darauf ausgeht (dazu unten), die frei
heitliche demokratische Grundordnung zu beeintrachtigen
oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik
Deutschland zu gefdhrden (vgl. Art. 21 Abs. 2 GG). Eine Be
eintrachtigung liegt vor, wenn die Partei nach ihrem politi
schen Konzept mit hinreichender Intensitat eine spiirbare
Gefahrdung der freiheitlichen demokratischen Grundord
nung bewirkt (BVerfGE 144, 20, 213). Fiir eine Beseitigung ist
bereits ausreichend, dass sich die Partei gegen eines der
Wesenselemente der freiheitlichen demokratischen Grund
ordnung richtet, da diese miteinander verschrankt sind und
sich gegenseitig bedingen (Klein 2024: Rn. 531). Auch das
Ziel, eine andere Verfassungsordnung oder ein anderes Re
gierungssystem einzufiihren, fallt unter die Beseitigung.

Da eine Partei selbst nicht handeln kann, wird die Beein
trachtigung und Beseitigung aus den Zielen der Partei oder
dem Verhalten ihrer Anhéangerinnen und Anhéanger abge
leitet. Ziele der Partei sind ihre tatsdchlichen politischen
Bestrebungen, wie sie sich aus ihrer Programmatik und den
Reden und Schriften ihrer Organe und Funktionére ergeben
(Klafki 2025: Rn. 106). Dabei kénnen neben den offiziellen
Verlautbarungen auch solche Ziele Berlicksichtigung fin-
den, zu denen sich die Partei zur Verdeckung ihrer verfas
sungsfeindlichen Absichten nicht offen bekennt. Inwieweit
das Verhalten der Anhédngerinnen und Anhédngern der Par
tel zugerechnet werden kann, ist im Einzelfall schwer zu be
stimmen. Zumindest wenn sich die Partei dieses zu eigen
macht oder sich in diesem Verhalten eine in der Partei vor
handene Grundtendenz widerspiegelt, muss von einer Zu
rechnung ausgegangen werden (Kahl/Sugg 2024: 442). An

héngerinnen und Anhé&nger einer Partei sind dabei nicht
nur die Mitglieder, sondern alle Personen, die sich zur Par
tel bekennen und sich flir sie einsetzen. Bei der Zurechen
barkeit von Anhangerinnen und Anhéngern bedarf es zu
dem eines konkreten Zurechnungszusammenhangs, der nur
anzunehmen ist, wenn die AuRerungen oder Handlungen in
einem politischen Kontext stehen und die Partei sie beein
flusst, gebilligt oder geduldet hat (BVerfGE 144, 20, 215 f.).

Art. 21 Abs. 2 GG verlangt zudem ein ,,Darauf-Ausgehen’, bei
dem die Partei die verfassungsrechtlichen Ziele auch aktiv
und planvoll verfolgen muss, was sich durch qualifizierte
Vorbereitungshandlungen ausdriickt (BVerfGE 144, 20, 221).
Zugerechnet wird dabei das Verhalten der Mitglieder, da eine
Partei selbst nicht handeln kann. Einzelne Handlungen der
Partel miissen zudem immer Ausdruck einer Grundtendenz
sein, weshalb Bestrebungen einzelner Mitglieder der Partei
nicht ausreichen, solange die Partei sonst die freiheitliche
demokratische Grundordnung achtet.

Im zweiten NPD-Verbotsverfahren entwickelte das Bundes

verfassungsgericht hieraus ein weiteres Kriterium. Denn
das Merkmal des ,Darauf-Ausgehens” enthélt ein Bindeglied
zwischen den Mitteln und dem Ziel. So wird zusétzlich zu
den obigen Voraussetzungen verlangt, dass zumindest die
Moglichkeit dieser Zielerreichung im Sinne einer gewissen
Erreichenswahrscheinlichkeit (,Potentialitat”) besteht. Es
bedarf danach ,konkreter Anhaltspunkte von Gewicht, die
einen Erfolg [..] moglich erscheinen lassen” (BVerfGE 144,
20, Ls. 6a). Da das Parteiverbot eben kein Gesinnungs- oder
Weltanschauungsverbot, sondern ein Organisationsverbot
darstellt, muss die Partei ,iiber hinreichende Wirkungsmaog

lichkeiten verfiiglen], die ein Erreichen der von ihr verfolg

ten verfassungsfeindlichen Ziele nicht vollig aussichtlos er

scheinen lassen’ (BVerfGE 144, 20, 225). Von dieser Wir

kungsmoglichkeit muss sie schlieflich auch Gebrauch
machen (BVerfGE 144, 20, 225).

Leere Stuhlreihen im Plenarsaal erinnern daran, dass politische Macht in einer Demokratie stets auf Zeit vergeben ist — durch regelmafige

Wahlen bleibt die Teilhabe am Prozess der politischen Willensbildung gewahrleistet.
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Diese Potentialitét sorgte im Nachgang des Urteils fiir reich

lich Kontroversen, denn es fithrte in letzter Konsequenz zu
dem Ergebnis, dass eine Partei unter Umstanden nicht ver

boten werden kann, obwohl sie verfassungswidrig ist (Klein
2024: Rn. 540b). Auf den ersten Blick wirkt diese Rechtspre

chung schwer verstandlich und wurde kritisiert (Lenz/Stiit

zel 2024: 59 f.), bei genauerem Hinsehen fligt sie sich aber
letztlich in die Rechtsprechung des Europdischen Gerichts

hofs flir Menschenrechte (EGMR) ein (Klafki 2025: Rn. 111)
und ist konsequent. Ob im Einzelfall konkrete Anhalts

punkte fiir die Potentialitdt vorliegen, die den Erfolg mog

lich erscheinen lassen, ist allerdings nicht leicht zu bestim

men. Das Bundesverfassungsgericht hat deshalb eine ge

wisse Konkretisierung vorgenommen und mochte die
Potentialitat durch eine wertende Gesamtbetrachtung fest-
gestellt wissen. Bei dieser wird die Situation der Partei, ihre
gesellschaftliche Wirkkraft und ihre Vertretung in Amtern
und Mandaten beriicksichtigt (BVerfGE 144, 20, 225; Kahl/
Sugg 2024: 443). Als Indizien kénnen der Mitgliederbestand
und die Mitgliederentwicklung, die Organisationsstruktur,
der Mobilisierungsgrad, die Kampagnenféhigkeit, die finan

zielle Lage, Wahlergebnisse, Publikationen, Biindnisse und
Unterstiitzerstrukturen dienen (BVerfGE 144, 20, 225). Sobald
Gewalt eingesetzt wird oder Straftaten begangen werden,
ist die Potentialitdt regelmaRig anzunehmen. Schwachen
hat dieses Kriterium in Korrelation zur praventiven Wirkung
des Parteiverbotes. Denn je realistischer die Umsetzung von
verfassungsfeindlichen Bestrebungen ist, indem die Partei
einen hohen gesellschaftlichen Zuspruch erhélt, desto
schwieriger wird es, praventiv einzuwirken. Die damit ver

bundene politische Zuriickhaltung in Bezug auf das Partei

verbot ist nicht komplett von der Hand zu weisen (Lenz/
Stlitzel 2024: 59 f.). Allerdings ist abschliefend nur das Bun

desverfassungsgericht mit der komplexen Einschatzung der
Potentialitat betraut — solange das Bundesverfassungs-
gericht diese Rechtsprechung nicht andert, hat das Krite

rium der Potentialitat als Voraussetzung des Parteiverbotes
Bestand.

Prozessuale Fragen

Neben diesen materiellen Fragen eines Parteiverbotes er
geben sich zudem durchaus interessante prozessuale Fra
gen. Welche Tatsachen der Entscheidung des Bundesver
fassungsgerichts zugrunde liegen, ist dabei von hoher Re
levanz. Es ist schwer vorstellbar, dass eine Partei sich offen
gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung stellt,
vielmehr geht es um Grenzen, die sukzessiv verschoben
werden sollen. Deshalb erlangt bspw. die Frage der Beweis
barkeit in den Parteiverbotsverfahren eine wichtige Rolle.
Aber auch die Frage des Vollzuges eines moglichen Verbo
tes ist nicht unerheblich, da die Feststellung der Verfas
sungsfeindlichkeit nicht unmittelbar die Partei aufldsen
wird.

In der offentlichen Diskussion um ein Parteiverbot der AfD
hat das Gutachten des Bundesamtes fiir Verfassungsschutz
eine neue Dynamik verursacht (Shirvani 2025). In dem Gut
achten, welches aus Griinden des Quellenschutzes nicht of
fiziell veroffentlicht worden ist, wird der AfD als Gesamtpar
tei ein ,ethnisch-abstammungsmaRige[s] Volksverstandnis”
bescheinigt, das gegen die Menschenwiirdegarantie des
Grundgesetzes verstofle (ebd.). Nach dieser behordlichen
Entscheidung ist der Eindruck entstanden, dass die Einstu
fung der AfD als ,gesichert rechtsextremistisch” zugleich ein
Parteiverbot rechtfertige (Tagesschau 2025). Doch die exeku
tive Entscheidung und das judikative Parteiverbot aus Art. 21
Abs. 2 GG hdngen weniger offensichtlich zusammen, als die
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Debatte es vermuten ldsst. Die Verkniipfung ldsst sich durch
das identische Schutzgut erklaren, das im Vordergrund so
wohl der exekutiven als auch der judikativen Entscheidung
steht, namlich die freiheitliche demokratische Grundord
nung. Fir die exekutive Entscheidung des Bundesamtes fur
Verfassungsschutz ist das Bundesverfassungsschutzgesetz
(BVerfSchG) maRgeblich. Nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 BVerfSchG ist
es Aufgabe des Bundesamtes fiir Verfassungsschutz, Infor
mationen iiber ,Bestrebungen, die gegen die freiheitliche de
mokratische Grundordnung [..] gerichtet sind” zu sammeln
und auszuwerten. Auch die Aktivitaten einer Partei als Ver
einigung nach § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 lit. ¢ BVerfSchG sind auf
derartige Bestrebungen hin auszuwerten, also auf politisch
bestimmte ziel- und zweckgerichtete Verhaltensweisen von
Personenzusammenschliissen, die auf die Beeintrachtigung
eines der Elemente der freiheitlichen demokratischen
Grundordnung gerichtet sind (OVG NRW, Urt. v. 13.05.2024 —
5 A 1218/22 —, Rn. 157, 199). Hierzu z&ahlen insbesondere die
Menschenwiirdegarantie und das Demokratieprinzip (OVG
NRW, Urt. v.13.05.2024 — 5 A 1218/22 —, Rn. 157,199). Das Bun
desamt fiir Verfassungsschutz kam bei seiner Entscheidung
offenbar zu dem Ergebnis, dass die verfassungsfeindlichen
Bestrebungen das ,Gesamtbild” der Partei pragen und/oder
die Partei von einer verfassungsfeindlichen ,Grundtendenz”
beherrscht wird (OVG NRW, Urt. v. 13.05.2024 — 5 A 1218/22 —,
Rn. 173; Shirvani 2025).

Fir die Frage, welche Rolle das Gutachten des Bundesam
tes fiir Verfassungsschutz im Parteiverbotsverfahren spie
len wird, muss zunachst zwischen prozessualen und mate
riellrechtlichen Fragen unterschieden werden. In prozes-
sualer Hinsicht ist relevant, ob das Gutachten als Beweis
verwertet werden kann, materiellrechtlich geht es um recht
liche Einschatzungen in Bezug auf die Verfassungsfeind
lichkeit. Prozessual ist das Parteiverbot nach Art. 21 Abs. 2
GG als Verfassungsprozess beim Bundesverfassungsgericht
monopolisiert, woraus sich auch die alleinige Sachaufkla
rungskompetenz ergibt — das Bundesverfassungsgericht ist
also fur die Ermittlung der entscheidungserheblichen Tat
sachen selbst verantwortlich (Walter 2025: Rn. 1; Lechner/
Zuck 2019: Rn. 1). Im Gegensatz zu prominenten Strafverfah
ren ist das Bundesverfassungsgericht in der Offentlichkeit
aber nicht flir viele Verhandlungstage bekannt. Die Verfah
ren vor dem Bundesverfassungsgericht haben iberwiegend
rechtliche Fragen einer Verfassungsverletzung zum Gegen
stand, bei der die Tatsachenermittlung keine bzw. eine sehr
untergeordnete Rolle einnimmt (Kliegel 2018: 409).

Im Parteiverbotsverfahren entscheidet das Bundesverfas
sungsgericht als echte Tatsacheninstanz zudem als erste
und letzte Instanz. Deshalb erlangen Beweisfragen, die in
den §§ 26 ff. BVerfGG ausformuliert sind, eine grofle Wich
tigkeit. Das Bundesverfassungsgericht kann Urkunden und
Zeugen als Beweismittel verwenden oder auch Beschlag
nahmen (§ 38 BVerfGG) und Durchsuchungen (§ 47 BVerfGG)
anordnen (Walter 2025: Rn. 1; Lechner/Zuck 2019: Rn. 14).
Grenzen der Beweismittel hat das Bundesverfassungsge
richt im ersten NPD-Verbotsverfahren erkannt. Zur Beob
achtung der Partei hatten die Verfassungsschutzbehdrden
damals mit V-Leuten gearbeitet, um an Informationen zu
den Zielen und Zwecken zu gelangen. Bei den V-Leuten han
delt es sich um Privatpersonen als Teil der Partei, die von
den Nachrichtendiensten als Informationsquellen abgewor
ben wurden. Thre Identitat wird geheim gehalten, da die Par
tei darliber keine Kenntnis erlangen soll. Sie dienen dem
nach sowohl der Partei als auch den Behorden. Abhangig
von Position und Funktion der V-Leute innerhalb der Partei
kann dann der Einfluss auf die Partei durch staatliche Stel
len nicht mehr ausgeschlossen werden. Das erkannte im
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Karlsruhe, Oktober 2002: Ein Aktenordner mit dem Vermerk ,Sonstige V-Leute” im Verhandlungssaal des Bundesverfassungsgerichts.
Der Zweite Senat verhandelte {iber die Auswirkungen der V-Mann-Affare auf das laufende NPD-Verbotsverfahren.

ersten NPD-Verbotsverfahren auch das Bundesverfassungs
gericht (BVerfGE 107, 339, 367 ff.) und lehnte den Antrag als
unzuldssig ab. Im zweiten NPD-Verbotsverfahren hat das
Bundesverfassungsgericht dann konkretisiert, dass Beweis
mittel kontaminiert sind, wenn sie durch staatliche Stellen
beeinflusst worden sind (BVerfGE 144, 20, 160 ff.; Kliegel 2018:
381 ). Aus dem Grundsatz der Staatsfreiheit wurde vom
Bundesverfassungsgericht also der Grundsatz der Quellen
freiheit abgeleitet, bei dem Beweismittel, die staatlich pro
voziert sind, nicht verwertet werden dirfen (HeuRner/
Pautsch/de Haan 2024: 100).

Die prozessuale Frage der Verwertbarkeit des Gutachtens
des Bundesamtes fiir Verfassungsschutz wiirde zunachst
im Rahmen des Vorverfahrens relevant werden (§ 45
BVerfGG). Denn hier muss der Antrag auf Parteiverbot ,hin
reichend begriindet” werden, was durch eine summarische
Priifung erfolgt (Lechner/Zuck 2019: Rn. 14). Der Antragstel
ler wird diese hinreichende Begriindung unter anderem
durch nachrichtendienstliche Ermittlungen, ergo dem Gut
achten, nachzuweisen versuchen (ebd.). Das Bundesverfas
sungsgericht ist aber keinesfalls in irgendeiner Form an die
Ergebnisse des Gutachtens gebunden. Ein Verfassungs
schutzbericht kann die Beweiserhebung natiirlich nicht er
setzen (Kahl/Sugg 2024: 455). Das Bundesverfassungsgericht
kann jedoch Zeugen dazu vernehmen und den Bericht als
Beweis sichten — die Entscheidung der Verwertbarkeit fallt
dann in das Ermessen des Bundesverfassungsgerichts.

Auch materiellrechtlich werden die Erkenntnisse des Gut
achtens nur bedingt hilfreich sein, denn die Voraussetzun
gen eines Verbotsverfahrens nach Art. 21 Abs. 2 GG sind
weitreichender (Shirvani 2025). So sind qualifizierte Vor-
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bereitungshandlungen und ein strategisches Konzept der
Partei zur planvollen Umsetzung ihrer verfassungsfeind-
lichen Zielsetzungen nachzuweisen, was iiber die verfas
sungsfeindlichen Bestrebungen des § 3 BVerfSchG hinaus
geht.

Initiierung des Parteiverbotsverfahrens:
Antragstellung

Aus dem Parteienprivileg leitet sich auch die restriktive
Ausgestaltung der Antragstellung eines Parteiverbots ab, die
nur bestimmten Verfassungsorganen vorbehalten ist. Nach
§ 43 BVerfGG sind Antragsberechtigte der Bundestag, der
Bundesrat und die Bundesregierung, die jeweils nur mehr
heitlich den Antrag stellen kdnnen (HeuRBner/Pautsch/de
Haan 2024: 96). Weder dem Bundesprasidenten noch dem
Bundesverfassungsgericht selbst, als weiteren Verfassungs
organen, steht dieses Recht zu. Einen Sonderfall der An
tragsberechtigung sieht § 43 Abs. 2 BVerfGG fiir die Landes
regierungen vor. Diese sind antragsberechtigt, wenn die be
treffende Partei nur in dem jeweiligen Bundesland existiert
(HeuRner/Pautsch/de Haan 2024: 98; Lechner/Zuck 2019: Rn.
12). Ob Parteimitglieder auferhalb des Bundeslandes woh
nen oder politisch iiber die Landergrenzen hinweg wahrge
nommen werden, ist dabei irrelevant — es ist die formale Or
ganisation ausschliefllich im Landesgebiet entscheidend.

Die Entscheidung iber die Antragstellung selbst steht nach
Auffassung des Bundesverfassungsgerichts im politischen
Ermessen der antragsberechtigten Organe (BVerfGE 39, 334,
359 f.; 168, 193, Rn. 190). Sie tragen hierfiir laut Gericht die
politische Verantwortung, da sich die Bundesrepublik
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Deutschland zwar als streitbare Demokratie verstehe, das
Grundgesetz aber primér auf die freie und selbstbestimmte
Integration aller politischen Krafte angelegt sei. Den an
tragsberechtigten obersten Verfassungsorganen stehe es
demnach frei, zunachst die politische Auseinandersetzung
mit einer fir verfassungswidrig gehaltenen Partei zu su
chen (BVerfGE 40, 287, 291).

In der Literatur hingegen wird mittlerweile an einem unbe

schrankten politischen Ermessen gezweifelt. So wird zum
einen vertreten, dass ein Ermessen auch in eine Antrags

pflicht umschlagen kénne, wenn die Erfolgsaussichten ei

nes Verbotsantrages besonders hoch einzuschéatzen seien

und die politische Bekdmpfung tiber einen langeren Zeit

raum nicht gelinge (Klein 2024: Rn. 547). Das Ermessen als
solches wird danach nicht angezweifelt, es kann sich nach
dieser Auffassung aber auf Null reduzieren. Andere lehnen
das Ermessen géanzlich ab und argumentieren, dass die
Frage der Verfassungswidrigkeit einer Partei eine Rechts

frage sei. Lagen die Tatbestandsvoraussetzungen vor, so sei
die Partei zu verbieten. Die antragsberechtigten Organe ha

ben einen Prognosespielraum tiber diese Merkmale. Liege
aber hinreichendes Beweismaterial bezlglich dieser Merk

male vor, so ergebe sich daraus eine verfassungsrechtliche
Pflicht zur Antragsstellung. Andernfalls wiirde dieses
Staatsorgan eine anhaltende Verfassungswidrigkeit dulden
(Koch 2024: Rn. 182 ff.). Daraus wiirde sich in der Kon-
sequenz sogar ein innerer Widerspruch zur Verfassung
selbst ergeben: Die Schutzwirkung des Art. 21 Abs. 2 GG
wiirde unterlaufen, indem die Partei weiterhin von den Par

teiprivilegien profitiere, obwohl die Voraussetzungen der
Verfassungswidrigkeit vorlagen. Zusammenfassend spre

chen gute Griinde fiir eine Antragspflicht, die sich in der
Praxis allerdings nicht durchsetzen wird, so lange das Bun-
desverfassungsgericht seine Rechtsprechung diesbeztiglich
nicht andert.

Diskutiert wird in diesem Zusammenhang aktuell auch ein
Teilverbot, indem nur eine Teilorganisation der Partei, bspw.
ein Landesverband, verboten wird. In der politischen Dis
kussion ist das nicht verwunderlich, da die Landes&mter fiir
Verfassungsschutz manche Landesverbdnde der AfD als
,gesichert rechtsextrem” (Brandenburg, Thiiringen, Sachsen,
Sachsen-Anhalt) oder ,Verdachtsfall” (Baden-Wiirttemberg,
Bayern, Bremen, Hessen, Niedersachsen) einordnen. Wiirde
man diese Landesverbénde verbieten, so die Uberlegung,
ware der Einfluss auf die Gesamtpartei minimiert und
ein Verbot der Gesamtpartei nicht mehr notwendig. Diese
Diskussion ist juristisch noch nicht anschlussfahig: Derzeit
kann ein Verbotsantrag nur fiir die Gesamtpartei gestellt
werden und ist — ohne gesetzliche Anpassung — nicht auf
einzelne Teilorganisationen beschrankbar (HeuRner/
Pautsch/de Haan 2024: 99).

Rechtsfolgen eines Parteiverbotes

Auch wenn die offentliche Debatte die inhaltlichen Fragen
der Parteiverbote in den Vordergrund stellt, sind die Rechts
folgen durchaus interessant und aufschlussreich.

Verlust des Parteienstatus und der Mandate

Die erste offensichtlichste Rechtsfolge ist der Verlust des
Parteienstatus. Das Bundesverfassungsgericht stellt fest,
dass die Partei gemaR Art. 21 Abs. 4 GG, § 46 Abs. 1 BVerfGG
verfassungswidrig ist, womit sie aus dem Geltungsbereich
des Art. 21 GG fallt (Huber/VoRkuhle/Streinz 2024: Art. 21,
Rn. 247). Damit entfallt zugleich das Parteienprivileg und
nach § 46 Abs. 3 S. 1 BVerfGG ist zwingend die Auflésung der
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Parteiorganisation zu verbinden, die das Bundesverfas
sungsgericht anordnen muss: Die Parteiorganisation muss
zerschlagen werden, die Parteimitglieder diirfen nicht mehr
organisatorisch zusammenwirken (Klein 2024: Rn. 559). Ein
sogenannter Entscheidungsfolgenausspruch betrifft nach
§ 43 Abs. 3 BVerfGG zwingend das Verbot der Griindung von
Ersatzorganisationen (Waldhoff 2025: Rn. 5). Der Gesetzge
ber will hiermit die Umgehung des Art. 21 Abs. 2 GG verhin
dern und die Schaffung einer Ersatzpartei unterbinden. Was
dabei eine ,Ersatzorganisation” umfasst, ist nach materiel
len, also inhaltlichen, Kriterien zu bestimmen (Streinz 2024:
Rn. 248), es kommt demnach bspw. nicht lediglich auf den
Namen an.

Schwieriger ist die Frage, wie mit bestehenden Mandaten
umgegangen wird. Ein Mandatsverlust 1asst sich aus Art. 21
GG nicht unmittelbar entnehmen. Der Gesetzgeber hat sich
daherin § 46 Abs. 1 Nr. 5 BWahlG, § 22 Abs. 2 Nr. 5 EUWG so
wie den Landeswahlgesetzen dazu entschieden, dass die
Abgeordneten einer verfassungswidrigen Partei ihre Man
date verlieren. Das ist mit Blick auf das freie Mandat der Ab
geordneten (Art. 38 Abs. 1 S. 2 GG) durchaus kritisch, wes
halb die VerfassungsméaRigkeit dieser einfachgesetzlichen
Regelungen diskutiert wird (Klein 2024: Rn. 567). Die Abge
ordneten haben ihr Mandat vom Volk verliehen bekommen,
das Mandat kann daher nicht ohne weiteres an das Schick
sal einer Partei gekniipft werden (Streinz 2024: Rn. 249). Dies
gilt insbesondere fiir den direkt gewéhlten Abgeordneten.
Andererseits schliefft Art. 38 Abs. 1S. 2 GG den Mandatsver
lust nicht aus. Es erscheint insofern konsequent, dieser ver
fassungspolitischen Notwendigkeit durch einfachgesetz-
liche Regelung Rechnung zu tragen, denn auch Art. 38 Abs. 1
S. 2 GG begrindet keine Fiktion eines von Parteibindungen
freien Abgeordneten (Koch 2024: Art. 21 Rn. 189). In Anbe
tracht der Fraktionsstarke der AfD in den Landtagen von
Thiringen oder auch Sachsen wiirde das zu erheblichen tat
séchlichen parlamentsrechtlichen Problemen fiihren. Geht
man allerdings vom Schutzgut der freiheitlichen demokra
tischen Grundordnung aus, die es effektiv zu verteidigen
gilt, so wére es kontraproduktiv, die Vertreterinnen und Ver
treter einer verfassungswidrigen Partei in politischer Ver
antwortung zu belassen. Den Eingriff in Art. 38 GG tragt das
Parteiverbot in sich und ist dieser Abwagungsentscheidung
des Bundesverfassungsgerichts immanent. Kommt es zur
Feststellung der Verfassungswidrigkeit, so miissen die
Rechtsfolgen auch stringent und konsequent durchgesetzt
werden.

Finanzielle Konsequenzen: Einziehung des Vermodgens
und Ausschluss aus der Parteienfinanzierung

Das Bundesverfassungsgericht kann (fakultativ) die Einzie
hung des Vermogens der Partei und dessen Verwendung zu
gemeinniitzigen Zwecken nach § 46 Abs. 3 S. 2 BVerfGG an
ordnen. In den beiden bisher erfolgreichen Verbotsverfah
ren (SRP und KPD) hat das Bundesverfassungsgericht von
dieser Regelung Gebrauch gemacht (BVerfGE 2,1, 2; 5, 85, 87),
der Partei die sachlichen Mittel zu entziehen, um weitere
gemeinsame Tatigkeiten zu verhindern (Klein 2024: Rn. 560).

Beziiglich der Parteienfinanzierung hat sich durch das Ur
teil zum zweiten NPD-Verbotsverfahren (2017) eine ent
scheidende Anderung ergeben. Ausgangspunkt ist § 46
Abs. 3 BVerfGG, der dem Bundesverfassungsgericht ermog
licht, die Einziehung des Vermdgens anzuordnen. Nachdem
im Urteil zum zweiten NPD-Verbotsverfahren das Bundes
verfassungsgericht zwar die Verfassungswidrigkeit festge
stellt hatte, aber die Potentialitdt verneinte, wurde Art. 21
Abs. 3 GG angepasst. Das Bundesverfassungsgericht selbst
regte in seinen Urteilsgriinden eine entsprechende Rege-
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lung an und wies dem verfassungsandernden Gesetzgeber
einen Weg aus dem mit der Entscheidung geschaffenen Di
lemma, dass verfassungswidrige Parteien wegen ihrer man
gelnden Potentialitat weiter an der staatlichen Parteien
finanzierung partizipieren. Nach Art. 21 Abs. 3n. F. GG sind
Parteien nun von der staatlichen Finanzierung und Partei
spenden von der steuerlichen Beglinstigung auszuschlie
Ren, wenn sie ,nach ihren Zielen oder dem Verhalten ihrer
Anhanger darauf ausgerichtet sind, die freiheitliche demo
kratische Grundordnung zu beeintrachtigen oder zu besei
tigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu
gefdhrden”. Im Unterschied zu Art. 21 Abs. 2 GG ist ein ,Da
rauf-Ausgehen’, also eine tatsdchliche Gefdhrdung (Poten
tialitat), nicht notwendig. Ebenso wie das Verbot selbst ist
der Ausschluss der Parteienfinanzierung nur dem Bundes
verfassungsgericht vorbehalten. Stellt das Bundesverfas
sungsgericht diesen Ausschluss fest, so hat das zur Folge,
dass sdmtliche Anspriiche aus der staatlichen Parteienfi
nanzierung sowie steuerliche Beglinstigungen zunachst fiir
sechs Jahre, mit Moglichkeit der Verlangerung (§ 46a Abs. 1
u. 2 BVerfGG), entfallen.

Das Bundesverfassungsgericht konnte Art. 21 Abs. 3 GG im
Urteil zum Finanzierungsausschluss der Partei Die Heimat
(friher: NPD) erstmals anwenden (BVerfGE 168, 193) und zu
gleich das Verhaltnis zum Parteiverbot konkretisieren. Der
Gedanke liegt nahe, dass ein Parteiverbot obsolet werden
konnte, wenn einer Partei die finanziellen Mittel entzogen
werden. So stellt das Bundesverfassungsgericht zunachst
fest, dass der Finanzierungsausschluss als zulassige Aus
gestaltung des Konzepts der wehrhaften Demokratie unter
halb der Schwelle des Parteiverbotes liegt (BVerfGE 168, 193,
Rn. 223 f.). Dabei kdnnte politisch die Idee aufkommen, ei
nen Finanzierungsausschluss zu beantragen, da dieser sich
als mildere Alternative, in einem einfacheren Verfahren und

Gerhard Frey (1), Vorsitzender der rechtsextremen Deutschen Volksunion (DVU) und Verleger, wahrend einer Veranstaltung 1976. Gegen ihn

als deutlich unkomplizierter darstellt (Kahl/Sugg 2024: 445).
Doch auch wenn das Potentialitatskriterium nicht erfiillt
sein muss, so sind beim Finanzierungsausschluss die ho-
hen Anforderungen des Parteiverbots (das zielgerichtete Be
seitigen oder Bekampfen der freiheitlichen demokratischen
Grundordnung) nachzuweisen. Liegen diese Voraussetzun
gen vor, so wére es politisch widersinnig, nicht auch die Po
tentialitdt hochstrichterlich priifen zu lassen (Lenz/Stiitzel
2024: 60; Kahl/Sugg 2024: 445). In der Praxis wird es weiter
hin primér um die Frage gehen, ob ein Parteiverbotsverfah
ren beantragt wird und zugleich nach § 46 Abs. 1 S. 2
BVerfGG ein Hilfsantrag auf Finanzierungsausschluss ge
stellt werden wird — sollte also ein Parteiverbot scheitern,
so solle ,wenigstens" die Finanzierung ausgeschlossen wer
den (Lenz/Stiitzel 2024: 60).

Im Gegensatz zu § 46 Abs. 2 BVerfGG — dem Parteiverbot —
istin § 46a BVerfGG nicht vorgesehen, dass sich der Finan
zierungsausschluss auch auf Teilorganisationen der Partei
erstrecken kann. Das Bundesverfassungsgericht kann dem
nach bei einem Parteiverbotsverfahren Teilorganisationen
der Partel verbieten, der Finanzierungausschluss hingegen
kann nur die Gesamtpartei treffen. Einzelne Landesver
bande konnten nach aktueller Rechtslage zwar verboten
werden, einen Teil-Finanzierungsausschluss kénnte das
Bundesverfassungsgericht jedoch nicht feststellen.

Grundrechtsverwirkung

Ein weiteres Instrument der wehrhaften Demokratie hat der
Parlamentarische Rat in Art. 18 GG angelegt. Hiernach kon
nen einzelne Personen, die den Staat bekdmpfen (wobei un
ter ,Kampf" die fortwahrende, aktiv-aggressiv staatsfeind-
liche politische Betatigung verstanden wird), Grundrechte

stellte die Bundesregierung 1969 einen Antrag auf Grundrechtsverwirkung, der 1974 vom Bundesverfassungsgericht mangels hinreichender

Begriindung abgewiesen wurde.
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verwirken. Das eine Person ihr Grundrecht ,verwirkt’, kann
dabei allerdings nicht bedeuten, dass die Person das Grund
recht an sich verliert, sondern, dass sie sich nicht auf das
verwirkte Grundrecht berufen kann (Pagenkopf 2024: Rn.
13). Als verwirkbare Grundrechte nennt Art. 18 GG die Mei
nungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), die Freiheit der Lehre (Art. 5
Abs. 3 GG), die Versammlungs- (Art. 8 GG) sowie die Verei
nigungsfreiheit (Art. 9 GG), das Brief-, Post- und Fernmelde
geheimnis (Art. 10 GG), das Eigentums- (Art. 14 GG) und das
Asylrecht (Art. 16a GG). Der Zweck des Art. 18 GG ist die ,Ent
politisierung” der Person und nicht deren ,Entbiirgerli
chung", weshalb Gerichte und Behorden auch weiterhin ge
geniiber dem Betroffenen an Recht und Gesetz gebunden
sind. Vereinfacht kdnnte man von einem faktischen Verlust
sprechen (Klein 2024: Rn. 10; Pagenkopf 2024: Rn. 13). Die
Grundrechtsverwirkung hat also keine véllige Schutzlosig
keit zur Folge, sondern schafft weitergehende Eingriffsmog
lichkeiten und erdffnet staatlicherseits mehr Entschei
dungsmoglichkeiten (von Zons 2025: 145).

Auffallig ist, dass Art. 18 GG das passive und aktive Wahl

recht nicht umfasst, was in Anbetracht der Unterbindung
des politischen Agierens durchaus verwundert. Die Diskus

sionen um die Wahlbarkeit des amtierenden amerikani

schen Prasidenten sind noch nicht allzu lange her, was die
Effektivitat solch einer Mafnahme vor Augen fithrt. Der Ge

setzgeber hat das Dilemma zwar erkannt, es dann aber nur
einfachgesetzlich geldst. So sieht § 39 Abs. 2 BVerfGG vor,
dass mit der Feststellung der Verwirkung der Grundrechte
auch die Wahlbarkeit und die Fahigkeit zur Bekleidung 6f

fentlicher Amter aberkannt werden kann (Lenz/Stiitzel 2024:
62; HeuRner/Pautsch/de Haan 2024: 102). Alleine diese Re

gelung sorgt fur Diskussionen, da bereits ihre Verfassungs

maRigkeit nicht eindeutig ist (Barczak 2023: Rn. 60). Deshalb
wird gefordert, dass auch das aktive und passive Wahlrecht
direkt in Art. 18 GG aufgenommen wird (Lenz/Stiitzel 2024:
62; HeuRner/Pautsch/de Haan 2024:102). In der Sache ist das
mehr als verstdndlich, da es unertraglich erscheint, wenn
nachgewiesene Verfassungsfeinde bewusst versuchen, die
Funktionsfahigkeit der Parlamente zu unterminieren.

Vom Bundesverfassungsgericht ist nach bisheriger Tendenz
nicht mit einer Konkretisierung zu rechnen, da bemerkens
werterweise in den bislang nur vier (Stand: September 2025)
gefiithrten Verfahren keine einzige Grundrechtsverwirkung
ausgesprochen wurde. Die sehr restriktive Auslegung des
Bundesverfassungsgerichts starkt einerseits das Vertrauen
in den ultima-ratio-Charakter der Instrumente der wehrhaf
ten Demokratie, andererseits kann keine noch so ausgekli
gelte Norm Wirkung entfalten, wenn man ihren Anwen
dungsbereich zu weitreichend einengt. Auch eine Erweite
rung um das aktive und passive Wahlrecht wiirde bei der
bisherigen Anwendungspraxis verpuffen.

Sollte es dann doch zu einem Verwirkungsverfahren zulas
ten gewahlter Abgeordneter kommen, so muss die Frage ge
klart sein, ob diesem die parlamentarische Immunitét ent
gegengehalten werden kann. Fiir Bundestagsabgeordnete
erfordert Art. 46 Abs. 3 GG ausdriicklich die Genehmigung
des Bundestages zur Aufhebung der Immunitat, womit si
chergestellt wird, dass die Antragsgegner (nach § 36
BVerfGG die Bundesregierung, der Bundestag und jede Lan
desregierung) nicht unzulassigerweise in die Funktionsfa
higkeit der Legislative eingreifen. Dies gilt umgekehrt na
tlirlich ebenso fiir die Landesparlamente, denn auch hier be
steht theoretisch die Moglichkeit, dass die Bundesregierung
oder der Bundestag in die Funktionsfahigkeit der Landes
parlamente eingreift. Die Frage landesrechtlicher Immuni
téten ist nicht einfach zu beantworten, da diese an Konflikte
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am Kompetenzgefliige rithrt. Fir das Verfassungs- und
Staatsorganisationsrecht der Lander — und damit auch das
Landesparlaments- und Statusrecht der Landtagsabgeord

neten — sind nach Art. 28 Abs. 1 S.1GG die Lander selbst zu

standig (HeuRner/Pautsch/de Haan 2024:103). Die Immuni

tatsregelungen der Landesparlamente waren also bei Ver

fahren nach Art. 18 GG zu beachten. Mit Ausnahme von
Niedersachsen besteht auf Landesebene dazu keine Rege

lung, womit eine Rechtsunsicherheit besteht, die schnell ge

16st werden kdnnte. Es ist deshalb dringend zu empfehlen,
dass die Landesparlamente die Immunitdt in Bezug zu
Art. 18 GG ausformulieren (ebd.).

Dass die Verwirkung nach Art. 18 GG bisher nur sehr selten
beantragt und noch nicht erfolgreich durchgefiihrt wurde,
kann zwar als positives Zeichen gewertet werden. In der
Praxis erweisen sich die Vorschriften des Staatsschutzstraf

rechts in der Handhabung effektiver und einfacher, um ge

gen Verfassungsfeinde vorzugehen. Der Unterschied bleibt
aber, dass die Vorschriften des Strafrechts stets repressiv
sind, also die Rechtsgutsverletzung bereits eingetreten sein
muss. Art. 18 GG versucht die Rechtsgutverletzung gerade
zu verhiten.

Fazit

Die Instrumente der wehrhaften Demokratie stellen verfas
sungsrechtlich herausfordernde Anforderungen, was in An
betracht der Eingriffsqualitdt und -intensitat geboten ist.
Hingegen ist das Schutzgut nicht wehrlos preiszugeben. Das
Austarieren erfordert Augenmaf und muss juristische, po
litische sowie gesellschaftliche Aspekte beriicksichtigen.
Ein zu rigider Einsatz der Instrumente wirkt sich auf den
Charakter der Demokratie aus und entfernt sich von den Ide
alen des Grundgesetzes. Ein zu laxer Umgang hingegen gibt
im schlimmsten Fall die Demokratie deren Feinden preis.
Es hat sich aber gezeigt, dass aktuelle Diskussionen um Par
teiverbote im verfassungsrechtlichen Rahmen stattfinden
sollten, um zur Versachlichung beizutragen. Zudem wurden
gesetzliche Anpassungsmadglichkeiten aufgezeigt, die zur
Effektivitdt der MaBnahmen im verfassungsrechtlich zulds
sigen Rahmen beitragen konnten. Insbesondere die Landes
verbande als Teilorganisationen sollten durch gesetzliche
Anpassungen starker isoliert adressiert werden konnen.
Wiinschenswert ware grundsatzlich ein stringentes Kon
zept der politischen Akteure in Bezug auf den Umgang mit
den verfassungsmafigen Instrumenten der Wehrhaftigkeit
der Demokratie.

Dr. Marc Zeccola
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Die Achtzigerjahre in Baden-Wirttemberg

Die Achtzigerjahre in Baden-Wirttemberg

Die Achtzigerjahre sind in Baden-Wiirttemberg die Ara von Lothar
Spath, der als Nachfolger von Hans Filbinger von 1978 bis 1991 die
Geschicke des Landes lenkt. Als unverwechselbares ,Cleverle” und
konservativer Modernisierer verbreitet er Aufbruchsstimmung und gibt
der Landespolitik mit seiner Innovationsbegeisterung und Blirgernahe
ein ganz eigenes Profil.

Dieses Buch thematisiert die Polarisierung und Pluralisierung der
Gesellschaft in den Achtzigerjahren aus landesgeschichtlicher Per
spektive. Im Zentrum steht die Transformation von Wirtschaft und

Gesellschaft zwischen konservativer Hegemonie und sozialen Aufbri
chen auch im Protest. Beleuchtet werden damit auch neue Aspekte der
jingsten Zeitgeschichte Baden-Wirttembergs.

9 Euro zzgl. Versand, Bestellung ausschlieBlich im Webshop
der Landeszentrale fir politische Bildung: www.lpb-bw.de/shop
E-Book (kostenlos) unter www.lpb-bw.de/e-books.html
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https://verfassungsblog.de/afd-einstufung-parteiverbot/
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/reaktion-einstufung-afd-rechtsextrem-102.html

Die Diskussion iiber die Verfassungsresilienz hat auch die staatlichen Institutionen auf Landesebene erfasst.
Allerdings lassen sich Landesparlamente kaum wirksam vor politisch illiberal-autoritaren Parlamentsfrakti
onen schiitzen, da die Bestimmung der politischen Zusammensetzung eines Parlaments eine politische Ent
scheidung der Wahlerinnen und Wahler ist. Wie Volker M. Haug in seinem Beitrag darlegt, ist insbesondere
das vordergriindig wirkmachtige Parteiverbot mit einer ganzen Reihe von Problemen verbunden. Lediglich
innerparlamentarisch gibt es geringe Spielrdume, den Einfluss einer entsprechend ausgerichteten parlamen
tarischen Minderheit in Schranken zu halten. Besser sieht es bei den Behorden aus, da deren Bediensteten an
die grundgesetzliche Werteordnung gebunden sind. Wird dagegen verstoflen — etwa auch durch ein parteipo
litisches Engagement — ist eine individuelle Sanktionierung von Angehorigen des 6ffentlichen Dienstes we-
gen Verstofles gegen ihre Pflichten moglich. Zur Starkung der Resilienz der Landesverfassungsgerichte kon
nen - wie beim Bundesverfassungsgericht jiingst erfolgt — noch eine Reihe von verfassungsrechtlichen
Absicherungen vorgenommen werden. Letztlich aber muss der Schutz der freiheitlich-demokratischen

Grundordnung auch von den Biirgerinnen und Biirgern selbst als ihre Aufgabe begriffen werden.

Schon seit gut einem Jahrzehnt 1dsst sich in den westlichen
Demokratien ein deutlich wachsender Zuspruch zu popu

listischen Politikansatzen feststellen. Dies lasst sich be

sonders deutlich an entsprechenden Wahlergebnissen in
vielen demokratischen Landern — wie z. B. in den USA, in
Frankreich, in Polen, aber nicht zuletzt auch auf Bundes

und Landesebene in Deutschland — festmachen; auch die
Brexit-Abstimmung gehort in diesen Kontext. In Abgren

zung zur Idee einer liberalen und gesellschaftlich offenen
Demokratie vertreten diese Politikansatze ein mehr autori

tar gepragtes Konzept, in dem die Macht starker konzent

riert und Kritik daran — etwa von Medien, aber auch von Ge

richten — tendenziell eingeschrankt wird. Die zunehmende
Sorge vor einem Uberhandnehmen dieser Vorstellungen hat
die Frage in den Vordergrund geriickt, wie die liberale De

mokratie vor einer solchen Entwicklung geschiitzt werden
konnte. Unter dem Stichwort ,Resilienz” wird daher seit el

niger Zeit — besonders in der Politik und in der Wissen

schaft — dariiber diskutiert, ob und ggf. wie sich die Einfluss

nahme autoritarer Tendenzen in den Institutionen und Pro

zesse des demokratischen Systems erschweren oder gar
verhindern lasst. In diesem Beitrag soll dies fiir die Parla

mente, die Behorden und die Verfassungsgerichte auf Lan

derebene naher beleuchtet werden.

Landesparlamente

Parteiverbot

Die scheinbar einfachste und zugleich wirkméachtigste MaR
nahme, um die Landesparlamente vor autoritar-illiberalen
Kréaften zu schiitzen, ist das Parteiverbot. Wenn namlich ein
solches Verbot ausgesprochen wird — was nach Art. 21 Abs. 4
GG allein dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten ist
(sog. ,Parteienprivileg”, vgl. BVerfGE 40, 287, 291) —, wird die
Partei nicht nur automatisch aufgeldst und unwahlbar (§ 46
Abs. 3 BVerfGG), sondern es verlieren auch unmittelbar alle
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auf ihre Wahlvorschlédge hin gewdhlten oder ihr angehoren
den Mandatstragerinnen und -trdger in allen Landesparla
menten (ebenso wie im Bundestag) ihre Sitze (§§ 49 LWG
BW, 46 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 BWahlG). Das Grundgesetz sieht ein
solches Parteiverbot in Art. 21 Abs. 2 ausdriicklich vor. Zwar
mutet es zundchst system- und demokratiewidrig an, wenn
der Staat Wahlerinnen und Wahlern verbietet, eine be
stimmte Partei zu wéhlen, die sie gerne wahlen mochten,
weshalb man von einer ,demokratieverkiirzenden Ausnah
menorm" (Huber 2025) sprechen kann. Aber das Grundge
setz zieht an dieser Stelle eine klare Grenze, um sich vor sei
nen eigenen Feinden zu schiitzen. Denn verfassungsfeind
liche Parteien wollen ja gerade den Kern dessen, was das
Grundgesetz ausmacht — ndmlich Menschenwiirde, Rechts
staat und Demokratie (BVerfGE 144, 20, Ls. 3) — abschaffen.

So einfach es aber klingt, so komplex und schwierig ist ein
solches Verfahren. Das ist auch richtig so, denn in einer De
mokratie kann ein Parteiverbot immer nur das letzte Mittel
sein und muss auf eindeutig verfassungsfeindliche Par
teien beschrankt sein (vgl. dazu auch den Beitrag von Marc
Zeccola in dieser Ausgabe). Es darf gerade kein Instrument
zur Beseitigung unliebsamer parteipolitischer Konkurrenz
der regierenden Parteien sein (Huber 2025). Das erste Prob
lem im Verfahren ist die Antragstellung. Dazu sind nach
§ 43 BVerfGG nur der Bundestag oder der Bundesrat — je
weils mit Mehrheit — und die Bundesregierung befugt. Ob
ein solcher Antrag gestellt wird, ist eine politische Ermes
sensentscheidung (BVerfGE 5, 85, Ls. 2 u. S. 129; BVerfGE 39,
334,359 {; Streinz 2024: Rn. 244). Teilweise wird im rechts
wissenschaftlichen Schrifttum die Auffassung vertreten,
dass sich dieses Ermessen immer mehr in eine entspre
chende Pflicht zur Antragstellung wandelt, je verfassungs
widriger und kédmpferischer die Partei auftritt (Klein 2024:
Rn. 547; HeuRner/Pautsch/de Haan 2024: 98). Dabei handelt
es sich jedoch um ein verwaltungsrechtliches Argumenta
tionsmuster; dieses wird dem politischen Charakter dieses
Antragsermessens nicht gerecht, weil sich die Handlungs-
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Dresden, 13. Dezember 2012: Die NPD-Fraktion (Mitte) im Sachsischen Landtag wahrend der Debatte iiber ein mdgliches Parteiverbot. Einen

Tag spater verabschiedete der Bundesrat den Verbotsantrag — ein Erfolg hétte die Auflésung der Fraktion zur Folge gehabt.

logiken, Rationalitdten und Anforderungen bei politischen
und verwaltungsméfigen Entscheidungsprozessen funda
mental unterscheiden. Diskussionen gibt es auch tiber den
moglichen Gegner eines solchen Verbotsverfahrens, nam
lich ob ein Verbotsantrag auch auf einen oder mehrere ein
zelne Landesverbande einer (bundesweit organisierten)
Partei beschrankt werden kann. Allerdings lehnt die herr
schende Auffassung in der Staatsrechtslehre dies aus gu
ten Griinden ab — wenn ein solches Verbotsverfahren ge
startet wird, muss es sich gegen die betroffene Partei im
Ganzen richten (HeuRner/Pautsch/de Haan 2024: 98).

Erhebliche Probleme bestehen dariiber hinaus im eigentli
chen Gerichtsverfahren selbst. Dies beginnt bereits damit,
dass jede die Partei belastende (prozessuale wie inhaltliche)
Entscheidung des Gerichts einer Zweidrittelmehrheit im Ge
richt bedarf (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BVerfGG). Daran ist das erste
NPD-Verfahren 2003 gescheitert, indem der Antrag der Par
tei auf Verfahrenseinstellung (wegen der intensiven V
Leute-Beobachtung durch den Verfassungsschutz) mit nicht
ausreichender Mehrheit (von vier zu drei Richtern) abge
lehnt wurde (BVerfGE 107, 339, 356 ff.). Des Weiteren muss
das antragstellende Organ zur Uberzeugung des Bundesver
fassungsgerichts den Beweis der Verfassungsfeindlichkeit
entweder im Programm oder im Verhalten der Anhangerin
nen und Anhénger der Partei erbringen, woran das Bundes
verfassungsgericht (zu Recht) sehr hohe Anforderungen
stellt. Dies fithrt nicht zuletzt auch dazu, dass sich ein sol
ches Verfahren tiber mehrere Jahre hinzieht, in denen die
betroffene Partei als angehende ,Martyrerin” ihre Anhan
gerschaft besonders stark mobilisieren und eventuell auch
ausbauen kann. Keinesfalls aber wird ein Parteiverbot dazu
geeignet sein, die gesellschaftlichen Graben zuzuschiitten.

Die groRte Schwierigkeit eines Parteiverbotsverfahrens liegt
schlieflich in einer weiteren Verbotsvoraussetzung, die es
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erst seit 2017 gibt. In seiner NPD-Entscheidung aus diesem
Jahr hat das Bundesverfassungsgericht fiir ein Parteiverbot
zusatzlich zur Verfassungsfeindlichkeit die sogenannte ,Po
tenzialitat" gefordert. Das bedeutet — in Anlehnung an die
entsprechende Rechtsprechung des Europdischen Gerichts
hofs fiir Menschenrechte (vgl. EGMR, NVwZ 2003, 1489, Ls.
11 u. 12) — dass die Partei auch hinreichend politisch rele
vant und durchsetzungsfdhig sein muss, um einen Erfolg
ihrer verfassungsfeindlichen Bestrebungen zumindest mdg
lich erscheinen zu lassen (BVerfGE 144, 20, Rn. 607 ff.). Da
mit aber hat das Bundesverfassungsgericht die Nutzbarkeit
des Parteiverbots fiir die politische Praxis deutlich reduziert
(ebenso Risse/Witt 2025, Rn. 22). Denn wenn eine klar ver
fassungsfeindliche Partei erst dann verboten werden kann,
wenn ihr viele — womoglich gar Millionen — Menschen fol-
gen und sich mit ihr solidarisieren, stehen einem Verbot die
ser Partel erhebliche praktische Durchsetzungshindernisse
entgegen. Vereinfacht kann man sagen: Solange ein Partei
verbot durchsetzbar ist, ist es verboten, und wenn es erlaubt
ist, ist es kaum mehr oder allenfalls mit sehr groen Schwie
rigkeiten durchsetzbar. In diesem Zusammenhang ist vor
einer Uberschatzung der Steuerungskraft des Rechts zu
warnen; denn die Rechtsbefolgung beruht in einem freiheit
lichen Staatswesen zu ganz wesentlichen Teilen auf der
Rechtsakzeptanz durch die Rechtsunterworfenen. Es er
scheint daher wenig realistisch, ein solches Verbot lieRe
sich dann noch mit normalen staatlichen Sanktionsmaf}
nahmen einfach so durchsetzen. Wesentlich wahrscheinli
cher ist eine erhebliche weitere Eskalationsstufe des Aus
einanderbrechens der Gesellschaft.

Allerdings hat das Bundesverfassungsgericht seine ,Alles
oder-nichts"-Rechtsprechung im NPD-Urteil von 2017 etwas
aufgeweicht: Einer Partei, die zwar verfassungsfeindlich,
aber flir ein Verbot nicht hinreichend relevant und durch
setzungsfahig ist, konnte bei einer entsprechenden Rechts
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grundlage im Grundgesetz zumindest von der staatlichen
Parteienfinanzierung ausgeschlossen werden (BVerfGE 144,
20, Rn. 527). Diesen Fingerzeig hat die verfassungsandernde
Gesetzgebung umgehend aufgegriffen, indem sie mit der
Neuschaffung von Art. 21 Abs. 3 GG einen solchen Mittelent-
zug ermoglicht hat. In der Folge wurde der NPD (heute un-
ter dem Namen ,Die Heimat") im Januar 2024 der Anspruch
auf Teilhabe an der staatlichen Finanzierung fiir sechs
Jahre entzogen (BVerfGE 168,193 Ls. 1).

Sonstige staatliche Einwirkung auf die
Zusammensetzung von Parlamenten

Neben den eben behandelten Instrumenten des Parteiver-
bots oder Ausschlusses aus der staatlichen Parteienfinan-
zierung gem. Art. 21 Abs. 2 u. 3 GG stehen dem Staat — aus
guten Griinden — keine Mdoglichkeiten zur Verfligung, in den
politischen Willensbildungsbildungsprozess des Volkes
steuernd einzugreifen. Dies hat zur Folge, dass von staatli-
cher Seite kein ,Schutz" vor bestimmten politischen Rich-
tungen — und damit auch autoritar-illiberalen Kraften —
moglich ist, solange diese Anklang im politischen Diskurs
bei einer groReren Anzahl an Wahlerinnen und Wahlern fin-
den. Vielmehr haben alle politischen Parteien, solange sie
nicht verboten sind, dieselben Rechte (BVerfGE 40, 287, 291,
Morlok 2001: 2937, Streinz 2024: Rn. 115, 252d); dazu zahlt ins-
besondere das Recht auf Chancengleichheit im politischen
Wettbewerb (BVerfGE 73, 1, 29; 91, 262, 269; s. auch § 5 Abs. 1
PartG). Daher ist es allen 6ffentlichen Stellen untersagt, ins-
besondere im Wahlkampf eigene verfassungsrechtliche Be-
wertungen vorzunehmen. Insbesondere diirfen sie keine fiir
verfassungsfeindlich gehaltenen Parteien gegeniiber ihren
Mitbewerbern benachteiligen — sei es bei der Vergabe von
Raumlichkeiten, sei es bei der Zulassung von Straflenstan-
den oder bei der Genehmigung von Plakatierungen (Morlok
2015: Art. 21 Rn. 95 f; Streinz 2024: Rn. 125, 141-143). Nament-
lich die vielfaltigen Bemiithungen zahlreicher Kommunen,
bestimmten (aber nicht allen) Parteien die Nutzung der
Stadthalle fiir Partei- oder Wahlveranstaltungen zu verweh-
ren, sind wegen Verletzung dieses Chancengleichheitsge-
bots regelmaRig vor Gericht gescheitert (Hecker 2018: 787—
790). Dasselbe gilt flir herabsetzende Aussagen von Amts-

tragerinnen und Amtstragern iiber bestimmte Parteien oder
deren Anhangerinnen und Anhanger, die unter Inanspruch-
nahme offentlicher Ressourcen — und sei es nur der Auto-
ritat des Amtes — getétigt werden (BVerfGE 148, 11; 154, 320;
162, 207). Ebenso gilt dies erst recht fiir aktivistische Inan-
spruchnahmen o6ffentlicher Ressourcen wie etwa das Ab-
schalten der Beleuchtung eines Rathauses als Zeichen ge-
gen eine politisch als unangemessen empfundene Demons-
tration (BVerwG, NVwZ 2018, 433, Ls. 2). Somit lasst sich
zusammenfassen, dass es abseits des Parteiverbots keine
rechtlich zuldssigen Mdglichkeiten des Staates und seiner
Behorden gibt, einzelne Parteien — etwa weil man deren Ver-
fassungstreue mit guten Griinden bezweifeln kann — gegen-
Uber ihren Mitbewerbern zuriickzusetzen und damit ihre
Starke in den Parlamenten zu bekampfen.

Einflussbegrenzung im parlamentarischen Betrieb

Da der zentrale Entscheidungsmodus der Demokratie und
damit auch der Parlamente das Mehrheitsprinzip darstellt,
kann der Einfluss autoritar-illiberaler Krafte auf die inhalt-
lichen Ergebnisse der parlamentarischen Arbeit solange
durch die Mehrheit eingeschrankt werden, wie diese Krafte
in der Minderheit sind. Allerdings gibt es dabei verfassungs-
rechtliche Grenzen.

So leitet das Bundesverfassungsgericht aus dem freien Man-
dat jedes einzelnen Abgeordneten gem. Art. 38 Abs. 1 GG
nicht nur das sogenannte Assoziationsrecht ab, sich zur
VergrofRerung des individuellen Einflusses einer Fraktion
anzuschlieBen (Haug 2018: Rn. 111), sondern auch eine da-
durch eintretende ,Kollektivierung von Abgeordnetenrech-
ten” (Klein/Schwarz 2024: Rn. 286). Daraus folgt ein Propor-
tionalitatsprinzip zwischen den Fraktionen und Gruppen
des Parlaments, das etwa eine anteilig-relative Gleich-
behandlung bei der Redezeit im Parlament und an der
Fraktionsfinanzierung bedingt (Morlok 2015: Art. 38 Rn. 187;
BVerfGE 96, 264, 284 f.). Aulerdem gilt dieses Prinzip als so-
genanntes ,Spiegelbildlichkeitsgebot” auch fiir die Beset-
zung der innerparlamentarischen Gremien. Diese missen
alle ein verkleinertes politisches Spiegelbild des Gesamt-
parlaments darstellen, indem alle Fraktionen und Gruppen

Als sichtbares Zeichen gegen Auslanderfeindlichkeit und mit Bezug auf Demonstrationen der Anti-Islam-Bewegung ,Diigida“ lieR die Stadt
Diisseldorf am 12. Januar 2015 die Beleuchtung am Rathaus und am Jan-Wellem-Denkmal ausschalten. Der Aufruf des Oberbiirgermeisters
wurde jedoch vom Verwaltungsgericht Diisseldorf untersagt und 2017 auch vom Bundesverwaltungsgericht als rechtswidrig bestatigt.
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(soweit Letztere groR genug sind) proportional zu ihrem An-
teil im Plenum vertreten sind. Dies gilt zwingend flir die Par-
lamentsausschiisse und fiir die Verteilung der Ausschuss-
vorsitze (BVerfGE 70, 324, 363; BVerfGE 80, 188, Ls. 4g;
BVerfGE 112, 118, 133; Kluth 2021: Rn. 4-6) und wird in § 17a
Abs. 1der Landtagsgeschaftsordnung von Baden-Wurttem-
berg (GO LT BW) auch auf das Prasidium ausgeweitet. Dem-
nach kann die parlamentarische Mehrheit bei der Bildung
der Ausschiisse und bei der Besetzung deren Vorsitze nicht
,<durchregieren”und allein ihr zugehorige Abgeordnete wah-
len, sondern muss die Sitze proportional auch oppositionel-
len Kraften zur Verfligung stellen.

In Baden-Wiirttemberg und Sachsen wird die parlamentari-
sche Minderheit seit jeher dariiber hinaus berticksichtigt, in-
dem § 17a Abs. 2 GO LT BW bzw. § 15 Abs. 2 GO SachsLT diese
Fraktionsproportionalitat auch auf die ,Besetzung sonstiger
Gremien des Landtags sowie aullerparlamentarischer Gre-
mien” anwendet. Aber die anteilige Berlicksichtigung der
Fraktionen bei diesen aullerparlamentarischen Gremien ist
nach verschiedenen Verfassungsgerichtsurteilen verfas-
sungsrechtlich nicht vorgegeben, wenn die Mitgliedschaft
in solchen aullerparlamentarischen Gremien einer Auf-
sichts-, und keiner politisch-parlamentarischen Gestal-
tungsfunktion dient. So haben der Verfassungsgerichtshof
Baden-Wiirttemberg und der Sachsische Verfassungsge-
richtshof die Nichtwahl eines AfD-Vertreters in das Kura-
torium der Landeszentrale fiir politische Bildung (VerfGH
BW, 1 GR 21/22, juris Rn. 99-105) bzw. in den Rundfunkrat
(SachsVerfGH, Vf. 132-1-21 (HS), juris Rn. 106) trotz jeweils an-
derslautender Geschaftsordnungsbestimmungen (vgl. § 17a
Abs. 2 GO LT BW, § 15 Abs. 2 GO SachsLT) fiir verfassungskon-
form erklart. Erst recht gilt das verfassungsrechtliche Gebot
des Fraktionsproporzes nicht bei der Bildung anderer Ver-
fassungsorgane wie etwa bei der Wahl von Richterinnen und
Richtern des Landesverfassungsgerichts, auch wenn das in

Baden-Wiirttemberg iiber viele Jahre hinweg so praktiziert
worden ist (Haug 2022: 129, 132—134; VerfGH BW, 1 GR 105/24).

Eine hochgradig ambivalente Einflussschranke stellen qua-
lifizierte Mehrheiten dar. So werden bestimmte wichtige
parlamentarische Entscheidungen an erhohte Mehrheits-
anforderungen gekniipft, etwa an eine Zweidrittelmehrheit.
Diese ist beispielsweise vorgesehen bei Verfassungsande-
rungen (Art. 64 Abs. 2 BWVerf, 79 Abs. 2 GG) oder — im Bund
und in vielen Landern, nicht aber in Baden-Wiirttemberg —
bei der Wahl von Verfassungsrichterinnen und -richtern
(vgl. § 6 Abs. 1, § 7 BVerfGG). Sinn und Zweck solcher erhoh-
ten Mehrheitserfordernisse ist es, dass (zumindest im Nor-
malfall) die Regierungsmehrheit eine Verstandigung mit
(Teilen) der Opposition suchen muss und sich die so getrof-
fene Entscheidung auf einen breiteren — im Idealfall lager-
Ubergreifenden — politischen Konsens stiitzen kann.

Im Hinblick auf die Parlamentsresilienz mag dies zun&chst
positiv klingen, weil dadurch bestimmte wichtige Entschei-
dungen einer theoretischen (einfachen) autoritar-illibera-
len Mehrheit verwehrt bleiben wiirden. Aber zugleich haben
solche qualifizierten Mehrheiten zur Folge, dass autoritar-
illiberale Krafte bereits dann Einfluss auf parlamentarische
Entscheidungen nehmen konnen, wenn sie zwar keine
Mehrheit haben, aber iiber eine sogenannte Sperrminoritat
verfligen. Darunter versteht man einen hinreichenden Min-
derheitsanteil, um qualifizierte Mehrheiten verhindern zu
konnen. Hat also eine Fraktion oder haben mehrere Frakti-
onen mit autoritar-illiberaler Ausrichtung (ggf. gemeinsam)
einen Sitzanteil im Parlament, der ein Drittel tibersteigt,
konnen keine Entscheidungen mit Zweidrittelmehrheit ge-
gen diese Fraktion(en) getroffen werden. Dies kann zu fata-
len Blockadeeffekten fiihren, weil die qualifizierten Mehr-
heiten gerade fiir besonders grundlegende oder sonst be-
deutsame Entscheidungen — die nun nicht mehr getroffen

Vor der Urteilsverkiindung des Verfassungsgerichtshofs Baden-Wiirttemberg steht AfD-Fraktionschef Anton Baron im Gerichtssaal, wéah-
rend die Richterinnen und Richter ihre Platze einnehmen. Im Verfahren zur Besetzung des Kuratoriums der Landeszentrale fiir politische

Bildung Baden-Wiirttemberg scheiterte die AfD-Fraktion mit ihrer Klage.
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werden kénnen — gelten. Aus diesem Grund hat die verfas-
sungséndernde Gesetzgebung im Bund auch davon abgese-
hen, die bislang nur einfachgesetzlich geregelte Zweidrit-
telmehrheit fiir die Wahl von Richterinnen und Richtern des
Bundesverfassungsgerichts im Zuge der Resilienzstarkung
des Gerichts in das Grundgesetz aufzunehmen (BT-Plenar-
protokoll 20/207, 26663 C u. 26668 C).

Als genuin politische und einzige direktdemokratisch ge-
wahlte Verfassungsorgane sind die Landtage mafgeblich
vom Wahlerwillen abh&ngig. Ein Schutz gegen autoritér-il-
liberale Parteien ist umso weniger moglich, desto stérker
diese von den Wahlerinnen und Wéahlern mit einem parla-
mentarischen Mandat ausgestattet werden. Aus vielen gu-
ten Griinden hat sich der Staat aus der politischen Mei-
nungsbildung der Bevolkerung herauszuhalten. Das einzige
durchschlagende Mittel ware ein Parteiverbot, das sich aber
bei ndherer Betrachtung als schwieriger Losungsansatz ent-
puppt. Da es folglich kaum erfolgversprechende Mafnah-
men zum ,Schutz’ der Volksvertretungen vor den parteipo-
litischen Praferenzen des Volkes gibt (und eigentlich in ei-
ner Demokratie auch kaum geben kann), ist bei der Frage
nach einer institutionell gesonderten freiheitlich-demokra-
tischen Resilienz der Landtage Erniichterung angezeigt.

Landesbehorden

Allgemeinwohl- und Wertebindung des 6ffentlichen
Dienstes

Als Teil der vollziehenden Gewalt sind die Landesbehérden
nach Art. 20 Abs. 3 GG an ,Gesetz und Recht" und damit al-
lem voran an die Werteordnung des Grundgesetzes gebun-
den. Dies kommt auch darin zum Ausdruck, dass jede Be-
amtin und jeder Beamter einen Diensteid ablegen muss, der
eine Verpflichtung auf die Achtung und Verteidigung von

Wenn politische Krafte die Grenzen des Grundgesetzes tiberschreiten, sind die Beschaftigten in den Landesbehdrden aufgerufen, fiir die

Werteordnung der Verfassung einzustehen.
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Grundgesetz und Landesverfassung enthalt (§ 47 Abs. 1 LBG
BW). Dazu regelt § 33 BeamtStG sekundierend, dass Beam-
tinnen und Beamte ,dem ganzen Volk, nicht einer Partei” zu
dienen und bei einer eigenen politischen Betdtigung eine
amtsangemessene MafRigung und Zuriickhaltung zu wah-
ren haben.

Mit diesen Grundsatzregelungen versucht die Rechtsord-
nung, die Administration — ungeachtet des Primats der Po-
litik — gegeniiber einer zumindest iiberméafigen Vereinnah-
mung durch politische Krafte jedweder Art zu immunisie-
ren. Denn diese Vorschriften gelten auch und insbesondere
dann, wenn die politische Filhrung autoritar-illiberale Ten-
denzen zeigen sollte. Gerade dann, wenn politische Zumu-
tungen die Grenzen des Grundgesetzes iiberschreiten, sind
die Beschaftigten in den Landesbehdrden aufgerufen, fur
die Werteordnung des Grundgesetzes und damit fiir die frei-
heitliche demokratische Ausrichtung des Staates einzuste-
hen. Denn ihre Loyalitatspflicht gilt nicht primér der politi-
schen Fiihrung, sondern der Staats- und Verfassungsord-
nung (Huber 2025). Nicht zuletzt aus diesem Grund sind
Beamtinnen und Beamte durch ihre Lebenszeitstellung be-
sonders geschiitzt (§ 4 Abs. 1 BeamtStG). Trotzdem ist nicht
zu verkennen, dass es immer eines besonderen Muts bedarf,
sich gerade in einem derart hierarchisch strukturierten Sys-
tem wie einer Behorde oder Gesamtadministration gegen-
Uber den Méachtigen zu behaupten.

Schutz vor verfassungsfeindlichen Bestrebungen von
Bediensteten

Umgekehrt kénnen einzelne Beamtinnen und Beamte ihre
Rechtsstellung nicht folgenlos gegen die freiheitliche de-
mokratische Grundordnung in Stellung bringen. Insbeson-
dere diirfen sie sich nicht verfassungsfeindlich betatigen,
indem sie sich (womdglich aggressiv-kampferisch) gegen
die Werteordnung des Grundgesetzes wenden (vgl. hierzu
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auch den Beitrag von Ralf Brinktrine in dieser Ausgabe).
Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn sie sich in
einer Partei engagieren, die zwar (noch) nicht verboten ist,
aber verfassungsfeindliche Ziele verfolgt. Denn auch wenn
eine solche Partei — wie oben dargelegt — alle Rechte einer
Partei hat und deshalb als Organisation gegen behordliche
Zuriicksetzungen gefeit ist, kann das Engagement einzel-
ner Personen in einer solchen Partei bei klarer Verfassungs-
feindlichkeit zum Gegenstand staatlicher Sanktionen ge-
macht werden. Soweit es sich dabei um Behérdenbediens-
tete handelt, kommen insoweit neben strafrechtlichen
MaRnahmen auch disziplinarrechtliche Konsequenzen im
Beamtenverhéltnis in Betracht (Streinz 2024: Rn. 219 f;
BVerwG, 2 C 15.23), da ihnen dann die beamtenrechtliche
Eignung flir die Ausiibung eines 6ffentlichen Amtes (Art. 33
Abs. 2 GG) fehlt (Huber 2025).

Somit 1asst sich zusammenfassend festhalten, dass die Lan-
desbehodrden eine deutlich héhere Verfassungsresilienz auf-
weisen als die Landesparlamente. Freilich missen die Be-
diensteten auch eine entsprechende kulturelle Pragung zu-
gunsten der freiheitlichen Demokratie mitbringen, was
nicht zuletzt fiir die Ausbildung des Behordennachwuchses
von erheblicher Bedeutung ist. Denn einer der vielen Sarg-
négel der ersten deutschen Demokratie in der Weimarer Re-
publik war ihre mentale Ablehnung durch die tiberwiegend
republik- und demokratiekritischen Eliten nicht zuletzt in
der Beamtenschaft (Di Fabio 2019: 249). Auch wenn solche
Tendenzen im offentlichen Dienst heute weitgehend aus-
zuschlieRen sind, kann auch schon eine demokratiepoliti-
sche Indifferenz der Staatsdienerinnen und -diener ausrei-

chen, um die freiheitlich-demokratische Resilienz der Be-
horden empfindlich zu schwachen.

Landesverfassungsgerichte

Wie bereits angesprochen hat die verfassungsdndernde
Bundesgesetzgebung wesentliche Strukturmerkmale des
Bundesverfassungsgerichts in das Grundgesetz aufgenom-
men und damit dem Zugriff einer einfachen Parlaments-
mehrheit entzogen. Die Ende 2024 vorgenommene Ande-
rung der Art. 93 und 94 GG umfasst vor allem die Amtsdauer,
die Altersgrenze, das Wiederwahlverbot und die Bindung al-
ler Staats- und Verfassungsorgane durch die Gerichtsent-
scheidungen (BGBI. 2024 I Nr. 439). In vielen Landern unter-
liegen die entsprechenden Parameter fiir das jeweilige Lan-
desverfassungsgericht und seine Richterinnen und Richter
dagegen nach wie vor der Gestaltungsmacht der einfachen
Parlamentsmehrheit. Dabei darf die Bedeutung der Landes-
verfassungsgerichte nicht unterschétzt werden: Sie legen
die Landesverfassung aus und sorgen mit ihren Entschei-
dungen dafiir, dass sich alle staatlichen Stellen im Land da-
ran halten — diese Entscheidungen sind fiir Gerichte, Behor-
den und andere Verfassungsorgane verbindlich.

So hat beispielsweise das Landesverfassungsgericht in Ber-
lin 1993 die Freilassung von Erich Honecker verfiigt, weil die
Inhaftierung eines todkranken Menschen gegen die Men-
schenwiirde verstot (VerfGH Berlin, 12.1.1993 — VerfGH
55/92), oder 2022 die Wiederholung der dortigen Wahl des
Landesparlaments wegen des Berliner Wahlchaos' 2021 ver-
fligt (16.11.2022 — VerfGH 154/21). Besonders bedeutsam war

Wahrend einer Unterbrechung der konstituierenden Sitzung des Thiiringer Landtags berieten sich am 26. September 2024 die parlamentari-
schen Geschiéftsfiihrer der Parteien. Erstmalig hatte die AfD als stédrkste Fraktion das Vorschlagsrecht fiir das Amt des Landtagsprasiden-
ten — doch der Sitzungsauftakt endete im Eklat: Der Alterspréasident der AfD, Jiirgen Treutler (1) blockierte die Tagesordnung, woraufhin der

Thiiringer Verfassungsgerichtshof von den anderen Fraktionen angerufen wurde.
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schlieflich die Entscheidung des Thiiringer Verfassungs-
gerichtshofs im September 2024, die mit einer Verurteilung
des Altersprasidenten zur Abstimmungsdurchfihrung tiber
eine Geschaftsordnungsénderung vor der Wahl des neuen
Landtagsprasidenten erst eine ordnungsgemafe Konstitu-
ierung des neuen Landtags ermdglicht hat (27.9.2024 — Az.
36/24).

Untersucht man die Absicherung der Landesverfassungs-
gerichte, fallen einige Punkte auf: Die Amtsdauer ist bis-
lang nur in neun Landern verfassungsrechtlich geregelt
(Baden-Wiirttemberg, Brandenburg, Hamburg, Niedersach-
sen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen so-
wie durch Bindung an die Parlamentsperiode in Bremen
und teilweise in Hessen). Eine Altersgrenzenregelung
kennen dagegen die Landesverfassungsgerichte in der
Regel nicht, da sie allesamt ehrenamtlich besetzt sind. Das
fir die richterliche Unabhéngigkeit durchaus relevante
Wiederwahlverbot (Wittreck 2020: 54; Stiirner 2022: 842 f.) -
das auch beim Bundesverfassungsgericht erst seit 1970
(BGBI. 1970 I: 1765) und beim Européischen Gerichtshof fiir
Menschenrechte sogar erst seit 2010 (Wittreck 2020: 28 f,,
59) besteht — ist nur in zwei Landern (in Brandenburg und
in Nordrhein-Westfalen) verfassungskraftig geregelt, wah-
rend elf Lander eine Wiederwahlmdoglichkeit nicht nur
nicht (gar verfassungsrechtlich) ausschlieffen, sondern so-
gar ausdriicklich — wie Baden-Wirttemberg — erlauben (in
zwel Fallen sogar auf Verfassungsebene). Eine ausdriickli-
che Verfassungsbestimmung zur Bindung an die landes-
verfassungsgerichtlichen Entscheidungen ist auf Lander-
ebene ebenfalls noch nicht verbreitet; dies ist wohl dem
Umstand geschuldet, dass man es (bislang) fiir eine Selbst-
verstandlichkeit gehalten hat. Zusammenfassend ist fest-
zustellen, dass — legt man die Grundgesetzanderung als
Mafstab zugrunde — auf Landerebene noch viel zu tun ist,
um die Resilienz der Verfassungsgerichte auf das Niveau
des Bundes zu heben.

Verfassungsresilienz als Produkt von
Politik und Zivilgesellschaft

Die Demokratie ist die fragilste aller Staatsformen, weil sie
von der Akzeptanz — ja sogar von der aktiven Befirwor-
tung — seitens des Demos lebt (Di Fabio 2019: 256; Kiithne
2019: 583). Wenn das Volk seiner demokratischen Selbstherr-
schaft iberdriissig ist und sein Heil in undemokratisch-au-
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toritaren Strukturen sucht, kann auch die beste Rechts- und
Verfassungsordnung wenig dagegen ausrichten. Das Schei-
tern der Weimarer Republik lag keineswegs hauptsachlich —
wie lange Zeit gerne behauptet und geglaubt wurde (Gusy
2018: 284; Bockenférde 1981: 946) — an irgendwelchen Struk-
turméngeln der Verfassung, sondern an den historischen
Umstanden (Gusy 2018: 299 ff,, 324 f.) sowie daran, dass das
Volk zu groRen Teilen noch den autoritdren Strukturen,
Denkmustern und Wertvorstellungen des Kaiserreichs ver-
haftet war. Von allen freien Wahlen zwischen 1918 und 1933
hat es nur ein einziges Mal — nédmlich bei der Wahl der Ver-
fassungsgebenden Versammlung von 1918 — den klar pro-
demokratischen Parteien eine Mehrheit verschafft, was 1932
sogar in eine Mehrheit fiir die dezidiert antidemokratischen
Parteien NSDAP und KPD umgeschlagen ist (Di Fabio 2019:
216, 226, 237).

In dieser Hinsicht steht die bundesrepublikanische Gesell-
schaft in den 2020er Jahren erheblich besser da. Trotzdem
ist auch heute wichtig, dass Politik sich als problemlésungs-
fahig erweist und dass die Zivilgesellschaft einen politi-
schen Diskurs {iber die weitere politische Richtung des Ge-
meinwesens fiihrt. Umso mehr Letzteres lageriibergreifend
gelingt, desto stabiler ist die demokratische Resilienz der
Gesellschaft und damit auch des Staates. In diesem Sinn hat
das Bundesverfassungsgericht bereits im KPD-Urteil von
1956 festgestellt, ,dass nur die stdndige geistige Auseinan-
dersetzung zwischen den einander begegnenden sozialen
Kraften und Interessen, den politischen Ideen und damit
auch den sie vertretenden politischen Parteien der richtige
Weg zur Bildung des Staatswillens ist" (BVerfGE 5, 85, 135).
Dies gilt auch und gerade zur Bekampfung totalitarer, illibe-
raler oder menschenverachtender Ideologien (Huber 2025).
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Die Rolle von Beamten und anderen offentlich
Bediensteten’ fiir die Stabilitat der Demokratie

in Deutschland

In Deutschland tragen Beamte und andere 6ffentlich Bedienstete besondere Verantwortung fiir die Wahrung
der demokratischen Ordnung. Ihre Pflicht zur Verfassungstreue ist daher ein zentrales Kriterium bei Ein-
stellung und Beschiftigung. Anhand von Fallbeispielen zeigt der Beitrag von Ralf Brinktrine, dass nicht die
politische Haltung oder Weltanschauung, sondern das aktive Handeln gegen die freiheitliche demokratische
Grundordnung (FDGO) ausschlaggebend ist. Priifungen der Verfassungstreue konnen jederzeit — auch nach
Beendigung des Dienstverhiltnisses — erfolgen. Die Analyse verdeutlicht, dass o6ffentliche Bedienstete
strengeren Anforderungen unterliegen, zugleich aber jede Beurteilung verfassungsfeindlicher Aktivitaten

eine individuelle Einzelfallentscheidung bleibt.

Die Verfassungstreuepflicht — Begriff und
gesetzliche Grundlagen

Die sogenannte Verfassungstreuepflicht!, die synonym auch
als politische Treuepflicht bezeichnet wird? z&dhlt zu den
Kern- bzw. Grundpflichten® von Beamten, Richtern* und
Soldaten im Geltungsbereich des Grundgesetzes.® Diese
Gruppen unterscheiden sich namlich von anderen Arbeit-
nehmern und Freiberuflern explizit dadurch, dass sie in
einem besonderen — je nach Status etwas unterschiedlich
ausgestalteten — offentlich-rechtlichen Dienst- und Treue-
verhéltnis® zum Staat stehen. Konsequenz dieser besonde-
ren Dienst- und Treuepflicht ist, dass sie der grundgesetz-
lichen Verfassungsordnung und dem Staat als ihrem Dienst-
herrn nicht gleichgiiltig oder gar feindlich gegeniiberstehen
diirfen.”

Dieser Anspruch wird durch eine ganze Reihe von gesetzli-
chen Regelungen deutlich zum Ausdruck gebracht. Nach § 7
Abs.1S.1Nr. 2 Bundesbeamtengesetz (BBG)® sowie § 7 Abs. 1
S. 1 Nr. 2 Beamtenstatusgesetz (BeamtStG)? darf in das Be-
amtenverhéltnis ndmlich nur berufen werden, wer die Ge-
wahr daflir bietet, jederzeit fiir die freiheitliche demokrati-
sche Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes einzutre-
ten. Auch verlangen § 60 Abs.1S. 3BBG und § 33 Abs. 1 Satz
3 BeamtStG, dass Beamtinnen und Beamte sich durch ihr
gesamtes Verhalten zu der freiheitlichen demokratischen
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen und
fiir deren Erhaltung eintreten miissen. Gleiches gilt nach § 9
Nr. 2 Deutsches Richtergesetz (DRiG)" fiir Richter und ge-
maR § 8 Soldatengesetz (SG) fiir Soldaten.

Fir Angestellte im 6ffentlichen Dienst, die aufgrund eines
privatrechtlichen Vertrages beschéaftigt werden, greifen hin-
gegen die Regelungen nach dem TV6D sowie dem TV-L. Der
TVOD, der fiir die tariflich Beschéftigten des Bundes und der
Kommunen gilt, enthalt keine allgemeine Verpflichtung,
dass Tarifbeschéftigte sich zur freiheitlich demokratischen
Grundordnung bekennen, sondern sieht dies nach § 41 S. 2
TV6D BT-V nur fiir die Beschaftigten der Verwaltung i. S. v.
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§40 Abs.1S.1TVGD BT-V, nicht aber fir sonstiges Personal,
vor. Im Gegensatz dazu verlangt § 3 Abs. 1S. 2 TV-L, der —
mit Ausnahme Hessens — fiir alle tariflich Beschéftigten der
Lander zur Anwendung kommt, fir alle Beschéaftigten der
jeweiligen Lander, dass die Beschaftigten sich durch ihr ge-
samtes Verhalten zur freiheitlich demokratischen Grund-
ordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen miissen. Im
Unterschied zum Beamtenrecht sehen diese Vertragswerke
indes keine explizite Verpflichtung fiir die Beschéftigten des
offentlichen Dienstes vor, aktiv fiir die freiheitlich demokra-
tische Grundordnung einzutreten*?. Eine derartige Ver-
pflichtung kann auch nicht mittelbar aus Art. 33 Abs. 5 GG
hergeleitet werden, weil diese Vorschrift erstens mit der
Einrichtung des Berufsbeamtentums verbunden ist® und
weil zweitens ,Arbeitnehmer und Beamte unterschiedlichen
Ordnungs- und Regelungsbereichen angehoren und ihre Be-
schéftigungsverhaltnisse derart wesentliche Unterschiede
aufweisen, dass sie nicht miteinander verglichen werden
konnen', mit der Folge, dass ,auch nicht unmittelbar tiber
den arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz eine
Verpflichtung zur Beachtung der hergebrachten Grundsétze
des Berufsbeamtentums oder einfachgesetzlicher beamten-
rechtlicher Regelungen [besteht]". Vielmehr sind fur Tarif-
beschéftigte ,die konkret aus der politischen Treuepflicht
abzuleitenden Anforderungen [..] nach der vom Beschéftig-
ten im Einzelfall ausgeiibten Funktion und dem konkreten
Aufgabengebiet abzustufens. Aufgrund dieser deutlichen
Unterschiede konzentrieren sich die weiteren Ausfithrun-
gen allein auf die politische Treuepflicht von Beamten, Rich-
tern und Soldaten.'®

Die politische Treuepflicht oder Verfassungstreuepflicht der
Beamten spielte vor allem in den 1970er Jahren eine wich-
tige Rolle, als das Bundesverfassungsgericht sich mit dem
sogenannten ,Radikalenerlass” zu beschéaftigen hatte.'” In
seiner grundlegenden Entscheidung vom 22.05.1975
(BVerfGE 39, 334) unterstrich das Bundesverfassungsgericht,
dass nur Personen Beamte werden kénnen, die die freiheit-
liche demokratische Grundordnung (FDGO) anerkennen und
aktiv flir sie eintreten.!® Personen, die sich gegen die FDGO
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Demonstration gegen den sogenannten Radikalenerlass im Juni 1972 in Bielefeld.

wenden, kann nicht nur die Aufnahme in das Beamtenver-
héltnis verweigert werden, sondern sie miissen im Grunde
vom &ffentlichen Dienst ferngehalten werden.® Der Grund
flir diese strenge Betrachtung liegt in den dem Berufsbeam-
tentum vom Bundesverfassungsgericht zugeschriebenen
Funktionen im politischen Gesamtsystem der Bundesrepu-
blik Deutschland: ,gegriindet auf Sachwissen, fachliche Leis-
tung und loyale Pflichterfiillung" soll das Berufsheamten-
tum ,eine stabile Verwaltung sichern und damit einen aus-
gleichenden Faktor gegeniiber den das Staatsleben
gestaltenden politischen Kraften darstellen?. Es ist damit
ein ,ausgleichender Faktor gegen Partikularinteressen zum
Schutz des Staatsinteresses?. Nach dieser wegweisenden
Entscheidung war es um die Verfassungstreuepflicht und
ihre Wirkungen langere Zeit verhaltnismaRig ruhig. Durch
verschiedene Vorkommnisse in den letzten Jahren ist die
Verfassungstreuepflicht und ihre Bedeutung fiir das Berufs-
beamtentum, den richterlichen Dienst und das Soldatenver-
héltnis allerdings wieder stérker in den Fokus der offentli-
chen Aufmerksamkeit gertickt.

So haben in neuerer Zeit beispielsweise Falle ein grofles me-
diales Interesse gefunden, bei denen Zweifel an der Verfas-
sungstreue von Richtern aufgekommen sind. In der Sache
ging es um die Abgeordnetentétigkeit von Richtern fiir die
Partei Alternative fiir Deutschland (AfD),* die AfD-Mitglied-
schaft von Richtern und Schéffen bzw. ihre sonst zum
Ausdruck gekommene Affinitat zur AfD* sowie in der Ver-
gangenheit liegende Aktivitaten von Richtern fiir als links-
extremistisch eingestufte Organisationen, die vom Verfas-
sungsschutz beobachtet werden?. Besonders krass ist
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die mutmaRliche Beteiligung einer Richterin an einem Ver-
such, den Bundestag bewaffnet zu erstirmen mit dem Ziel,
das politische System der Bundesrepublik Deutschland zu
stiirzen.?

Inzwischen geradezu ,klassische’, aber weiterhin bedeut-
same Fallkonstellationen als Priifstein der Verfassungstreue
sind Beamte, die sich als ,Reichsbiirger” verstehen? oder
Beamte oder Soldaten, die verbotene nationalsozialistische
Kennzeichen, Symbole oder Parolen verwenden?. Ebenso
war zu lesen von Soldaten, die den Holocaust leugnen?® oder
sich als Salafisten verstehen und die Scharia propagieren.*
Ein besonders aktuelles Beispiel, dass die fortbestehende
Relevanz der Verfassungstreuepflicht unterstreicht, ist die
Fallkonstellation, dass Bewerber fiir ein kommunales Wahl-
beamtenamt von der Wahl ausgeschlossen worden sind,
weil bei den jeweiligen Kandidaten nach Auffassung des zu-
stdndigen Wahlausschusses Zweifel an ihrer Verfassungs-
treue bestand.*®

Der verfassungsrechtliche Hintergrund
der Verfassungstreuepflicht

Die eingangs angefiihrten Vorschriften des einfachen Ge-
setzesrechts, in denen verlangt wird, dass die verschiede-
nen Amtstrager die Gewéahr dafiir bieten, dass sie jederzeit
fir die FDGO im Sinne des Grundgesetzes eintreten, ste-
hen - verfassungsrechtlich betrachtet — nicht im ,luftlee-
ren Raum". Sie haben vielmehr ihre verfassungsrechtliche
Fundierung in verschiedenen Artikeln des Grundgesetzes
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und stellen so in gewisser Weise lediglich Konkretisierun-
gen zwingender verfassungsrechtlicher Vorgaben dar.

Verfassungstreuepflicht der Beamten

Die mit dem offentlich-rechtlichen Dienst- und Treuever-
haltnis (Art. 33 Abs. 4 GG) verbundene Verfassungstreue-
pflicht der Beamten wird einhellig als ein hergebrachter
Grundsatz des Berufsbeamtentums® verstanden®? und hat
damit ihre konstitutionelle Basis vornehmlich in Art. 33
Abs. 5 GG. Dieser regelt, dass das Recht des 6ffentlichen
Dienstes unter Berticksichtigung der hergebrachten Grund-
satze des Berufsheamtentums zu regeln und fortzuentwi-
ckeln ist.® Erganzung erfahrt diese konstitutionelle Basis
durch Art. 33 Abs. 2 GG, der bestimmt, dass jeder Deutsche
nach seiner Eignung, Befdhigung und fachlichen Leistung
gleichen Zugang zu jedem 6ffentlichen Amte hat.®

Verfassungstreuepflicht der Richter

Auch das Richterdienstverhaltnis ist ein 6ffentlich-rechtli-
ches Dienst- und Treueverhéltnis, das sich indes vom Be-
amtenverhaltnis in mancherlel Hinsicht unterscheidet.®
Dessen unbeschadet gilt auch fiir das Amt des Richters die
Pflicht zur Verfassungstreue. Fiir Richter findet die Pflicht
zur Verfassungstreue ihre verfassungsrechtliche Grundlage
in Bestimmungen des Bundes- bzw. Landesverfassungs-
rechts.®® Fiir Bundesrichter regeln Art. 98 Abs. 2 GG S. 1und
S. 2 explizit: ,Wenn ein Bundesrichter im Amte oder auler-
halb gegen die Grundsatze des Grundgesetzes oder gegen
die verfassungsmaéfige Ordnung eines Landes verstoft, so
kann das Bundesverfassungsgericht mit Zweidrittelmehr-
heit auf Antrag des Bundestages anordnen, da der Richter
in ein anderes Amt oder in den Ruhestand zu versetzen ist.
Im Falle eines vorsatzlichen VerstoRes kann auf Entlassung
erkannt werden." Diese Normen werden deshalb vielfach,
aber nicht ohne Widerspruch, als Basis und Ausdruck der
Verfassungstreuepflicht der (Bundes-)Richter verstanden.®’
Ausweislich seines Wortlauts gilt Art. 98 Abs. 2 GG aller-

dings nicht unmittelbar fiir Landesrichter, gemafR Art. 98
Abs. 5 S. 1 konnen die Lander aber fur Landesrichter eine
Art. 98 Abs. 2 GG entsprechende Regelung treffen.® Die Ver-
fassungen der meisten Lander haben von dieser Erméachti-
gung Gebrauch gemacht.®® Zur Herleitung der Verfassungs-
treuepflicht kann zudem — entweder vorrangig oder zumin-
dest auch ergénzend — auf Art. 33 Abs. 2 GG und Art. 33
Abs. 5 GG, die auch fiir Richter gelten®, rekurriert werden*.
Allerdings kommt Art. 33 Abs. 5 GG nur insoweit zur Anwen-
dung, wie die hergebrachten Grundsatze des Berufsheam-
tentums wegen der Besonderheiten des richterlichen Sta-
tus nach Art. 97 u. 98 GG Uibertragbar sind.#

Die Verfassungstreuepflicht von Soldaten

Die Verfassungstreuepflicht der Soldaten ergibt sich zwar
nicht unmittelbar aus Art. 33 Abs. 5 GG, weil diese Norm we-
der direkt noch entsprechend fiir Soldaten zur Anwendung
gebracht werden kann.® Die politische Treuepflicht wird
jedoch aus dem Prinzip der wehrhaften Demokratie her-
geleitet* und ist zudem einfachgesetzlich durch § 8 SG ab-
gesichert.

Der inhaltliche Gehalt der Pflicht zur
Verfassungstreue

Bestimmung der inhaltlichen Bedeutung durch

das Bundesverfassungsgericht

Die inhaltliche Bedeutung der Verfassungstreuepflicht ist
vornehmlich mit Blick auf Beamte bestimmt worden. Die
Verfassungstreuepflicht hat nach der nach wie vor mafgeb-
lichen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum
Inhalt, dass der Beamte fiir die FDGO jederzeit eintritt.*s
Seine auflere und innere Haltung muss dadurch gepragt
sein, ,dass er aktiv fiir diese staatliche Grundordnung ein-
tritt und sich mit der freiheitlichen, demokratischen und so-
zialstaatlichen Ordnung des Staates identifiziert. Dazu ge-

Feierliche Vereidigung von Rekrutinnen und Rekruten der Bundeswehr am 20. Juli 2025 im Bendlerblock in Berlin. Bei der férmlichen Ver-

pflichtung bekennen sie sich zur freiheitlichen-demokratischen Grundordnung und geloben der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen.
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hort die Fahigkeit und innere Bereitschaft, die dienstlichen
Aufgaben nach den Grundséatzen der Verfassung wahrzu-
nehmen und rechtsstaatliche Regeln einzuhalten"®. Be-
kenntnis, Identifikation und aktives Eintreten fiir die Ver-
fassung verlangt aber keine Identifikation mit der jeweils
im Amt befindlichen Regierung’; insoweit ist sachliche Kri-
tik an politischen Entscheidungstragern erlaubt und be-
griindet flir sich gesehen noch keine Missachtung der Ver-
fassungstreuepflicht. Diese Rechtsprechung ist der Sache
nach auf die Richterschaft und ihr Dienstverhaltnis ohne
weiteres Uibertragbar. Auch fiir Richter gilt, dass sie sich mit
der freiheitlich-demokratischen Grundordnung identifizie-
ren und ihr nicht lediglich passiv oder distanziert gegen-
Uberstehen diirfen, sondern sie aktiv verteidigen miissen.*®
Schon gar nicht diirfen sie diese offen ablehnen.* Gleiches
gilt der Sache nach, wie auch § 8 SG belegt, fiir Soldaten.®

Die freiheitlich-demokratische Grundordnung als
mafgeblicher Bezugspunkt der Verfassungstreuepflicht
Bezugspunkt der Verfassungstreuepflicht ist nach der oben
zitierten bundesverfassungsgerichtlichen Rechtsprechung
die FDGO des Grundgesetzes.® Danach ldsst sich die FDGO
bestimmen ,als eine Ordnung [..], die unter Ausschluss jeg-
licher Gewalt- und Willkiirherrschaft eine rechtsstaatliche
Herrschaftsordnung auf der Grundlage der Selbstbestim-
mung des Volkes nach dem Willen der jeweiligen Mehrheit
und der Freiheit und Gleichheit darstellt. Zu den grundle-
genden Prinzipien sind mindestens zu rechnen: die Ach-
tung vor den im Grundgesetz konkretisierten Menschen-
rechten, vor allem vor dem Recht der Personlichkeit auf Le-
ben und freie Entfaltung, die Volkssouveranitdt, die
Gewaltenteilung, die Verantwortlichkeit der Regierung, die
GesetzmaRigkeit der Verwaltung, die Unabhangigkeit der
Gerichte, das Mehrparteienprinzip und die Chancengleich-
heit fiir alle politischen Parteien mit dem Recht auf verfas-
sungsmafige Bildung und Ausiibung einer Opposition"®.
Eine neue, etwas anders akzentuierte Formulierung des Be-
griffs der FDGO findet sich in Leitsatz 3 der Entscheidung
BVerfGE 144, 20; diese lautet: ,3. Der Begriff der freiheitlichen
demokratischen Grundordnung im Sinne von Art. 21 Abs. 2
GG umfasst nur jene zentralen Grundprinzipien, die fiir den
freiheitlichen Verfassungsstaat schlechthin unentbehrlich
sind. a) Thren Ausgangspunkt findet die freiheitliche demo-
kratische Grundordnung in der Wiirde des Menschen (Art. 1
Abs.1GG). Die Garantie der Menschenwiirde umfasst insbe-
sondere die Wahrung personaler Individualitat, Identitdat und
Integritat sowie die elementare Rechtsgleichheit. b) Ferner
ist das Demokratieprinzip konstitutiver Bestandteil der frei-
heitlichen demokratischen Grundordnung. Unverzichtbar
flir ein demokratisches System sind die Mdglichkeit gleich-
berechtigter Teilnahme aller Biirgerinnen und Biirger am
Prozess der politischen Willensbildung und die Riickbin-
dung der Ausiibung der Staatsgewalt an das Volk (Art. 20
Abs. 1 und Abs. 2 GG). c) Fir den Begriff der freiheitlichen
demokratischen Grundordnung sind schlieflich die im
Rechtsstaatsprinzip wurzelnde Rechtsbindung der 6ffent-
lichen Gewalt (Art. 20 Abs. 3 GG) und die Kontrolle dieser
Bindung durch unabhangige Gerichte bestimmend. Zugleich
erfordert die verfassungsrechtlich garantierte Freiheit des
Einzelnen, dass die Anwendung physischer Gewalt den ge-
bundenen und gerichtlicher Kontrolle unterliegenden staat-
lichen Organen vorbehalten ist."

Umfang der Verfassungstreuepflicht

Die Verfassungstreuepflicht gilt fiir alle Personen, die in ei-
nem offentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhaltnis ste-
hen, und zwar ohne Abstriche. Es spielt mithin keine Rolle,
aus welchen Griinden ein Beamter, ein Richter oder ein Sol-
dat eine verfassungsfeindliche Haltung einnimmt und/oder
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die FDGO bekampft. Sie gilt fiir verfassungsfeindliches Han-
deln jeder Art, egal, ob — politisch betrachtet — der Amts-
trager rechts oder links steht; dementsprechend sind weder
verfassungsfeindliche Rechtsextremisten noch Links-
extremisten im 6ffentlichen Dienst tragbar. Auch religiose,
ethische oder sonstige weltanschauliche Uberzeugungen
gewdhren keinen ,Rabatt” von der Pflicht zur Verfassungs-
treue; eine Tatigkeit von Salafisten, Islamisten oder
sonstigen religidsen oder weltanschaulichen Fundamenta-
listen, die ihren jeweiligen Glauben bzw. ihre Uberzeugung
Uber das Grundgesetz stellen, ist daher im o&ffentlichen
Dienst der Bundesrepublik Deutschland nicht moglich.5 Die
Religions- und Weltanschauungsfreiheit nach Art. 4 GG ge-
wahrt insoweit — jedenfalls im Grundsatz — keine dienst-
rechtliche Sonderbehandlung.®* So ist etwa die Diskussion
um das Tragen eines Kopftuchs® — ebenso wie bei anderen
religiosen Symbolen — inshesondere mit Blick auf die Pflicht
zur neutralen und zuriickhaltenden Amtsfithrung von Be-
deutung® und spielt aktuell vor allem im richterlichen
Dienst eine Rolle, in welchem eine strikte Neutralitat durch
die Verfassung und von gesetzlichen Regelungen vorgege-
ben wird und deshalb Kopftiicher bei richterlicher Tatigkeit
als unzuléssig betrachtet werden®".

Die Pflicht zur Verfassungstreue ist von verschiedenen an-
deren Beamtenpflichten wie der allgemeinen Dienstpflicht,
der Neutralitatspflicht, der Pflicht zu achtungs- und vertrau-
ensgerechtem Verhalten und der Verschwiegenheitspflicht
abzugrenzen, was aufgrund von Uberlappungen der ver-
schiedenen Pflichten nicht immer ganz leicht fallt.5® Fest-
gestellt werden kann aber, dass die politische Treuepflicht
insbesondere mit der Pflicht zu achtungs- und vertrauens-
wiirdigem Verhalten® sowie mit der Pflicht zur politischen
Neutralitét vielfaltige Uberschneidungsbereiche® aufweist,
die hier nicht im Einzelnen nachgezeichnet werden kon-
nen. Die Neutralitatspflicht gilt in besonderem Mafle auch
fir Richter.®

Die zeitliche Geltung der Verfassungstreue

Verfassungstreue Einstellung in den 6ffentlichen Dienst
Ob ein Bewerber fiir Beamtenstellen oder Richterposten die
erforderliche Gewahr dafiir bietet, jederzeit fur die freiheit-
liche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundge-
setzes einzutreten, ist bei Beamten und Richtern von der
Einstellungsbehorde bereits im Einstellungsverfahren zu
priifen.®? Die Verfassungstreue ist nach den gesetzlichen Be-
stimmungen der § 7 BBG, § 7 BeamtStG sowie § 9 Nr. 2 DRiG
positive Einstellungsvoraussetzung. Kann sie nicht festge-
stellt werden, so darf eine Berufung in das Beamten- oder
Richterverhaltnis nicht erfolgen.® Auf diese Weise kommt
der Einstellungspriifung eine erhebliche Filterfunktion zum
Schutz des Staates und des 6ffentlichen Dienstes zu.

Um das Vorliegen der Verfassungstreue festzustellen, darf
die zustandige Einstellungsbehorde auf verschiedene Er-
kenntnismittel zurlickgreifen.® Insbesondere darf der
Dienstherr den Bewerber schriftlich und miindlich befra-
gen. Die Auskiinfte des Bewerbers miissen wahrheitsgemaf
sein. Falsche oder unvollstandige Angaben sowie die Wei-
gerung, Fragen zur Verfassungstreue zu beantworten, ge-
hen zu Lasten des Bewerbers.% Die Einstellungsbehorde darf
Uberdies auf eigene Erkenntnisse, die im Laufe eines Vor-
bereitungsdienstes gewonnen wurden, rekurrieren. Ferner
ist es mdéglich, auf der Grundlage bestehender bundes- und
landesgesetzlicher Ermédchtigungen bei anderen Behorden
anzufragen; auch Erkundigungen bei Verfassungsschutz-
dmtern sind hiervon nicht ausgenommen 5 Uberlegungen,
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aufgrund feststellbarer Radikalisierungstendenzen in Tei
len der Gesellschaft®” bei Einstellungen in den 6ffentlichen
Dienst zuklnftig generell eine Regelanfrage beim Verfas
sungsschutz einzufiihren, sind rechtspolitisch sehr umstrit
ten®, wiewohl ihnen keine uniitberwindbaren rechtlichen
Bedenken entgegenstehen, da derartige Regelanfragen
schon jetzt flir bestimmte sicherheitsrelevante Bereiche ge
setzlich vorgesehen sind.

Sind die Ermittlungen abgeschlossen, muss der Dienstherr
sodann abschliefend entscheiden, ob seiner Auffassung
nach die erforderliche Verfassungstreue gegeben ist. Er trifft
somit eine Prognoseentscheidung, ob bei dem jeweiligen Be
werber die erforderliche politische Loyalitédt gegeniiber dem
Grundgesetz bzw. dem Staat tatsédchlich vorliegt.®® Aus dem
oben erwdhnten Umstand, dass die Verfassungstreue eine
positive Ernennungsvoraussetzung ist, folgt zugleich, dass
der Entscheidungsspielraum der Einstellungsbehdrde recht
lich begrenzt ist. Sie ist gehalten, die Einstellung nicht nur
fur den Fall abzulehnen, wenn aus ihrer Sicht sicher fest
steht, dass die Verfassungstreue nicht gewahrleistet ist,
sondern bereits dann, ,wenn begriindete Zweifel an der Lo
yalitat des Bewerbers gegentiiber der Verfassungsordnung
bestehen". In der letzteren Konstellation fehlt es nadmlich
an der nach Art. 33 Abs. 2 GG erforderlichen Eignung?, fiir
welche der Bewerber im Ergebnis die materielle Beweislast
zu tragen hat.” Es ist damit Aufgabe des Bewerbers, berech
tigte Zweifel der Einstellungsbehdrde zu zerstreuen; gelingt
dies nicht, ist die Bewerbung abzulehnen.”™

Ob fiir Soldaten mit Blick auf die Aufnahme in das Soldaten

verhaltnis z. T. Sonderregelungen hinsichtlich der Verfas

sungstreue gelten, ist insbesondere mit Blick auf die
zwangsweise durchsetzbare Wehrpflicht nicht unumstrit

ten, gleichwohl wird auch bei Wehrpflichtigen aufgrund von
§ 8 SG die Verfassungstreue vorausgesetzt.” Fir freiwillig
Wehrdienstleistende sowie Berufssoldaten greifen indes die
gleichen Grundsatze der Verfassungstreue wie flir Beamte
und Richter.”

Verfassungstreue im aktiven Dienstverhiltnis und im
Ruhestand

Die Anforderung, dass Beamte, Richter und Soldaten jeder
zeit fur die freiheitliche demokratische Grundordnung im
Sinne des Grundgesetzes eintreten, gilt auch fiir die gesamte
Dauer des aktiven Dienstverhéltnisses.” Geht die Gewahr
hierfiir im Laufe des Dienstes aufgrund nachweisbarer Um
stande verloren, so stellt dies eine Pflichtverletzung dar, ge
gen die u. a. disziplinarrechtlich nach dem jeweils einschla
gigen Dienstrecht vorgegangen werden kann. Je nach
Schwere der Pflichtverletzung kann sogar die Entfernung
aus dem Dienst als Disziplinarmafnahme verhangt wer
den.”

Die Pflicht zur Verfassungstreue wirkt auch tiber das aktive
Dienstverhéltnis hinaus unvermindert fort und gilt somit
auch ohne Abstriche fiir das Ruhestandsverhéltnis.” Ver
stoRe kénnen auch hier mit dem Instrumentarium des je
weils konkret geltenden Dienstrechts sanktioniert werden.

Beispiele fiir Verstofle gegen die
Verfassungstreue

Die vom Grundgesetz und den erwédhnten einfachgesetzli
chen Vorschriften geforderte Treue zur Verfassung kann in
hdchst unterschiedlicher Art und Weise missachtet werden.
Im Folgenden sollen die in der Praxis besonders bedeutsa
men Erscheinungsformen beispielhaft vorgestellt werden.”
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Dabel ist zu betonen, dass sich durchaus Unterschiede
im Verhalten von Beamten, Richtern und Soldaten ergeben
und nicht jede Statusgruppe in gleicher Weise — quantitativ
betrachtet — in Erscheinung tritt.®° Vielmehr ergeben sich —
unter Zugrundelegung der in der Rechtsprechung ent-
schiedenen Félle — erhebliche Divergenzen zwischen den
verschiedenen Gruppen des 6ffentlichen Dienstes. Die em
pirische Aufarbeitung steckt indes noch in den Anfangen,
mit Blick auf eine umfassende Auswertung und Erhebung
einschlagiger Missachtungen der Treuepflicht besteht wei
terhin Forschungsbedarf .8

Mitgliedschaft in einer verbotenen sowie vom
Verfassungsschutz als verfassungsfeindlich
eingestuften oder beobachteten Partei

Die Frage, ob die Mitgliedschaft eines in einem Dienst- und
Treueverhiltnis stehenden Amtstrédgers in einer als verfas
sungsfeindlich eingestuften, aber nicht verbotenen Partei
oder in einer vom Bundesamt fiir Verfassungsschutz als
Prif- oder Verdachtsfall gefiihrten Partel einen Verstof ge
gen die Verfassungstreuepflicht darstellt, ist sehr komplex
und immer noch auferordentlich umstritten. Zunachst ist
zu betonen, dass es Beamten, Richtern und Soldaten nicht
verboten ist, Mitglied einer politischen Partei oder einer
sich politisch betdtigenden Organisation zu sein und sich
politisch zu engagieren.® Die Mitgliedschaft von Beamten,
Richtern und Soldaten in Parteien, die unzweifelhaft auf
dem Boden des Grundgesetzes stehen, ist erlaubt und
wird im Schrifttum z. T. sogar als erwiinscht angesehen®.
Nicht erlaubt ist die Mitgliedschaft in einer vom Bundesver
fassungsgericht nach Art. 21 Abs. 2 GG verbotenen oder
nach Art. 21 Abs. 3 GG von der Parteienfinanzierung aus-
geschlossenen Partei; eine solche Mitgliedschaft stellt zwei
fellos einen VerstoR gegen die politische Treuepflicht dar.®*
In ihrer Einschatzung problematisch erweisen sich dage
gen die Falle einer Mitgliedschaft in einer nicht verbotenen,
aber gesichert verfassungsfeindlichen oder nur méglicher
weise verfassungsfeindlichen Partei. Aktuell betrifft dies
in erster Linie die Mitgliedschaft von Beamten, Richtern
und Soldaten in der Partei Alternative fur Deutschland,
wenngleich die Partei Die Linke in Teilen ebenfalls Anlass
flir eine kritische Betrachtung bietet.

Die erste problematische Fallgruppe ist, dass die Partei oder
Organisation zwar nicht verboten und auch nicht von der
Parteienfinanzierung ausgeschlossen ist, aber gesichert ver
fassungsfeindlich ist, da nach den Erkenntnissen des Ver
fassungsschutzes eine erwiesene extremistische Bestre
bung vorliegt.® Fiir diesen Fall gehen die Rechtsprechung
und weite Teile der Literatur davon aus, dass ,die Mitglied
schaft in einer verfassungsfeindlichen Partei oder Organi
sation (nur) ein Indiz fiir fehlende Verfassungstreue [bil
det]"®. Dieser Ansatz stellt auf eine Einzelfallbetrachtung
ab: Mafigeblich ist nicht die Mitgliedschaft als solche, son
dern es kommt vor allem auf das individuelle Verhalten des
jeweiligen Amtstragers an.?” Das hat zur Folge, dass immer
eine umfassende Priifung des Einzelfalles rechtlich gebo
ten ist®.

Mit Blick auf dieses individuelle Verhalten kann insbeson
dere beriicksichtigt werden, in welchem Mafle und Umfang
der jeweilige Amtstrager fiir die Partei in der Offentlichkeit
in Erscheinung tritt. Je exponierter dieses Auftreten ist,
etwa in Form der Wahrnehmung von herausgehobenen Par
teidmtern oder von Kandidaturen bei allgemeinen Wahlen,
umso eher spricht dies flir ein Fehlen der Verfassungs
treue.® Dagegen begriindet die blof3e und eher ,stille” Mit
gliedschaft nicht automatisch Zweifel an der Verfassungs
treue. Will man diese Betrachtung in einer ,Faustformel" zu-
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sammenfassen, dann ldsst sich festhalten, ,dass je aktiver
der Amtstrager sich fur die Partei oder Organisation einsetzt
und je hoher er in der Partei- oder Organisationshierarchie
aufsteigt, desto mehr besteht Anlass zu der Annahme, dass
es dem Amtstrager an der Verfassungstreue mangelt"®. Dies
hat erhebliche praktische Konsequenzen fiir die Dienst
herrn: Uberlegungen in manchen Bundesléndern, die bloRe
Mitgliedschaft in der AfD zum Anlass zu nehmen, Bewer
bern die Ubernahme in den 6ffentlichen Dienst pauschal zu
verweigern oder ohne Wiirdigung des Einzelfalls gegen ak
tive Beamte disziplinarrechtlich vorzugehen,® diirften nach
der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsge
richts und der ihr folgenden Literatur somit keine Aussicht
auf einen rechtlich erfolgreichen Bestand haben. In Wider
spruch zum vorherrschenden ,Einzelfallbetrachtungsan
satz" vertreten Teile des Schrifttums eine restriktivere Po
sition und sind der Meinung, dass ,die Mitgliedschaft in ei
ner verfassungsfeindlichen, gleichwohl nicht verbotenen
Partei mit den Pflichten eines Beamten nicht zu vereinba
ren ist"2 Begriindet wird dies damit, dass die Zugehorigkeit
zu einer Partei, die darauf abziele, die verfassungsgemaRe
Ordnung zu iberwinden, den Eindruck hervorrufe, dass der
Beamte sich mit diesen Zielen identifiziere und daher auch
selbst nicht verfassungstreu sei.*®

Vergleicht man diese divergierenden Ansatze, so bedeutet
dies fiir die Beurteilung konkreter Einzelfalle mit Blick auf
die Mitgliedschaft in einer gesichert verfassungsfeindlichen
Partei folgendes: Als verfassungsfeindlich eingestuft wor

den sind von den Gerichten in der Vergangenheit die DKP%,
die NPD% sowie die Republikaner®. Zumindest ,das aktive
und herausgehobene Engagement fiir diese Parteien be

griindet nach beiden Auffassungen in der Regel einen Ver

fassungstreuepflichtversto"7; bei der bloRen Mitgliedschaft
wirde nur die zweite Ansicht ebenfalls zu einem Verstof

gegen die politische Treuepflicht kommen. Die AfD scheint
sich nach neueren Verdffentlichungen der Verfassungs

schutzédmter ebenfalls in die Richtung einer gesichert ver

fassungsfeindlichen Partei zu bewegen, doch ist diese Be

wertung von den hoheren Gerichten, also dem BVerfG und
dem BVerwG, noch nicht bestatigt worden.®® Solange dies
nicht der Fall ist, bedarf es nach der wohl herrschenden An

sicht einer umfassenden Einzelfallpriifung eines AfD-Mit

glieds als Amtstrager, weil eben die Verfassungsfeindlich

keit der Partei nicht abschlieRend feststeht.

Das erwdhnte Beispiel der AfD fiihrt zu der noch schwieri
ger zu beurteilenden zweiten Fallgruppe, ndmlich, dass die
jeweilige Partei oder Organisation bislang gerichtlich nicht
eindeutig als verfassungsfeindlich eingestuft worden ist,
sondern diese Zuschreibung lediglich von Behorden erhal
ten hat oder sogar vom Verfassungsschutz lediglich als Priif
oder Verdachtsfall eingeordnet wird. Schlieft man sich dem
Indiz- bzw. Einzelfallbetrachtungsansatz an, so ist danach
die bloRe Mitgliedschaft in einer Priif- oder Verdachtsfall-
Partei oder einer ihrer Teilgruppierungen unter dem Ge
sichtspunkt der Verfassungstreue unschadlich®, eben weil
keine abschliefende Gewissheit iber die Verfassungsfeind
lichkeit der Partei besteht.!® Auch ein besonderes Engage
ment fiir die Verdachts- oder Priiffall-Partei sowie fiir eine
ihrer Untergliederungen fiithrt nicht zwingend zu dem Er
gebnis, dass der Amtstrager seine politische Treuepflicht
missachtet. Vielmehr miissen weitere Umstdnde gravieren
der Natur hinzukommen, die die Schlussfolgerung mangeln
der Verfassungstreue tragen.' Dies konnen z. B. 6ffentliche
Redebeitrdge oder Verdffentlichungen sein, wenn sie einen
eindeutigen Aufschluss iiber die verfassungsfeindliche
Einstellung des Amtstragers geben. Die konkurrierende Auf
fassung kommt hier indes zu einem anderen Ergebnis:
Jedenfalls das herausgehobene Wirken in Form hoher Par-

Landeskriminalamt

Schleswig-Holstein

Vom Landeskriminalamt Schleswig-Holstein sichergestellte Waffen nach einer Razzia gegen die inzwischen verbotene rechtsextreme
Organisation ,Combat 18" (2003). Haufig gehen Beteiligungen an verbotenen Gruppierungen mit weiteren Straftaten wie illegalem Waffen-

besitz einher.
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teidmter oder als Kandidat bei Wahlen in einer vom Ver-
fassungsschutz als verfassungsfeindlich oder blof als
Priif- oder Verdachtsfall eingestuften Partei oder Parteiun
tergliederung kann als VerstoR gegen die Verfassungstreue
pflicht gedeutet werden. Denn wenn der Amtstrager sich in
Kenntnis der Sachlage nicht von der Partel distanziert, son
dern sich in dieser sogar besonders engagiert, dann vermit
telt er den Eindruck, dass er die Uberwindung der verfas
sungsmafigen Ordnung im Grunde billigt.1%?

Nach dem Indiz- bzw. Einzelfallbetrachtungsansatz fiihrt
nur die Mitgliedschaft in einer verbotenen oder von der Par
telenfinanzierung ausgeschlossenen Partel automatisch zur
Feststellung, dass ein Versto gegen die Pflicht zur Verfas
sungstreue vorliegt. Die Mitgliedschaft in einer nicht verbo
tenen und/oder nicht von der Parteienfinanzierung ausge
schlossenen, aber gleichwohl gesichert verfassungsfeind
lichen Partei reicht nicht automatisch fiir die Annahme
einer Missachtung der Verfassungstreuepflicht aus, hinzu
kommen muss ein besonderes Engagement fiir die Partei.
Bei einer nicht gesichert verfassungsfeindlichen Partei ist
selbst ein besonderes Parteiengagement noch nicht gent
gend, vielmehr miissen weitere belastende Umstande hin
zutreten.

Mitgliedschaft oder Mitwirkung in einer verbotenen,
verfassungsfeindlichen oder vom Verfassungsschutz
beobachteten Organisation

Eine weitere, praktisch recht bedeutsame Fallgruppe ist die
Konstellation, dass Beamte, Richter oder Soldaten sich in
einer verbotenen oder verfassungsfeindlichen oder vom
Verfassungsschutz beobachteten Organisation betatigen.
Auch in dieser Hinsicht gilt, dass es nach der vorherrschen
den Auffassung vor allem auf das individuelle Verhalten des
Amtstragers ankommt.'® Fiir die Einordnung kommt es —
ebenso wie schon bei Parteien — zundchst darauf an, in wel
cher Intensitat die Organisation sich verfassungsfeindlich
betatigt. Auch hier gilt, dass die Mitgliedschaft in einer ver
botenen Organisation oder deren Unterstiitzung zwangslau
fig zur Folge hat, dass ein Verstoft gegen die Treue zur Ver
fassung gegeben ist,'%* z. B. bei einer Mitwirkung in der ver
botenen verfassungswidrigen Organisation ,Combat 18"

Bei Organisationen wie z.B. Scientology, Spartakus oder
dem kommunistischen Hochschulbund, die nicht verboten,
sondern ,bloR" verfassungsfeindlich sind,'®® kommt es wie
derum auf eine Einzelfallbetrachtung an; die oben zu den
Parteien dargestellten Grundsétze gelten hier entsprechend.
Mit Blick auf die verfassungsfeindliche ,Reichsbiirgerbewe
gung" ist aber bemerkenswerterweise festzustellen, dass die
verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung die Propagierung
der ,Reichsbiirgerideclogie” bzw. ,reichsbiirgertypisches
Verhalten", insbesondere die Leugnung der rechtlichen Exis
tenz der Bundesrepublik Deutschland, durchweg als Verstofy
gegen die politische Treuepflicht wertet'® und im Rahmen
von Disziplinarverfahren gegen Beamte, die derartiges Ge
dankengut vertreten, in der Regel auf die Hochstmanahme,
namlich die Entfernung aus dem Dienst, erkennt.!®® Es ist
zudem keine Voraussetzung fiir das Vorliegen eines Versto
Res gegen die Treuepflicht, dass die Gruppierung politisch
aktiv ist und gegen das Grundgesetz arbeitet. Der Vorwurf
mangelnder Verfassungstreue kann auch bei einem Enga
gement flir eine verfassungsfeindliche religiose oder welt
anschauliche Organisation erhoben werden.*®

Bei Gruppierungen oder Organisationen ohne Parteiensta
tusist es ferner nicht erforderlich, dass sie tiber eine recht
lich verfestigte Organisationsstruktur verfiigen. Es gentgt,
wie z. B. bei den ,Reichsbiirgern”, dass der Amtstrager sich
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in einer bestimmten ,Szene’, die durch gewisse bestimm
bare Merkmale gekennzeichnet ist, bewegt.'° Die Mitwir
kung in der ,Reichsbiirgerszene” stellt — wie gesagt — einen
VerstoR gegen die politische Treuepflicht dar, denn esistin
sich widerspriichlich, einerseits die rechtliche Existenz der
Bundesrepublik Deutschland zu leugnen, andererseits aber
als Beamter, Richter oder Soldat fiir die Bundesrepublik
Deutschland oder ihre Lander hoheitlich tatig sein zu wol
len.!! Gleiches muss im Ergebnis aber auch gelten, wenn
Amtstrager Protestbewegungen unterstiitzen, die zentrale
Grundsétze des demokratischen Verfassungsstaates ableh
nen, z. B. dergestalt, dass mit Blick auf vermeintlich dran
gende Umweltprobleme (,Klimakatastrophe) die Entschei
dungskompetenz der Organe des demokratischen Rechts
staats, insbesondere der vom Volk gewahlten Parlamente,
in Abrede gestellt wird und ein ,politischer Systemwechsel"
herbeigefiihrt werden soll.'*?

Ebenfalls nicht entscheidend ist, in welcher Form der Amts

trager verfassungsfeindliche Gruppierungen unterstiitzt. Bel
rechtlich verfestigten Organisationen kann dies eine Mit

gliedschaft sein, die ein starkes Indiz fiir das Vorliegen ei

nes Verfassungstreueverstofles abgibt. Auch Mitwirkungs

formen wie die Teilnahme an ,Spaziergangen” oder ,Blocka

den" kénnen als Missachtung der politischen Treuepflicht
gewertet werden, allerdings ist hier zugunsten des Amts

tragers auch das Grundrecht der Versammlungsfreiheit zu
beachten.

Tatsdchliche Handlungen

Als tatsachliche Handlungen, die von der Rechtsprechung
als Versto’ gegen die Verfassungstreuepflicht gedeutet wor

den sind, zahlen etwa das Zeigen des ,HitlergruRes"™?, die
Verwendung sonstiger Kennzeichen, die nach § 86a StGB
verboten sind, wie etwa Hakenkreuze, SS-Runen (insbeson

dere die Odal-Rune) und dergleichen, aber auch das FDJ

Hemd"s. Ebenso stellt das Absingen oder Abspielen von Lie

dern mit verfassungsfeindlichen Inhalten eine Missachtung
der politischen Treuepflicht dar"¢; dies gilt insbesondere fiir
bestimmte Lieder aus der Zeit des Nationalsozialismus, die
nach § 86a StGB verboten sind, wie das Horst-Wessel-Lied
und vergleichbare Musikstiicke!”. Die Mitwirkung in einer
als extremistisch eingestuften Rockband stellt ebenfalls ei

nen Verstoll gegen die Verfassungstreuepflicht dar."® Fer

ner werden Tattoos, die zwar nicht ohne weiteres sichtbar
sind, aber durch ihren diskriminierenden oder gewaltver

herrlichenden Aussagegehalt eine verfassungsfeindliche
Gesinnung zum Ausdruck bringen (NS-Symbolik, RAF-Sym

bole etc.), mit Blick auf die Beachtung der Verfassungstreue
als relevant erachtet.® Auch Verweigerungshandlungen wie
die religios motivierte Ablehnung, einer Frau die Hand zu
geben, sind als Missachtung der Verfassungstreue interpre

tiert worden.'*

Verbale Meinungsduflerungen oder schriftliche
Meinungskundgabe

Die politische Treuepflicht kann durch Beamte, Richter und
Soldaten auch in der Weise verletzt werden, wenn sie in
Wort, Bild und Schrift oder anderen Formen der Meinungs
kundgabe gegen die Verfassung agieren. In dieser Hinsicht
sind vielfaltige Manifestationen denkbar, die hier schon aus
Platzgriinden nur exemplarisch dargestellt werden kénnen.
Was zunachst das Forum, also den Ort verfassungsfeindli
cher AuRerungen angeht, so spielen schon seit geraumer
Zeit die sozialen Medien wie z. B. Facebook, Twitter, Whats-
App'?, YouTube oder Instagram sowie neuerdings auch Tik-
Tok eine herausragende Rolle. Dagegen sind die fritheren,
,klassischen Medien wie Biicher, Zeitschriften oder Zeitun
gen als Form der Verbreitung von Meinungsinhalten zuneh-
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mend von geringer Bedeutung, gleichwohl kdnnen sie eben
falls eine erhebliche Breitenwirkung erzielen.'??

Folgende Meinungsinhalte sind als VerstoR gegen die Ver
fassungstreuepflicht zu sehen bzw. gesehen worden'?: Grob
antisemitische und/oder rassistische sowie menschenver
achtende AuRerungen von Polizeikommissaranwéartern'4,
die Leugnung des Holocausts durch einen Soldaten'® sowie
die ,Verachtlichmachung des Parlamentarismus bei gleich
zeitigem Eintreten fur einen ethnisch geschlossenen Volks
begriffs oder das Infragestellen des staatlichen Gewaltmo
nopols"?, Mit der Verfassungstreue sind tiberdies Sympa
thien fir einen Gottesstaat nicht vereinbar.*’ Zahlreiche
ahnlich gelagerte Beispiele mit teilweise menschenverach
tendem Inhalt konnen nachgewiesen werden.®

Als Verstofy gegen die politische Treuepflicht ist des Weite
ren reichsbiirgertypisches Verhalten'® wie die Leugnung
der Existenz der Bundesrepublik Deutschland durch die Be
antragung eines Staatsangehorigkeitsausweises gesehen
worden, wenn und soweit in diesem Antrag auf das Konig
reich Bayern und das RuStaG 1913 Bezug genommen wird.'*
Ebenso stehen AuBerungen wie ,Ein absolutes Liigenkons
trukt ist unser ,Staat’ Demokratie ist eine tolle Sache —
wenn man einen richtigen demokratischen Staat mit gtilti
ger Verfassung hatte" nicht im Einklang mit der Verfas
sungstreuepflicht.’® Vergleichbar sind ferner Einlassungen
nach der Reichsbiirgerideologie wie etwa, die Bundesrepu
blik Deutschland habe eine Feindstaatenposition zum Staat
und damit kein Recht, Gesetze auszufertigen.'*?

Sanktionierung von VerstofRen gegen die
Pflicht zur Verfassungstreue

VerstoRe gegen die Verfassungstreue kénnen auf verschie
denen Wegen offenbar werden. Neben Informationserhe

bungen im Rahmen des Einstellungsverfahrens erfahren die
zustdandigen Behorden typischerweise tiber Selbstoffenba
rungen, Informationen durch Kollegen, Mitteilungen ande
rer Dienststellen, Mitteilungen privater Dritter und Medien
berichte Uiber etwaige Verstofie.'*® Den zustédndigen Behor
den stehen dann statusrechtlich relevante MafRnahmen,
rein innerdienstliche Malnahmen sowie disziplinarische
Mittel zur Verfligung.

Beamtenstatusrechtliche Maflnahmen

Ergibt das Einstellungsverfahren, dass erhebliche Zweifel
an der Verfassungstreue eines Bewerbers gegeben sind,
so muss die Einstellungsbehorde die Aufnahme in ein
Beamten-, Richter- oder Soldatenverhaltnis ablehnen.®* In
neuerer Zeit haben in dieser Hinsicht vor allem die Auf
nahme in das Beamtenverhaltnis auf Widerruf, sprich in das
Ausbildungsverhéltnis als Rechtsreferendar oder als Refe
rendar flir das Lehramt, Bedeutung erlangt.!®® Die Gerichte
billigen nicht nur ganz iiberwiegend derartige, auf die man
gelnde Verfassungstreue gestiitzte Ablehnungen.**® Sie ver
treten sogar die Ansicht, dass auch die Aufnahme in ein
offentlich-rechtliches Ausbildungsverhaltnis eigener Art
verweigert werden kann, insbesondere dann, wenn die Be
werber sich aktiv gegen die FDGO betatigen.'*” Lediglich der
Sachsische Verfassungsgerichtshof hat in einem Fall die
Einstellungsbehorde verpflichtet, einen Bewerber, der der
als rechtsextrem bzw. verfassungsfeindlich eingestuften
Partei ,Der III. Weg" angehorte und dort langere Zeit aktiv
war, in ein Ausbildungsverhéltnis aufzunehmen. Begriindet
wurde dies unter anderem mit dem Ausbildungsmonopol
des Staates auf dem Feld des juristischen Vorbereitungs
dienstes und weiteren Erwdgungen zu unverhaltnismafi
gen Zugangshiirden.'*®

Werden von einem Bewerber ernennungsrelevante Um
stédnde verschwiegen, die Zweifel an der Verfassungstreue
begriinden, so kann auch noch nach Jahren eine in Un-

Bei seinem Berufungsprozess vor dem Landgericht Dessau im Juli 2024 tragt der ,Reichsbiirger” Peter Fitzek ein Hemd mit eingesticktem
Wappen und ,Kodnigreich Deutschland“-Schriftzug.
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kenntnis der Umstédnde erfolgte Ernennung wegen arglisti
ger Tauschung auf der Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 1 Be
amtStG durch den Dienstherrn zuriickgenommen werden '
Erst 2024 hat das OVG Berlin-Brandenburg im Fall einer
Lehramtsanwéarterin (Beamtin auf Widerruf) entschieden,
dass das Verschweigen einer inhaltlichen Mitarbeit bei der
vom Verfassungsschutz und von der Verwaltungsgerichts
barkeit als gesichert rechtsextremistisch eingestuften Zeit
schrift ,COMPACT"“° eine solche arglistige Tauschung dar
stellt und die Ricknahme der Ernennung zur Beamtin auf
Widerruf nach § 8 Abs. 1 Brandenburgisches Beamtengesetz
(BbgBG) i.Vm. § 12 Abs. 1 N1. 1 BeamtStG rechtfertigt.#! Be
werber mussen daher alle Umsténde, insbesondere frithere
politische Aktivitaten, wahrheitsgemaf offenlegen, um den
spéteren Verlust der Beamtenrechte zu vermeiden. Neben
der Riicknahme der Ernennung kommt in Fallen derartiger
arglistiger Tauschungen auch — alternativ — eine Entlas
sung nach § 23 Abs. 4 S. 1 BeamtStG in Betracht.!#?

Die Entlassung aus dem Dienst als statusrechtliche Mal
nahme auf Initiative des Dienstherrn ist bei Beamten nur
unter den Voraussetzungen der §§ 31, 32, 34, 36, 37 BBG,
8§ 22, 23 BeamtStG moglich.*® Manche Verstofle gegen die
Verfassungstreuepflicht, insbesondere in verbaler Form,
konnen aber den Tatbestand der Volksverhetzung nach
§ 130 Abs. 1 StGB erfiillen. Kommt es zu strafgerichtlichen
Verurteilungen wegen eines solchen Verhaltens mit einer
Mindeststrafe von sechs Monaten, so fithrt dies automatisch
zum Verlust der Beamtenrechte und damit zur Beendigung
des Beamtenverhéltnisses, § 41 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BBG, § 24
Abs.1S.1Nr. 2 BeamtStG.

Innerdienstliche MafRnahmen

Liegen bei genehmigungspflichtigen Nebent&tigkeiten von
Beamten Umstande vor, die den Schluss zulassen, dass die
Auslibung der Nebentatigkeit zu einem Verstof gegen die
Verfassungstreue fithren wird, so muss die beantragte Ne
bentéatigkeitsgenehmigung versagt werden. Ergeben sich bei
genehmigungsfreien Nebentatigkeiten, beispielsweise bei
schriftstellerischer, wissenschaftlicher oder kiinstlerischer
Tatigkeit, Erkenntnisse, dass die Nebentatigkeit nicht mit
der Treue zur Verfassung zu vereinbaren ist, so hat die zu
stdndige Behorde die weitere Auslibung zu untersagen.
Praktisch relevant geworden sind in dieser Hinsicht die Mit
wirkung in Rockmusikgruppen, die (links- oder rechts-)ex
tremistisches Liedgut vortragen', sowie die Veroffentli
chung von Blichern oder Aufsatzen, die die Bundesrepublik
Deutschland und ihre Staatsorgane in verachtlicher Weise
schmahen oder sonst diskreditieren'#.

Eine innerdienstliche Mafnahme, die zumeist im Zusam
menhang mit der Einleitung eines Disziplinarverfahrens
steht, ist das Verbot der Fiihrung der Dienstgeschéafte nach
§ 66 S.1BBG, § 39 S. 1 BeamtStG. VerstoRe gegen die politi
sche Treuepflicht kénnen zwingende dienstliche Griinde im
Sinne dieser Vorschriften darstellen.!* Ferner besteht in
nerdienstlich die Mdglichkeit, Ermahnungen auszusprechen
oder Umsetzungen vorzunehmen, um den Betriebsfrieden
zu sichern.

Disziplinarrechtliche MaBnahmen

VerstoRe gegen die Pflicht zur Verfassungstreue werden in
aller Regel disziplinarrechtlich verfolgt. Als disziplinarische
Mittel bei aktiven Beamten sehen die Disziplinargesetze des
Bundes und der Lander ausschlieRlich folgende Disziplinar
maRnahmen vor (beginnend mit der leichtesten bis zur
schwersten Sanktion): den Verweis, die Geldbufe, die Kiir
zung der Dienstbeziige, die Zuriickstufung und die Entfer
nung aus dem Dienst.’*” Bei Ruhestandsbeamten sind als

BURGER
STAAT

DisziplinarmaBnahmen nur die Kiirzung des Ruhegehalts
oder die Aberkennung des Ruhegehalts moglich. 4

Die Missachtung der politischen Treuepflicht stellt in der
Regel eine schwere Dienstpflichtverletzung dar, die gravie
rende disziplinarrechtliche Konsequenzen hat. So fiihrt
ein Engagement in der Reichsblirgerbewegung bei aktiven
Beamten fast immer zur ,HéchstmaRnahme", also zur Ent
fernung aus dem Dienst,'*° nur bei glaubhafter Distanzierung
in Verbindung mit einem das frithere Handeln jedenfalls
mitbegrindenden emotionalen Abhéangigkeitsverhaltnis
kann von der Héchstmafnahme ausnahmsweise abgesehen
werden?. Bei Ruhestandsbeamten hat reichsbiirger
typisches Verhalten in der Regel die Aberkennung des
Ruhegehalts zur Folge'®,, gelegentlich ist als milderes Mit
tel auch nur auf Kiirzung der Ruhegehaltsbeziige erkannt
worden’$,

Ebenso haben antisemitische oder rassistische Auferun
gen sowie die Verwendung von nationalsozialistischen
Kennzeichen oder Parolen bei Beamtenanwartern grund
satzlich die Entlassung'®, bei auf Lebenszeit im Dienst
stehenden Beamten die Entfernung aus dem Dienst zur
Folge'™, es sei denn, es finden sich mildernde Umstande
(z.B. Zeigen des ,HitlergruRes" unter starkem Alkoholein
fluss)®. Andere VerstoRe gegen die Treuepflicht sind z. B.
bel Soldaten mit Zuriickstufungen oder Gehaltskiirzungen
geahndet worden.'®

Fazit

Die Verfassungstreuepflicht pragt das Dienstverhaltnis von
Beamten, Richtern und Soldaten. Personen, bei denen keine
Gewahr flir die Treue zur Verfassung gegeben ist, diirfen
nicht in den offentlichen Dienst aufgenommen werden.
Verstofle von aktiv im Dienst stehenden Personen werden
von zustandigen Dienst- und Disziplinarvorgesetzten sehr
ernst genommen und sanktioniert. Auch fiir Personen im
Ruhestand gilt die Treuepflicht unvermindert fort. Hier
wird bei Missachtungen von den zustandigen Stellen eben
falls disziplinarrechtlich eingeschritten. Gliicklicherweise
verhalten sich allerdings die allermeisten Beamten, Richter
und Soldaten verfassungstreu. Aufsehenerregende Bel
spiele, die das Gegenteil zeigen, sind bislang eher die
Ausnahme. Gleichwohl ist Wachsamkeit angezeigt; der 6f
fentliche Dienst in seiner Gesamtheit muss immer wieder
das Vertrauen rechtfertigen, das die Offentlichkeit in ihn
setzt.

Prof. Dr. Ralf Brinktrine,

Inhaber des Lehrstuhls fiir Offentliches Recht,
Deutsches und Europidisches Umweltrecht und
Rechtsvergleichung an der Julius-Maximilians-
Universitdt Wiirzburg. Arbeitsschwerpunkte sind
Beamtenrecht, Bau- und Umweltrecht, Allgemei
nes Verwaltungsrecht, Staatsorganisationsrecht
sowie Rechtsvergleichung. Zahlreiche Veroffent
lichungen auf den genannten Gebieten, insheson
dere zum Beamtenrecht. Herausgeber der Beck'
schen Onlinekommentare zum Beamtenrecht im
Bund, in Baden-Wiirttemberg, Bayern, Hessen,
Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.
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Anmerkungen

* Aus Griinden der besseren Lesbarkeit wird in diesem Text durchgehend
das generische Maskulinum verwendet, es sei denn, dass Gesetze ge
genderte Bezeichnungen verwenden; in diesem Fall wird die gesetzli
che Formulierung beriicksichtigt.

1 Zu dem Begriff der Verfassungstreuepflicht siehe etwa Bickenbach, in:
von Miinch/Kunig, GG, 8. Aufl. Miinchen 2025, Art. 33 Rn. 135; Grigoleit,
in: Battis, BBG, 6. Aufl. Miinchen 2022, § 60 Rn. 13.

2 Vgl. BVerfGE 39, 334 (347); Brinktrine, in: Brinktrine/Schollendorf, Be
amtenrecht Bund, 2. Aufl. Miinchen 2024, Grundlagen des Beamten
rechts in Deutschland, Rn. 215; Grigoleit (wie FN 1), § 60 Rn. 1; Sohm, in:
Eichen/Metzger/Sohm, SG, 4. Aufl. Heidelberg 2021, § 8 Rn. 10.

3 Vgl. § 60 Abs. 1S. 3BBG, § 33 Abs. 1 S. 3 BeamtStG sowie BVerfGE 39, 334
(347 ff.); VGH Miinchen Beck-Rechtsprechung (BeckRS) 2025, Rn. 59; Bi
ckenbach (wie FN 1), Art. 33 Rn. 135.

4 Unter dem Begriff ,Richter” sind nicht nur die Berufsrichter, sondern
auch ehrenamtliche Richter (Schoffen) zu verstehen, auch fiir sie gilt
die Verfassungstreuepflicht, BVerfG Neue Juristische Wochenschrift
(NJW) 2008, 2568 (2569).

5 Die nachfolgenden Ausfiihrungen beziehen sich wesentlich auf er
schienene Beitrage des Autors zum Thema, auf die inhaltlich und z. T.
auch strukturell rekurriert wird: a) Ralf Brinktrine, Staatsschutz und
Dienstrecht (Beamten-, Soldaten- und Richterrecht), in: Dietrich/Fahr
ner/Gazeas/von Heintschel-Heinegg, Handbuch Sicherheits- und
Staatsschutzrecht, Miinchen 2022, § 46 Rn. 1-181; b) Ralf Brinktrine,
Verfassungstreue, politische Neutralitdt und richterlicher Dienst, BDVR-
Rundschreiben 4/2022, S. 4-14; c) Ralf Brinktrine, Extremismus im 6f
fentlichen Dienst, in: Dietrich/Géarditz/Graulich/Gusy/Warg, Radikalisie
rung und Extremismus, Tubingen 2023, S. 93-112.

6 Zu den Gemeinsamkeiten und Divergenzen im Hinblick auf den Status
von Beamten, Richtern und Soldaten siehe Brinktrine (wie FN 2),
Grundlagen des Beamtenrechts in Deutschland, Rn. 3; Brinktrine (wie
FN 5a), § 46 Rn. 1 mit Fn. 1. Zum Dienst- und Treueverhéltnis der Beam-
ten siehe statt vieler Werres, in: Brinktrine/Schollendorf, Beamtenrecht
Bund, 2. Aufl. Miinchen 2024, § 4 BBG Rn. 3 ff ; Reich, in: Reich/Masuch,
BeamtStG, 4. Aufl. Miinchen 2025, § 3Rn. 3.

7 Dazu ausfithrlich Brinktrine (wie FN 5a), § 46 Rn. 17 ff., 63 ff. u. 86.

8 Das BBG gilt nach § 1 BBG (nur) fiir die Beamtinnen und Beamten des
Bundes sowie der bundesunmittelbaren Kérperschaften, Anstalten und
Stiftungen des 6ffentlichen Rechts, nicht aber fiir die Beamtinnen und
Beamten der Lander und der Trager der kommunalen Selbstverwal
tung. Fiir diese gelten das Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) als Bun
desgesetz sowie die jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften.

9 Das BeamtStG als Bundesgesetz gilt nach § 1 BeamtStG fiir die Beam
tinnen und Beamten der Lander, Gemeinden und Gemeindeverbdnde
sowie der sonstigen der Aufsicht eines Landes unterstehenden Korper
schaften, Anstalten und Stiftungen des 6ffentlichen Rechts.

10 § 9 Nr. 2 DRiG normiert die Verfassungstreuepflicht mit Blick auf Ein
stellungen in das Richterdienstverhaltnis; die Verfassungstreuepflicht
gilt aber auch wahrend des Richterdienstverhéltnisses, dies ordnet
§46 DRiG 1. V.m. § 60 Abs. 1 S. 3 BBG fiir Richter im Bundesdienst ex
plizit an.

11 Vgl. Grimm, in: Groeger, Arbeitsrecht im 6ffentlichen Dienst, 3. Aufl.
Kdln 2020, § 3 Gegenseitige Grundpflichten im laufenden Arbeitsver
haltnis, Rn. 3.41.

12 Fir Abgeordnete des Bundestages und in den Parlamenten der Lander
existieren keine vergleichbaren expliziten Regelungen zur Verfas
sungstreue. Diese Personen bleiben daher bei der nachfolgenden Erér
terung aufler Betracht. Ob § 6 Abs. 3 BMinG die Verfassungstreue als
Rechtsvoraussetzung fiir Mitglieder der Bundesregierung vorsieht, ist
im juristischen Schrifttum umstritten, aber im Ergebnis wohl zu beja
hen, vgl. hierzu Brinktrine, in: Sachs, GG, 10. Aufl. Miinchen 2024,

Art. 64 Rn. 13 m. w. N. zum Streitstand. Zur Frage, ob der Bundespréasi
dent die Ernennung von Ministern, die nicht die Gewahr der Verfas
sungstreue bieten, verweigern kann, siehe Brinktrine (wie FN 12),

Art. 64 Rn. 13. Da Bundesminister aber keine Beamten i. S. d. Beamten
rechts sind (vgl. Brinktrine (wie FN 2), § 1 BBG Rn. 26 {.), werden sie in
die nachfolgenden Erorterungen nicht einbezogen. Gleiches gilt fiir
Mitglieder der Landesregierungen.

13 Groeger, in: Groeger, Arbeitsrecht im 6ffentlichen Dienst, 3. Aufl. Kéln
2020, § 1 Grundlagen des Arbeitsrechts im ffentlichen Dienst,
Rn. 1.185.

14 Groeger (wie FN 13), § 1 Rn. 1.185.

15 Grimm (wie FN 11), § 3 Rn. 3.41. Konsequenz dieser sogenannten Funk
tionstheorie ist nach Ansicht des BAG, dass ,zB bei einem angestellten
Lehrer hohere Anforderungen an die Verfassungstreue als bei einem
bei der Post beschéftigten Fernmeldehandwerker [zu stellen sind]*, sie
he Grimm (wie FN 11), § 3 Rn. 3.41 mit weiteren Beispielen aus der
Rechtsprechung.

16 Zur Treuepflicht fur Tarifbeschéftigte siehe Grimm (wie FN 11), § 3
Rn. 3.39 ff.

17 Siehe hierzu den Sachverhalt in BVerfGE 39, 334 (337 ff.).

18 Siehe BVerfGE 39,334 (346 f,, 351 f.).

19 Vgl. BVerfGE 39, 334 (351 ff.), insbesondere BVerfGE 39, 334 (352): ,muf}
der Dienstherr darauf sehen, daf niemand Beamter wird, der nicht die
Gewahr dafiir bietet, jederzeit fiir die freiheitliche demokratische
Grundordnung einzutreten” (Hervorhebung durch den Autor).
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20 BVerfGE 7,155 (162), 8, 1 (16) und auch ghnlich in spateren Entschei
dungen.

21 So Wichmann, in: Wichmann/Langer, Offentliches Dienstrecht, 8. Aufl.
Stuttgart 2017, Rn. 22.

22 Vgl. beispielsweise Stiiddeutsche Zeitung (SZ), Sachsen will rechtsex-
tremen Richter Maier in Ruhestand schicken, 13.02.2022, URL: https:/
www.sueddeutsche.de/politik/jens-maier-richter-afd-1.5527720
[29.09.2025] sowie die Pressemitteilung zur Entscheidung des LG Leip
zig v. 26.03.2022 (Vorlaufige Untersagung der Ausiibung der Dienstge
schéfte durch Herrn Maier nach § 46 SachsRiG i. V. m. § 35 DRiG), URL:
https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/1040771
[29.09.2025]. Herr Maier ist zwischenzeitlich in den Ruhestand ver
setzt worden, siehe Mitteldeutscher Rundfunk (MDR), BGH urteilt:
Jens Maier darf nicht mehr als Richter arbeiten, 05.10.2023, URL:
https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen/afd-richter-maier-bgh-
ruhestand-revision-entscheidung-100.html [29.09.2025]. Einen ver
gleichbaren Fall hat das Richterdienstgericht Berlin behandelt und
eine Zurruhesetzung der Richterin Birgit Malsack-Winkemann wegen
ihrer Tatigkeit als ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete abgelehnt,
siehe hierzu die Pressemitteilung zur Entscheidung des Richter
dienstgerichts Berlin, URL: https://www.berlin.de/gerichte/verwal
tungsgericht/presse/pressemitteilungen/2022/pressemittei
lung.1254406.php [29.09.2025]. Zur Reaktion aus
rechtswissenschaftlicher Sicht auf diese Falle beispielsweise Witt
kowski, Mafnahmen zur Verhinderung der Dienstriickkehr von Rich-
tern, Zeitschrift fiir Rechtspolitik (ZRP) 2022, S. 87 ff.

23 Zu dieser Kontroverse vgl. beispielsweise Die Welt, Die Richterin, die

AfD und die Frage nach dem ,Priiffall”, 19.11.2020, URL: https:/www.

welt.de/220085232 [29.09.2025] sowie die Darstellung bei Wagner,

Rechte Richter — AfD-Richter, -Staatsanwalte und -Schoffen: eine Ge

fahr flir den Rechtsstaat? —, Berlin 2020. Vgl. hierzu auch Nitschke,

Parteimitgliedschaft versus Verfassungstreuepflicht — das Beispiel

der Partei ,Alternative fiir Deutschland’, Zeitschrift fiir Beamtenrecht

(ZBR) 2022, S. 361 ff.

Siehe die Berichterstattung mit Blick auf die Bestellung von Frau

Barbara Borchardt, nach Presseberichten Griindungsmitglied der

Antikapitalistischen Linken, zur Verfassungsrichterin in Mecklen

burg-Vorpommern u. a. in Neue Ziircher Zeitung (NZZ), Kann eine Ver

fassungsrichterin Mitglied einer Vereinigung sein, die vom Verfas
sungsschutz beobachtet wird?, 19.05.2020, URL: https://www.nzz.ch/
international/barbara-borchardt-ist-mitglied-der-antikapitalisti
schen-linken-1d.1557418 [29.09.2025]; auch Frankfurter Allgemeine Zei
tung (FAZ), Es gibt keinen guten Extremismus, 21.05.2020, URL: https:/
www.faz.net/aktuell/politik/inland/verfassungsschutz-auch-linksext

remismus-ist-extremismus-16780013.html [29.09.2025].

Siehe hierzu SZ, Ex-Bundestagsabgeordnete sagt im ,Reichsbiirger*-

Prozess aus, 13.08.2024, URL: https://www.sueddeutsche.de/panorama/

umsturz-versuch-ex-bundestagsabgeordnete-sagt-im-reichsbuerger

prozess-aus-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-240813-930-

201956?print=true [29.09.2025].

Hierzu beispielsweise BVerwG Neue Zeitschrift flir Verwaltungsrecht

(NVwZ) 2022, 1379 ff., VGH Miinchen NVwZ 2025, 269 ff., VGH Miinchen

BeckRS 2025, 9159 Rn. 1 ff.

Siehe Brinktrine (wie FN 5a), § 46 Rn. 23 (zu Beamten), Rn. 68 f. (mit

Blick auf Soldaten).

28 BVerwG NVwZ 2023, 1591.

29 Hierzu OVG Miinster BeckRS 2015, 46129.

30 Auch fiir Wahlbeamte gilt die Verfassungstreuepflicht, da auch sie

Beamtei. S.d. § 4 BBG, § 3 Abs. 1 BeamtStG sind, vgl. Brinktrine (wie

FN 2), Grundlagen des Beamtenrechts in Deutschland, Rn. 29 f,,

Rn. 235. Besondere Prominenz hat hier der Ausschluss des AfD-Politi

kers Joachim Paul fiir die Oberbiirgermeisterwahl in Ludwigshafen er

langt, dessen Rechtsbehelfe (Eilantrage) gegen die Entscheidung des

Wahlausschusses vor den Verwaltungsgerichten sowie anschliefend

vor dem Bundesverfassungsgericht und dem Landesverfassungsge

richt indes keinen Erfolg hatten, vgl. SWR, Beschwerde abgewiesen:

AfD-Politiker Paul darf bei OB-Wahl in Ludwigshafen endgtiltig nicht

antreten, 25.08.2025, URL: https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-

pfalz/ludwigshafen/eilantrag-joachim-paul-nichtzulassung-abgewie
sen-oberbuergermeister-wahl-ludwigshafen-oberverwaltungsge
richt-100.html [29.09.2025]; Die Welt, Abgelehnter AfD-Kandidat
scheitert mit Verfassungsbeschwerden, 17.09.2025, URL: https://www.
welt.de/politik/deutschland/article68cabdb7e257831613de07{9/wahl-
in-ludwigshafen-abgelehnter-afd-kandidat-scheitert-mit-verfas

sungsbeschwerden.html [29.09.2025].

Zum Begriff ,hergebrachte Grundsatze des Berufsbeamtentums"” siehe

Brinktrine (wie FN 2), Grundlagen des Beamtenrechts in Deutschland,

Rn. 95.

Siehe hierzu BVerfGE 39, 334 (346); Battis, in: Sachs, GG, 10. Aufl. Miin

chen 2024, Art. 33 Rn. 71; Bickenbach (wie FN 1), Art. 33 Rn. 135; Jarass,

in: Jarass/Pieroth, GG, 18. Aufl. Miinchen 2024, Art. 33 Rn. 541. V. m.

Rn. 85 ff.

Einzelheiten hierzu beispielsweise bei Jarass (wie FN 32), Art. 33

Rn. 46 ff.

Art. 33 Abs. 2 GG ist ebenfalls eine verfassungsrechtliche Grundlage

der Treuepflicht, da ungeschriebene Zugangsvoraussetzung zu einem

offentlichen Amt die Verfassungstreue der Bewerber ist (Verfassungs
treue als Eignungskriterium), vgl. BVerfGE 39, 334 (351 f.); Bickenbach
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https://www.sueddeutsche.de/politik/jens-maier-richter-afd-1.5527720
https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/1040771
https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen/afd-richter-maier-bgh-ruhestand-revision-entscheidung-100.html
https://www.berlin.de/gerichte/verwaltungsgericht/presse/pressemitteilungen/2022/pressemitteilung.1254406.php
https://www.welt.de/220085232
https://www.nzz.ch/international/barbara-borchardt-ist-mitglied-der-antikapitalistischen-linken-ld.1557418
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/verfassungsschutz-auch-linksextremismus-ist-extremismus-16780013.html
https://www.sueddeutsche.de/panorama/umsturz-versuch-ex-bundestagsabgeordnete-sagt-im-reichsbuerger-prozess-aus-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-240813-930-201956?print=true
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/ludwigshafen/eilantrag-joachim-paul-nichtzulassung-abgewiesen-oberbuergermeister-wahl-ludwigshafen-oberverwaltungsgericht-100.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article68cab9b7e257831613de07f9/wahl-in-ludwigshafen-abgelehnter-afd-kandidat-scheitert-mit-verfassungsbeschwerden.html
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(wie FN 1), Art. 33 Rn. 71 f. Einzelheiten zur Frage des gleichen Zu
gangs jedes Deutschen zu jedem offentlichen Amt bei Jarass (wie FN
32), Art. 33 Rn. 9 ff.

Siehe Brinktrine (wie FN 5b), 4 (5 f.).

Siehe Brinktrine (wie FN 5b), 4 (5).

Vgl. Meyer, in: von Miinch/GG, 7. Aufl. Miinchen 2021, Art. 98 Rn. 31, 176
f;a A Heusch, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke (Hrsg.), GG,
15. Aufl. Hiirth 2022, Art. 98 Rn. 4: Da bereits nach den hergebrachten
Grundsatzen des Richteramtsrechts jeder Richter eine besondere
Treuepflicht gegentiber der Verfassung habe, begriinde Art. 98 Abs. 2
GG auch die Pflicht zur Verfassungstreue nicht, hebe jedoch die be
sondere Verpflichtung eines Bundesrichters noch einmal hervor.

Zu den Grenzen dieser Ermé&chtigung Hillgruber, in: Diirig/Herzog/
Scholz, GG, Loseblatt Miinchen Stand 107. Erganzungslieferung Marz
2025, Art. 98 Rn. 59 (Unzuldssigkeit von Erweiterungen i. S. v. Erleich
terungen, aber Zulassigkeit von Erhohungen der Anforderungen an
eine Richteranklage).

Siehe die Aufstellung bei Hillgruber (wie FN 38), Art. 98 Rn. 60. Danach
sehen nur die Verfassungen von Berlin, Bayern und dem Saarland kei
ne Richteranklage fiir Landesrichter vor.

Vgl. zur Anwendbarkeit des Art. 33 Abs. 2 GG auf das Richterdienstver
héltnis BVerfGE 143, 22 Rn. 21; Jarass (wie FN 32), Art. 33 Rn. 13; zur
Geltung von Art. 33 Abs. 5 GG siehe BVerfGE 55, 372 (395); Bickenbach
(wie FN 1), Art. 33 Rn. 125; Jarass (wie FN 32), Art. 33 Rn. 50.

Die Beachtung der Pflicht zur Verfassungstreue wird vielfach als per
sonliches Eignungsmerkmal i. S. v. Art. 33 Abs. 2 GG verstanden, so
beispielsweise Badura, in: Diirig/Herzog/Scholz, GG, Loseblatt Miin
chen Stand 107. Ergénzungslieferung Marz 2025, Art. 33 Rn. 33.

Siehe Bickenbach (wie FN 1), Art. 33 Rn. 125; Schmidt-Rantsch, DRiG,
6. Aufl. Miinchen 2009, Einleitung Rn. 32a.

Vgl. BVerwGE 21, 270 (274); Jarass (wie FN 32), Art. 33 Rn. 51; Sohm (wie
FN2),§ 8Rn. 1L

So etwa Sohm (wie FN 2), § 8 Rn. 11.

Grundlegend BVerfGE 39, 334 (346 ff,, 355 f.). Dieser folgend z. B. Bi
ckenbach (wie FN 1), Art. 33 Rn. 135 m. w. N.

R. Zentgraf, in: Metzler-Miiller/Rieger/Seeck/Zentgraf, Hessisches Be
amtenrecht, Loseblatt Wiesbaden Stand August 2025, § 7 BeamtStG
Anm. 3; siehe auch BVerfGE 92, 140 (151).

BVerfGE 39, 334 (347); BVerfG NJW 2008, 2568 (2569); Jarass (wie

FN 32), Art. 33 Rn. 86.

Ebenso BVerfG NJW 2008, 2568 (2569); Hillgruber (wie FN 38), Art. 98
Rn. 36.

Heusch (wie FN 37), Art. 98 Rn. 4.

Siehe Sohm (wie FN 2), § 8 Rn. 10 und 12.

51 Vgl. BVerfGE 39, 334 (347 ff.).

BVerfGE 2,1 (12 f.). Dieses Verstandnis ist im Beamtenrecht mafgeb
lich, siehe statt vieler Werres (wie FN 6), § 33 BeamtStG Rn. 12.

Siehe OVG Minster BeckRS 2015, 46129 zur Unvereinbarkeit von Ver
fassungstreue und Salafismus; OVG Koblenz NVwZ 2020, 85 Rn. 3 ff.
zur Unzuldssigkeit einer Weigerung eines Soldaten auf Zeit, aus religi
Osen Griinden einer Frau die Hand zu geben; zu weiteren Beispielen
unzulassigen Verhaltens siehe Brinktrine (wie FN 5a), § 46 Rn. 42 ff.,
Rn. 711

Vgl. Bickenbach (wie FN 1), Art. 33 Rn. 80 ff., 140 f.

Hierzu statt vieler Mager, in: von Miinch/Kunig, GG, 8. Aufl. Miinchen
2025, Art. 4 Rn. 49 m. w. N.

Vgl. Bickenbach (wie FN 1), Art. 33 Rn. 80, 138 ff.; Brinktrine (wie FN 5a),
§ 46 Rn. 42 ff.

Vgl. BVerfGE 153, 1 Rn. 87 sowie jlingst OVG Miinster NVwZ 2025,

1449 ff.; zusammenfassend von Zons, Zur Verfassungskonformitét ei
nes Verbots sichtbarer religioser Symbole fiir Schoffen, in: NVwZ 2025,
220 ff.

Zu Abgrenzungsfragen siehe Brinktrine (wie FN 5a), § 46 Rn. 29 ff.,

Rn. 37 ff, Rn. 46 ff, Rn. 52 ff.

Siehe beispielsweise den Fall VGH Miinchen NVwZ 2024, 761 Rn. 14 ff,,
Rn. 29.

Hierzu etwa Brinktrine (wie FN 5a), § 46 Rn. 29 ff, Rn. 77 ff, Rn. 82 ff.
Hierzu ausfiihrlich Brinktrine (wie FN 5a), § 46 Rn. 90 ff. und Rn. 118 so
wie Brinktrine (wie FN 5b), 4 (11 ff.).

So bereits BVerfGE 39, 334 (351 ff.).

BVerfGE 39, 334 (352); Schmidt-Rantsch (wie FN 42), § 9 DRiG Rn. 15.
Siehe Brinktrine (wie FN 5b), 4 (7).

Siehe Brinktrine (wie FN 5a), § 46 Rn. 118; Battis, in: Battis, BBG, 6. Aufl.
Minchen 2022, § 7 Rn. 25.

Siehe hierzu Brinktrine (wie FN 5c), S. 93 (104 f.); Brinktrine (wie

FN 5b), 4 (7).

Zur islamistischen Bedrohung vgl. z. B. Die Welt, Islamistische Bedro
hung in Deutschland - das ganze Lagebild, 12.09.2025, URL: https://
www.welt.de/politik/deutschland/plus68bfd0266234bf3bcff95a03/Isla
mistische-Bedrohung-in-Deutschland-das-ganze-Lagebild-in-Zahlen.
html [29.09.2025]; zum Rechtsextremismus siehe beispielsweise den
Verfassungsschutzbericht 2024, S. 63 ff., zum Linksextremismus siehe
etwa Verfassungsschutzbericht 2024, S. 139 ff.

Zum Streitstand jetzt ausfithrlich Nocker, Die Gewahr der Verfas
sungstreue, Tiibingen 2025, S. 219 ff ; siehe auch Battis (wie FN 65), § 7
Rn. 25; v. Roetteken, in: von Roetteken/Rothlander, BeamtStG, Lose
blatt Stand April 2025, § 7 Rn. 174; Brinktrine (wie FN 5a), § 46 Rn. 119.

69 Brinktrine (wie FN 5a), § 46 Rn. 90 m. w. N.
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Brinktrine (wie FN 5b), 4 (7). Zu dieser Verpflichtung siehe auch
BVerwG Deutsches Verwaltungsblatt (DVBL.) 1981, 455 (456 f.); R. Zent
graf (wie FN 46), § 7 BeamtStG Anm. 3; Wichmann (wie FN 21), Rn. 104.
R. Zentgraf (wie FN 46), § 7 BeamtStG Anm. 3; Wichmann (wie FN 21),
Rn. 104.

V. Roetteken (wie FN 68), § 7 Rn. 112; R. Zentgraf (wie FN 46), § 7 Be

amtStG Anm. 3; Wichmann (wie FN 21), Rn. 104.

73 V. Roetteken (wie FN 68), § 7 Rn. 112.

74 Zu dieser Diskussion Sohm (wie FN 2), § 8 Rn. 16 ff.

75 Sohm (wie FN 2), § 8 Rn. 16 und Rn. 21.

76 Siehe Brinktrine (wie FN 5a), § 46 Rn. 21.

77 Zu einem Fall der Amtsenthebung bei einem ehrenamtlichen Richter

BVerfG NJW 2008, 2658 ff. Speziell zu Richtern siehe auch Dieter

le/Kithn, Wiedereinfiihrung der Regelanfrage fiir angehende Richter in

Bayern - ein erheblicher Grundrechtseingriff aus der ,Mottenkiste’,

Zeitschrift fiir Datenschutz (ZD) 2017, 69 (71 £.).

Siehe VGH Miinchen, BeckRS 2025, 9159 Rn. 59; Brinktrine (wie FN 5a),

§ 46 Rn. 21; Brinktrine (wie FN 5b), 4 (8).

Ausfiihrlich hierzu Brinktrine (wie FN 5a), § 46 Rn. 12 ff, Rn. 63 ff,, spe

ziell zu Richtern Brinktrine (wie FN 5b), 4 (8 ff.).

Siehe hierzu Brinktrine (wie FN 5¢), S. 93 (97 f.); Brinktrine (wie FN 5b),

4(8).

Hierzu Brinktrine (wie FN 5¢), S. 93 (96). Die grof angelegte Studie von

Nocker (wie FN 68) beschéftigt sich vor allem mit den juristisch-dog

matischen Fragen der Verfassungstreue.

Brinktrine (wie FN 5a), § 46 Rn. 26; Nitschke (wie FN 23), 361 (364); Bi

ckenbach (wie FN 1), Art. 33 Rn. 136.

So etwa bei Sohm (wie FN 2), § 8 Rn. 12. Allgemeiner mit Blick auf poli

tische Betatigung von Beamten Bickenbach (wie FN 1), Art. 33 Rn. 136.

Bickenbach (wie FN 1), Art. 33 Rn. 136. Auf gleicher Linie, aber be

schrankend auf verbotene Parteien Brinktrine (wie FN 5a), § 46 Rn. 26;

Lindner, Die politische Neutralitatspflicht des Beamten, ZBR 2020, 1 (6);

Nitschke (wie FN 23), 361 (364).

85 Zu den verschiedenen Stufen der (moglichen) Verfassungsfeindlich
keit nach dem BVerfSchG siehe die konzise Darstellung bei Nitschke
(wie FN 23), 361 (362 ff.): ,Priffall’, ,Verdachtsfall und als héchste Stufe
die ,erwiesene extremistische Bestrebung’, bei der der Verfassungs
schutz von erwiesener Verfassungsfeindlichkeit ausgeht.

86 Jarass (wie FN 32), Art. 33 Rn. 87 unter Rekurs auf BVerfGE 39, 334
(359) sowie BVerwGE 114, 258 (264 f.); ebenso Nitschke (wie FN 23), 361
(364).

87 So implizit BVerfG NVwZ 2002, 847 (848); explizit Jarass (wie FN 32),
Art. 33 Rn. 87; Nitschke (wie FN 23), 361 (364) m. w. N. aus Rechtspre
chung und Schrifttum.

88 Nitschke (wie FN 23), 361 (364); Lindner (wie FN 84),1 (5).

89 Vgl. BVerwGE 76, 157 (161); 83, 158 (174); Jarass (wie FN 32), Art. 33
Rn. 87.

90 So Brinktrine (wie FN 5b), 4 (9).

91 Vgl. dazu — die allerdings unklaren — Aussagen des Innenministeri

ums des Landes Rheinland-Pfalz und ihre mediale Aufbereitung, etwa

bei Tagesschauy, Rheinland-Pfalz stellt keine AfD-Mitglieder mehr ein,

10.07.2025, URL: https://www.tagesschau.de/inland/regional/rhein

landpfalz/afd-rheinland-pfalz-staatsdienst-100.html [29.09.2025]. Das

Innenministerium Rheinland-Pfalz hat diese Aussage dann spater

prazisiert bzw. korrigiert und dann die Einzelfallpriifung betont, vgl.

Die Zeit, Rheinland-Pfalz plant doch kein pauschales Verbot fiir AfD-

Bewerber, 15.07.2025, URL: https://www.zeit.de/politik/deutsch

land/2025-07/mainz-rheinland-pfalz-kein-pauschales-verbot-afd-oef

fentlicher-dienst [29.09.2025].

Brinktrine (wie FN 5a), § 46 Rn. 28; ebenso Bickenbach (wie FN 1),

Art. 33 Rn. 73 und 136, jedenfalls bei gesichert extremistischen bzw.

verfassungsfeindlichen Parteiverbanden.

93 Vgl. Lindner (wie FN 84), 1 (6); Brinktrine (wie FN 5a), § 46 Rn. 28.

94 Siehe aus der Rechtsprechung BVerwGE 73, 263 (271 ff.); 83,90 (98 f.);
86,99 (105 ff.).

95 BVerwGE 83,158 (162 ff.).

96 BVerfG-K NVwZ 2004, 862; aus dem Schrifttum Jarass (wie FN 32),
Art. 33 Rn. 87.

97 Brinktrine (wie FN 5b), 4 (9).

98 Die eine Revisionszulassung abweisenden Beschliisse des BVerwG —
6B 2124 -, - 6B 22.24 —und — 6 B 23.24 —, alle vom 20.05.2025, gegen
die Urteile des OVG Miinster zur Einstufung der AfD als Verdachtsfall
sowie der Beobachtung ihrer internationalen Sammlungsbewegung
,Der Fliigel” und ihrer Jugendorganisation ,Junge Alternative’ durch
das BfV reichen insoweit als Bestatigung nicht aus, da keine Ausein
andersetzung in der Sache erfolgte; siehe hierzu die Pressemitteilung
des BVerwG 54/2025 vom 22.07.2025, URL: https:/ssl.bverwg.de/
pm/2025/54 [29.09.2025].

99 Siehe Brinktrine (wie FN 5b), 4 (9).

100 Nitschke (wie FN 23), 361 (371).

101 In diesem Zusammenhang ist noch auf folgende Zusatzproblematik

hinzuweisen, die die Bedeutung des Art. 21 GG betrifft: Manche Stim

men wollen in dieser Konstellation auch den Einfluss des Art. 21 GG

heranziehen und hieraus Folgerungen zugunsten des Amtstragers im

Sinne hoherer Anforderungen an die Feststellung eines Verfassungs

treueverstofRes herleiten, weil sonst ein VerstoR gegen das Parteien

privileg gegeben sei (vgl. Nitschke (wie FN 23), 361 367 ff.). Die {iber
wiegende Mehrzahl der Vertreter des Indizansatzes lehnen dies aber
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https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fzeits%2Fnvwz%2F2025%2Fcont%2Fnvwz.2025.220.1.htm&pos=6&hlwords=on
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus68bfd0266234bf3bcff95a03/Islamistische-Bedrohung-in-Deutschland-das-ganze-Lagebild-in-Zahlen.html
https://www.tagesschau.de/inland/regional/rheinlandpfalz/afd-rheinland-pfalz-staatsdienst-100.html
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2025-07/mainz-rheinland-pfalz-kein-pauschales-verbot-afd-oeffentlicher-dienst
https://ssl.bverwg.de/pm/2025/54
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103
104
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108

109

110

ab, es gebe zwar ein Parteienprivileg, jedoch kein Beamtenprivileg;
mafgeblich sei allein das individuelle Verhalten des Beamten, hierzu
Nitschke (wie FN 23), 361, 369 f. m. w. N.

Vgl. Brinktrine (wie FN 5b), 4 (9).

Vgl. Jarass (wie FN 32), Art. 33 Rn. 87.

Brinktrine (wie FN 5a), § 46 Rn. 25; Brinktrine (wie FN 5b), 4 (10).

R. Zentgraf (wie FN 46), § 7 BeamtStG Anm. 3; Brinktrine (wie FN 5a),
§ 46 Rn. 25.

Zur Einordnung dieser Gruppierungen als verfassungsfeindlich siehe
Brinktrine (wie FN 5a), § 46 Rn. 25 m. w. N.

Siehe beispielsweise BVerwG NVwZ 2022, 1379; VGH Miinchen NVwZ
2024, 761; VGH Miinchen BeckRS 2025, 9159.

Siehe die Félle BVerwG NVwZ 2022, 1379; VGH Miinchen NVwZ 2024,
761

Vgl. Pieper, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke (Hrsg.), GG,

15. Aufl. Hiirth 2022, Art. 33 Rn. 159, allerdings unter zweifelhafter Be
rufung auf OVG Koblenz NVwZ 1986, 403 ff. Dieser Fall betraf die Kon
stellation des Mitwirkens des Beamten in einer verfassungsfeindli
chen politischen Organisation, allerdings vornehmlich aus religisen
Motiven.

Vgl. hierzu Brinktrine (wie FN 5b), 4 (10).

111 Zu diesem inneren Widerspruch BVerwG NVwZ 2022, 1379 Rn. 30 ff.

112

113
114

115

116
117
118

119
120
121
122
123

124

125
126

127
128
129

Siehe beispielsweise die Berichterstattung zu Aussagen von Gruppie
rungen wie ,Ende Gelande" oder ,Fridays for Future’, diese wiederge
geben etwa in Die Welt, Klimaschutz? Systemwechsel!, 10.07.2020,
URL: https//www.welt.de/211427667 [29.09.2025]. Besonders kritisch
wurde in der Presse die Bewegung ,Letzte Generation" im Hinblick auf
gewisse Radikalisierungstendenzen betrachtet, vgl. hierzu die Be
richterstattung in der FAZ, Die Verhohnung von Demokratie und
Rechtsstaat, 03.11.2022, URL: https://www.faz.net/-gpg-az28a
[29.09.2025], oder Die Welt, Mast nennt Teile der Klimaproteste ,demo
kratiefeindlich”, 06.11.2022, URL: https://www.welt.de/241949683
[29.09.2025]. Zu gerichtlichen Entscheidungen ist es indes auf diesem
Feld noch nicht gekommen.

OVG Miinster BeckRS 2021, 15659 (,Hitlergruf").

Hierzu Brinktrine (wie FN 5a), § 46 Rn. 23; siehe auch Schonrock, Die
charakterliche Eignung im Sinne des Art. 33 Abs. 2 GG — eine beson
dere Herausforderung in Sicherheitsberufen, ZBR 2021, 73 (76).

Hierzu Fischer/Anstétz, in: Fischer, StGB, 72. Aufl. Miinchen 2025,
§86aRn.7.

Siehe beispielsweise OVG Miinster BeckRS 2008, 39437.

Hierzu Fischer/Anst6tz (wie FN 115), § 86a Rn. 10 f.

Hierzu OVG Miinster BeckRS 2016, 54011; Schénrock (wie FN 114), 73
(76).

Hierzu Schénrock (wie FN 114), 73 (76 £.).

Siehe OVG Koblenz NVwZ 2020, 85 Rn. 3 ff.

Siehe etwa den Fall VGH Miinchen NVwZ 2025, 269 (269).

Vgl. Brinktrine (wie FN 5c), S. 93 (99, 105); Brinktrine (wie FN 5b), 4 (11).
Auflistung in diesem Absatz unter Rickgriff auf Bickenbach (wie FN
1), Art. 33 Rn. 135.

Siehe hierzu VG Berlin, DVBI. 2021, 1580 (1580 ff.); OVG Berlin-Bran
denburg, DVBI. 2021, 603 (603 ff.).

BVerwG NVwZ 2023, 1591

Bickenbach (wie FN 1), Art. 33 Rn. 135 unter Riickgriff auf BVerfGE 144,
20 (208 ff.).

Bickenbach (wie FN 1), Art. 33 Rn. 135.

Weitere Beispiele bei Brinktrine (wie FN 5a), § 46 Rn. 24, Rn. 68 ff.
Hierzu zusammenfassend Nitschke, Reichsbiirger im Staatsdienst,
NJW 2023, 8 (8 ff)).
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130 Siehe BVerwG NVwZ 2022, 1379 (1379 ff.); auch VGH Miinchen NVwZ
2024, 761 (761 ff).

131 Siehe VGH Miinchen NVwZ 2025, 269 (269 ff.) mit dieser und &hnli
chen verfassungsfeindlichen Auferungen.

132 Siehe hierzu VGH Miinchen BeckRS 2025, 9159 Rn. 16 ff., 55 ff.

133 Zur Entdeckung von Pflichtenverstofien naher Brinktrine (wie FN 5c),
S.93 (104 ff.).

134 BVerfGE 39, 344 (351 ff.).

135 Siehe hierzu den Uberblick Redaktion FD-RVG 2023, 460173 sowie
VGH Kassel Neue Zeitschrift fiir Verwaltungsrecht — Rechtspre
chungsreport (NVwZ-RR) 2021, 905 (905 f.); OVG Weimar NVwZ-RR
2021, 493 ff.

136 Siehe VG Wiirzburg BeckRS 2020, 5037 und anschlieBend VGH Miin
chen BeckRS 2022, 38953 zu einem Bewerber, der eine herausgehobe
ne Funktion bei der — nicht verbotenen - Partei ,Der IIl. Weg" in
Mainfranken innehatte und dem deshalb die erforderliche Eignung
abgesprochen wurde. Wére der Bewerber lediglich einfaches Mitglied
gewesen, wére die Entscheidung moglicherweise anders ausgefallen;
vgl. VGH Miinchen BeckRS 2022, 38953 Leitsatz 4.

137 So BVerwG NVwZ 2025, 596 (596 ff.); ferner auch OVG Berlin-Branden
burg BeckRS 2024, 12664, fiir einen Funktion&r der NPD.

138 Anders als die zuvor erwahnten bayerischen Gerichte der
SachsVerfGH NJW 2021, 3779 und SachsVerfGH BeckRS 2022, 30244
Rn. 23 ff,, insbesondere Rn. 25 sowie Rn. 26 ff.

139 Vgl. OVG Berlin-Brandenburg NVwZ-RR 2025, 804 (804 f.).

140 Zu dieser Einstufung VG Frankfurt/Oder BeckRS 2024, 12859 Rn. 34.

141 Siehe OVG Berlin-Brandenburg NVwZ-RR 2025, 804 (805). Im konkre
ten Fall war die Lehramtsanwarterin ausdriicklich im Einstellungs
verfahren mittels eines Formulars ,Belehrungen und Erklarungen bei
Einstellung in den 6ffentlichen Dienst" Giber die Pflicht zur Verfas
sungstreue und die Folgen unrichtiger oder unvollstandiger Angaben
belehrt worden, siehe VG Frankfurt/Oder BeckRS 2024, 12859 Rn. 4 ff.

142 Siehe VG Frankfurt/Oder, BeckRS 2024, 12859 Rn. 12 f.

143 Zur Entlassung von Beamten naher Brinktrine (wie FN 5a), § 46
Rn. 110 ff. Bei Zeitsoldaten besteht die — wesentlich leichtere — M&g
lichkeit einer Entlassung nach § 55 Abs. 5 SG; hierzu Brinktrine (wie
FN 5a), § 46 Rn. 132.

144 Siehe BVerfG NJW 2008, 2568 ff.; OVG Miinster BeckRS 2016, 54011.

145 Zu Nebentéatigkeitsverboten und -untersagungen naher Brinktrine
(wie FN 5a), § 46 Rn. 100 ff., Rn. 106 ff.

146 Siehe Grigoleit (wie FN 1), § 66 Rn. 3.

147 Vgl. beispielhaft § 5 Abs. 1 Nr. 1-5 Bundesdisziplinargesetz (BDG).
Identische Regelungen finden sich in den Disziplinargesetzen der
Lander.

148 Vgl. beispielhaft § 5 Abs. 2 Nr. 1-2 BDG. Identische Regelungen finden
sich in den Disziplinargesetzen der Lander.

149 Siehe aus neuerer Zeit BVerwG NVwZ 2022, 1379 Rn. 19 ff.; VGH Min
chen NVwZ 2024, 761 Rn. 34 ff.

150 Zu einer solchen Konstellation VGH Miinchen NVwZ 2025, 269.

151 Siehe beispielsweise den Fall VGH Miinchen BeckRS 2025, 9159.

152 Siehe VG Ansbach BeckRS 2020, 4501.

153 Entlassung der Polizeikommissaranwérter in den oben erwahnten
Féllen des OVG Berlin-Brandenburg, DVBI. 2021, 603 sowie des VG
Berlin, DVBL. 2021, 1580.

154 Brinktrine (wie FN 5a), § 46 Rn. 170.

155 Hierzu bei einem Soldaten BVerwG NVwZ 2004, 354 (357).

156 Beispiele bei Brinktrine (wie FN 5a), § 46 Rn. 179.
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Welchen Beitrag leisten Schulen und
Bildungseinrichtungen zur Verfassungsresilienz?

Der Beitrag fragt nach dem Zusammenhang von Verfassungsresilienz und piadagogischem Handeln. Ausge
hend von Ute Freverts These zur emotionalen Aneignung der Verfassung diskutiert Sebastian Engelmann,
inwiefern Bildungseinrichtungen - insbesondere Schulen - zur Resilienz demokratischer Ordnungen bei
tragen konnen. Der Begriff der Verfassungsresilienz wird zunachst theoretisch konturiert, bevor systemati
sche und praktische Beziige zur Debatte um die Demokratiebildung aufgezeigt werden. Dabei wird deutlich:
Bildung kann zur Starkung verfassungsbezogener Bindungen beitragen, ist jedoch nur ein Faktor in einem
komplexen Gefiige demokratischer Stabilisierung, das sich padagogisch nicht instrumentalisieren lasst.

Das Konzept der individuellen Resilienz hat in der Debatte
um die Forderung von Schiilerinnen und Schiilern in den
letzten Jahren eine erstaunliche Karriere gemacht (Goppel/
Graf 2024). Dabei suggeriert es eine Stellschraube, die Kin
der und Jugendliche auf eine unsichere Zukunft vorzube
reiten vermag. Trotzdem ist die Resilienz von einem Geset
zestext (noch) nicht zum Ziel von Bildung und Erziehung
erhoben worden. Verfassungsresilienz ist kein einheimi
scher Begriff der Padagogik. Ebenso ist Verfassungsresili
enz kein regelméfig gewahlter Bezugspunkt der Diskussion
um Schul- und Unterrichtsentwicklung in der Erziehungs

&

Welchen Beitrag konnen Schulen und Bildungseinrichtungen zur Verfassungsresilienz leisten? Als Orte der Orientierung und Vermittlung

wissenschaft. In ihrer einschlagigen Studie zur Verfassung
Deutschlands rekonstruiert Ute Frevert eindriicklich die
emotionale Verbindung von Verfassung und Individuum.
Deutlich wird in der Studie Freverts, dass selbst so weit ent
fernte und doch wirkmé&chtige Konstrukte wie die Verfas
sung, das Grundgesetz, einen nachweislichen Niederschlag
in individuellen Biografien finden.

Gerade die ,emotionale Aneignung” (Frevert 2024: 229) durch
die Menschen selbst sel notwendig, um Recht in Lebensre
alitdt zu verankern, wie Frevert im Anschluss an Jirgen Ha-

- Sicherneie
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konnen sie nicht nur in Krisenzeiten Grundlagen des politischen und gesellschaftlichen Miteinanders legen und starken.

BURGER
STAAT

© picture alliance/dpa | Carsten Koall

Heft 312025 161



bermas festhalt. ,[Alktiv und demonstrativ bezeugte Verfas

sungsliebe" kénne unter Umsténden eine Antwort auf die
,zentrifugalen Tendenzen" (Frevert 2024: 230) in einer sich
weiter ausdifferenzierenden Gesellschaft sein (vgl. hierzu
auch den Beitrag von Ute Frevert in dieser Ausgabe). Ein ver

einigendes und damit einendes Projekt also, das der von An

dreas Reckwitz diagnostizierten Singularisierung der Ge

sellschaft (Reckwitz 2017) entgegenwirkt? Die Antwort auf
diese Frage ist nicht einfach, denn ein kausales Wirkungs

verhéltnis auf die Emotionen im Rahmen des Sozialen zu
unterstellen fihrt schnell in die Untiefen des Social Engi

neerings und macht sich selbst der Demokratiezersetzung
verdachtig. Daher ist auch die Frage nach der Rolle von Bil-
dung - hier zun&dchst im umfédnglichen Sinne und unbe

stimmt verwendet — nicht einfach zu beantworten: ,Welche
Rolle die schulische Bildung fiir diesen Prozess der Aneig

nung spielt, ist schwer zu bestimmen" (Frevert 2024: 231).

In diesem Beitrag interessiert die Frage der theoretischen
Verbindung von Verfassung und padagogischem Handeln:
Wie kann padagogisches Handeln dazu beitragen, einerseits
die Bindung an einen Gegenstand wie die Verfassung zu be

fordern, andererseits aber auch diesem Gegenstand ein er

hohtes Maf an Resilienz zu ermoglichen? Oder was ist da

mit gemeint, wenn in pddagogischer Absicht von Verfas

sungsresilienz gesprochen wird?

Aufgrund der unklaren Ausgangslage und der offenen Frage,
die Ute Frevert am Ende ihrer Studie zu den Verfassungs
gefiihlen eher beildufig stellt, ist auch die Frage dieses Bei
trags allgemein formuliert: Welchen Beitrag konnen Schu
len und Bildungseinrichtungen zur Verfassungsresilienz
leisten? Die Anndherung an die Beantwortung dieser Frage
geschieht in Form eines Essays, der mehrere notwendige
Uberlegungen formuliert, um den Beitrag der Bildungs
einrichtungen zur Verfassungsresilienz zu markieren. Die
Ubergeordnete, grundlegende Annahme ist, dass Bildungs
einrichtungen, insbesondere Schulen, einen Beitrag zur Ver
fassungsresilienz leisten kénnen. Dennoch sind Bildungs
einrichtungen, auch wenn ihnen durch die Geschichte von
Bildung und Erziehung immer wieder der Auftrag zugespro
chen wird, alle gesellschaftlichen Probleme in Krisenzeiten
zu 10sen (Hemetsberger 2022), keineswegs die einzigen Fak
toren, die fiir eine Demokratisierung von Gesellschaft zu be
riicksichtigen sind.

Um die Frage zu beantworten und den postulierten Beitrag
der Bildungseinrichtungen zur Verfassungsresilienz auszu
weisen, werden in einem ersten Schritt zundchst einige all
gemeine Begriffshestimmungen vorgenommen, die Orien
tierung in der Diskussion um das Verhaltnis von Padagogik
und Verfassungsresilienz bieten kénnen. In einem zweiten
Schritt werden die systematischen Verbindungen von Bil
dungseinrichtungen und Verfassungsresilienz ausgewiesen,
um in einem dritten Schritt ein wenig praktischer zu wer
den und konkrete Themen aufzurufen, an denen ersichtlich
wird, dass das padagogische Bemiihen in einem Verhéltnis
zur Resilienz der Verfassung steht.

Schule als gesellschaftliche Institution -
Regeln aufstellen, Regeln einhalten

Wenn von Bildung und Lernen gesprochen wird, dann fallt
wohl den meisten Menschen die Schule als Ort von Lernen
und Bildung ein. Das ist nicht verwunderlich, denn Schule
ist eine Institution, die in modernen Gesellschaften seit
mindestens 200 Jahren eine wichtige Funktion einnimmt.
Sie ist ein internationales Erfolgsmodell, wenn es darum
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geht, gesellschaftliche Ordnung fortzuschreiben. Erst durch
die Einrichtung der Schule als Institution fiir alle Kinder und
Jugendlichen konnte sichergestellt werden, dass das not
wendige Wissen und die relevanten Verhaltensweisen auch
Uber die Generationenfolge hinweg in komplexen Gesell
schaften weitergegeben werden konnten. Der Padagoge
Siegfried Bernfeld versteht diese Praxis der Erziehung — also
genau diesen Prozess der Weitergabe von Wissen und Kul
turtechniken, Werten und Normen — als ,die Summe der Re
aktionen einer Gesellschaft auf die Entwicklungstatsache
(Bernfeld 1973/2012: 51).

“

Fiir Bernfeld ist klar: ,Die Kindheit ist irgendwie im Aufbau
der Gesellschaft berlicksichtigt. Die Gesellschaft hat irgend

wie auf die Entwicklungstatsache reagiert” (Ebd.). Aber Er

ziehung ist mehr als ein ,System von Normen und Anwel

sungen" (Ebd.), das Kindern und Jugendlichen aufgezwun

gen wird. Erziehung wird von Bernfeld zu einer Funktion
erklart, die sich auch in anderen Formen aufern kann und
ohne die Gesellschaft keinen Bestand haben kann. Erzie

hung wird verstanden als ,eine gesellschaftliche Mafinahme
gegeniiber Kindern" (Bernfeld 1973/2012: 52). Anliegen die

ser Maflnahme — die sich in Abhangigkeit von der Defini

tion Bernfelds gerade auch in der Institution Schule verorten
lasst — ist die Bewahrung oder auch Erzeugung von einem
JKulturplus®, d. h. der Uberlieferung von wichtigen Kultur

techniken, Wissensbestanden und Arten des Umgangs un

tereinander, und nicht etwa die gewaltsame Zurichtung
von Kindern und Jugendlichen. Durch das Kulturplus qua
Erziehung ,konserviert sich die erwachsene Gesellschaft
in der von ihr erzogenen Generation” (Ebd.: 85). Oder noch
stéarker formuliert: ,Die soziale Funktion [der Erziehung, S. E]
ist die Konservierung der biophysischen und der sozial-
okonomischen, mit ihr der kulturell-geistigen Struktur der
Gesellschaft. Nichts als diese Konservierung, diese Fort

pflanzung” (Ebd.: 110). Schule als gesellschaftliche Institu

tion erhalt damit idealtypisch das, was in der Gesellschaft
als bewahrenswert ausgewiesen wird. Zugleich reproduziert
Schule die Bestandteile der sozialen Ordnung, die notwen

dig sind, um die Struktur der Gesellschaft in ihrer jetzigen
Form zu erhalten.

Die freiheitlich-demokratische Grundordnung mitsamt der
Moglichkeit, diese zu verstehen und spater auch mitzuge
stalten, ist eine der Errungenschaften moderner Gesell
schaften. Die damit in der Strukturanalyse Bernfelds bereits
aufscheinende umfassende Funktion von Schule wird ak
tuell in Form der Aufgabe der Demokratiebildung erneut be
arbeitet. Das Land Baden-Wirttemberg hat schon zum
Schuljahr 2019/20 einen Leitfaden Demokratiebildung ver
offentlicht, der verbindlich in allen allgemeinbildenden
Schulen zur Anwendung kommen soll. Themen wie inter
kulturelle Verstandigung, Toleranz, Kommunikation und
Verstandigung werden hier schulstufeniibergreifend als
wichtige Themen markiert (vgl. fiir die Grundschule Baum-
gardt/Lange 2022; Engelmann 2023).

Freilich kénnte man auch mit &lteren schultheoretischen
Modellen aufzeigen, dass Schule als Ort ebendieser Bildung
zu denken ist (Engelmann 2023), was aber nur selten ge
schieht. Jedenfalls scheint unter den aktuellen Bedingun
gen die Schule als gesellschaftliche Institution verstarkt als
Motor der Demokratisierung verstanden zu werden. Der Pro
zess, der hier in Gang gesetzt werden soll, muss mafigeblich
zum Erhalt der demokratischen Ordnung beitragen, wenn
wir Bernfeld folgen.

Aber was meint Demokratiebildung? Einerseits ist Demo
kratiebildung ein notorisch unklarer Begriff. Jiingere Publi
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Demokratiebildung = Wahlhilfe? Die Beschaftigung mit Demokratie in Bildungseinrichtungen sollte iiber reine Institutionenkunde hinaus-

gehen und sich umfassend mit den Bedingungen demokratischer Gesellschaften auseinandersetzen.
© picture alliance/SZ Photo | Catherina Hess

kationen wie der von Beutel, Lange und Kenner herausge-
gebene Monitor Demokratiebildung zeigen an, dass der ak-
tuellen Rede tiber Demokratiebildung — mal explizit, mal
implizit — bildungstheoretische Annahmen zugrunde lie-
gen, die das unklare Konzept normativ orientieren: ,Bildung
ist zunédchst eine freie Form der Personlichkeitsentwick-
lung und verbunden mit dem Ziel der Befdhigung zur Selbst-
und Welterschliefung sowie zu kritisch-analytischem Den-
ken und Handeln" (Beutel/Kenner/Lange 2024: 9). Demokra-
tiebildung wird hier als eine allgemeine Form der Bildung
verstanden. Sie ist, so verstanden, notwendige Bedingung
einer umfassenden Auseinandersetzung mit demokrati-
schen Gesellschaften — und damit eben auch Teil der von
Bernfeld ausgemachten Summe der Reaktionen einer Ge-
sellschaft auf die Entwicklungstatsache. Erziehung und Bil-
dung fallen hier vermeintlich in eins. Demokratiebildung
kann, ,in einem instrumentellen Sinne, verstanden werden
als Lernen fiir die Demokratie, ohne genauere Eingrenzung”
(Ebd.: 10). Bernfeld wiirde hier nicht von einem ,instrumen-
tellen Sinne" sprechen, sondern davon, dass Erziehung not-
wendig ist, die das Lernen in einer Demokratie fiir diese De-
mokratie zuallererst notwendig macht.

Vorsichtig wird Demokratiebildung dann von den Autoren
dahingehend operationalisiert, ,als skizziere sie ein offenes
Denken, das die Forderung demokratischer Werte und
Handlungskompetenzen zu beschreiben hilft" (Ebd.). Als
Querschnittsaufgabe ist die Demokratiebildung in der
Schule an vielen Orten bereits etabliert bzw. zumindest
durch schulpolitische Dokumente postuliert (Kenner/Lange
2022). Auch in der fachdidaktischen Diskussion — d. h. den
einzelnen wissenschaftlichen Diskussionen zu Unter-
richtsfachern — wird Demokratiebildung nun eingehender
behandelt (Achour u. a. 2025).
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So allgemein gerahmt sind die freiheitlich-demokratische
Grundordnung als Gegenstand und ihre aktive Reproduk-
tion schon Teil der Demokratiebildung. Um aber das Ver-
haltnis von Verfassungsresilienz und Demokratiebildung
besser begreifen zu kdnnen, fithrt der Weg direkt in das Herz
der Debatte: Die Begriffsbestimmung von Demokratie. Um
Verfassung und Demokratie padagogisch zu begreifen, ist
zundchst auszuweisen, was Demokratie iiberhaupt meint,
denn in einer Demokratie — d.h. einer Gesellschaftsord-
nung — werden Werte vornehmlich durch ,die Verfassungs-
ordnung, das Rechtsstaatsprinzip, Gewaltenteilung und
Herrschaft auf Zeit" (Kenner/Lange 2024: 25) verankert. Da-
mit verbunden ist ein Gestaltungsauftrag, womit wiederum
der Anspruch verbunden ist, auf diesen Gestaltungsauftrag
vorzubereiten. Dies wiederum bedarf Mdglichkeiten, in pa-
dagogischen Verhéltnissen auf die Ubernahme von Verant-
wortung vorzubereiten, denn der ,freiheitliche sdkularisierte
Verfassungsstaat lebt von Voraussetzungen, die er selbst
nicht garantieren kann" (Béckenforde 1976: 112), was insbe-
sondere zum Ausdruck bringen soll, dass ein demokrati-
sches Ethos nicht durch rechtliche Regulationen verordnet
werden kann. Zugleich hat die Gesetzgebung Moglichkei-
ten, die Wahrscheinlichkeit zu erhchen, dass Menschen ko-
operative Formen des Umgangs miteinander wahlen, Ab-
wertungsideologien nicht beférdert werden und das Gleich-
heitsgebot realisiert wird.

Dennoch: Die Voraussetzungen ergeben sich nicht automa-
tisch aus der Verfassung und kénnen auch nicht vollum-
fanglich verordnet werden. Ganz im Gegenteil: Die Bedin-
gung der Moglichkeit einer Verfassung, die auch wirksam
wird, liegt padagogisch betrachtet im Umgang der Indivi-
duen miteinander, die wiederum an der Ordnungsbildung
zu beteiligen sind. Es braucht folglich die Gestaltung von
Lernprozessen, die Menschen darauf vorbereiten, im Werte-
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rahmen der Demokratie handlungsfahig zu werden und zu-
gleich kritisch zu bleiben.

Wolfgang Beutel und Thomas Gloe formulieren dies wie
folgt: ,Nun sind die Dinge der Moralorientierung und des
Umgangs mit den zugrunde liegenden Werten nicht alleine
eine Sache von Verfassung und Recht sowie von Staat und
Gesellschaft, sondern primér eine Frage der Haltung und
Handlungsféhigkeit jedes einzelnen Menschen im Hinblick
auf sein Selbstkonzept, der von ihm gewahlten und gepfleg-
ten Formen des Miteinanders im sozialen Leben, letztlich
aber eben auch seiner Bereitschaft, sich als Biirger_in in der
Demokratie anerkannt und mdglichst auch engagiert teil-
nehmend zu orientieren” (Beutel/Gloe 2022: 440).

Wenn {iber die Mdglichkeit einer padagogischen Unterstiit-
zung der Verfassungsresilienz reflektiert wird, bedarf es der
Betrachtung von zwei Ebenen. Einerseits ist die rechtliche
Ordnung zu berticksichtigen und andererseits die Umset-
zung der in der Ordnung fixierten Werte im Handeln der In-
dividuen.

Gerhard Himmelmann unterscheidet — ganz ghnlich der Un-
terscheidung zwischen Ordnung des Rechts und wertorien-
tiertem Handeln — zwischen Demokratie als Herrschafts-,
Gesellschafts- und Lebensform. Unter Demokratie als Herr-
schaftsform wird ganz allgemein die Form der Ausiibung
von politischer Herrschaft verstanden, die auf ,Volkssouve-
ranitdt und Rechtsstaatlichkeit, auf der verfassungsmafi-
gen Anerkennung der Menschen- und Birgerrechte, auf
Kontrolle der Macht und auf Gewaltenteilung, auf Reprasen-
tation und Parlamentarismus, auf Parteienwettbewerb,
Mehrheitsprinzip und Minderheitenschutz sowie auf der Ge-
wahrleistung einer fairen sozialen Sicherung fiir die Men-
schen" (Himmelmann 2022: 47) basiert. Unter Demokratie
als Gesellschaftsform wird die ,soziale Verankerung der po-

litischen Demokratie” (Ebd.: 48) verstanden, wie sie sich in
z.B. dem gesellschaftlichen Pluralismus, einer Offentlich-
keit mit freien Medien oder auch dem Engagement von Biir-
gerinnen und Biirgern selbst zeigt. Demokratie als Lebens-
form schlieRlich meint ,die besondere Form des sozialen
Zusammenlebens der Menschen' (Ebd.), die Dimension von
Demokratie, die sich im Alltag findet oder deren Abwesen-
heit auffallt.

Nun sind in Bildungseinrichtungen alle drei Verstandnisse
von Demokratie prasent: Es wird Wissen iiber die Herr-
schaftsform erworben, die Prinzipien der Demokratie als Ge-
sellschaftsform schlagen sich nicht selten auch in Schul-
strukturen und der Schuldffentlichkeit nieder und die De-
mokratie als Lebensform wird im Alltag umgesetzt oder
schmerzlich vermisst. Im Folgenden wird insbesondere die
Verbindung von Ordnung — Demokratie als Herrschafts-
form — und Handlung — Demokratie als Lebensform — ver-
starkt in den Blick genommen, da dies ein Weg ist, der auch
die Verfassungsresilienz zu stdrken vermag.

Um die Ebenen — Ordnung und Handlung — miteinander zu
verschalten und damit die individuellen Bedingungen der
Verfassungsresilienz zu ermdglichen, braucht es Bildung
und Erziehung, die im folgenden Abschnitt einerseits als
grundlegende Reflexionsaufgabe der Erziehungswissen-
schaft auftreten wird, andererseits aber auch in Form der
Rechtsstaatsbildung konkrete Form findet.

Vom Umgang zum Bewusstsein -
Arten des Miteinander-Umgehens

Elmar Anhalt wirft zunédchst das grof3e Problem einer jeden
Auseinandersetzung mit Demokratie als Herrschaftsform
auf: ,Die Idee der Demokratie ist die Idee eines libergeord-

J J
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Kinder stimmen mit Stimmkarten ab — ein praktisches Beispiel demokratischer Bildung, die nicht auf Belehrung zielt, sondern die Erfah-

rung von Gleichheit und differenzierter Teilhabe ermdglicht.
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neten Rechtes, unter das alle sich einordnen, wenn und in-
dem sie sich als Individuen wechselseitig gleiche Bedingun-
gen einrdumen’ (Anhalt 2025: 43-45). Die sinntragende An-
nahme hier ist, dass Menschen bei aller empirischer
Ungleichheit in der Gesellschaft als Gleiche verstanden wer-
den sollen. Das ,Menschen in Vielfalt, die sich als Gleiche
begegnen und in dieser Begegnung die Gesichtspunkte er-
mitteln, unter denen sie ihre Angelegenheiten in den Blick
nehmen” (Ebd.: 5), ist der Modus des Umgangs miteinander,
der als einziger Modus des Umgangs in einer demokrati-
schen Gesellschaft als demokratisch akzeptiert werden
kann. Dafiir braucht es eine Auseinandersetzung mit dem
Uberindividuellen. Folgen wir Anhalt, zeichnet sich der Um-
gang miteinander in einer demokratischen Gesellschaft da-
durch aus, dass in der Interaktion Moglichkeiten der Orien-
tierung gemeinsam diskutiert werden: ,Im Uberindividuel-
len tummeln sich die Ratschldge, Verbote, Weisungen,
Annahmen, Theorien usw, in denen Menschen iber Orien-
tierung kommunizieren” (Ebd.: 45).

Die Kommunikation {iber Anliegen iiberindividueller Rele-
vanz bei zeitgleicher Offenheit fiir den Ausgang der Kommu-
nikation ist die Voraussetzung dafiir, dass diese Kommuni-
kation als demokratisch bezeichnet werden kann. Idealer-
weise ist es das, was auch in der Schule eingetlibt wird. Dabei
ist Perspektivenvielfalt nur einer der Aspekte, die Anhalt mit
Offenheit der Kommunikation fassen will. Weitergehend ist
dieser ureigenen padagogischen Perspektive eigentiimlich,
dass andere Menschen unabdingbar als ,origindre Quellen
der Weltbetrachtung" (Ebd.: 46) anerkannt werden. In der In-
teraktion von Individuen wird so ein Primat aktualisiert und
padagogisch gewendet, das auch auf Ebene der Verfassung
im Gleichheitsgrundsatz einen Ort hat.

Nun kénnte eingewendet werden, dass die Hinweise Anhalts
bekannt seien und jetzt technologische Losungen kreiert

werden miissten. Brauchen wir nicht einfach nur das rich-
tige Schulfach, die richtigen Inhalte und die richtigen lern-
psychologisch abgesicherten nudges, also Entscheidungs-
anstéfRe, um Schiilerinnen und Schiiler zu Demokratinnen
und Demokraten zu machen? Gerade im Bereich des demo-
kratischen Miteinanders wird die offene Frage nach der De-
mokratie auf Ebene der Handlung aber ,eines der Dauerpro-
bleme, mit denen wir uns schon seit geraumer Zeit befassen”
(Anhalt 2025: 46), bleiben. Bildung — mitsamt der ihr notwen-
digen Vorbereitung, der Erziehung — wird dann als Moglich-
keit markiert, die Akzeptanz anderer Positionen im gemein-
samen Ringen um Ordnung und Handlung anzuregen. Die-
ser Prozess kann nicht durch Unterweisung oder Instruktion
ersetzt werden. Demokratin oder Demokrat wird niemand,
weil andere ihm oder ihr das gesagt haben oder weil es im
Test abgefragt wird. Dafiir braucht es in der Schule eine Pra-
xis, die auf die generelle Gleichheit aller Menschen abzielt
und zugleich realisiert, dass es unterschiedliche Formen der
Ungleichheit von Menschen gibt, die unterschiedliche Be-
deutungen haben.

Denn Ungleichheit kann sowohl unter einem positiven als
auch unter einem negativen Vorzeichen gedeutet werden.
Die verbreitetere Auffassung ist die Wahrnehmung von Un-
gleichheit als etwas, das es zu bekdmpfen und zu tiberwin-
den gilt. Dabei bezeichnet Negative Ungleichheit alle For-
men von materieller und symbolischer Diskriminierung, de-
ren Uberwindung oder zumindest Minimierung von dem
grundgesetzlich skizzierten Gleichheitsgrundsatz aus als
winschenswert betrachtet werden. Viele Diskussionen um
z. B. rassistische oder sexistische Diskriminierung verwei-
sen auf die Negative Ungleichheit, die als regulativer Rah-
men und normatives Fundament dafiir verstanden werden
kann, die prozesshaft-offene Entwicklung von Demokratie
am MafRstab der Gleichheit aller Menschen auszurichten.
Den universal zu formulierenden und in konkreten gesell-

Eine nachgestellte Plenarsitzung durch Schiilerinnen und Schiiler im Thiiringer Landtag zeigt, wie parlamentarische Ablaufe anschaulich

S

vermittelt werden konnen - ein Prinzip, das sich auch auf andere Institutionen wie Gerichte {ibertragen lasst.
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schaftlichen Verhaltnissen vor allem als Defizit zu identifi-
zierenden Rechten gebiihrt der Vorrang im Denken und
auch im politischen Handeln.

Dem gegeniiber steht eine Positive Ungleichheit. Unter Po-
sitiver Ungleichheit kann einerseits die Starkung des Be-
wusstseins flir faktische materielle Ungleichheit, fiir die Po-
sitioniertheit von Menschen in einem bestimmten sozio-
kulturellen Kontext, und die Auflésung von einem
indifferenten inklusiven ,Wir" verstanden werden. Es geht
andererseits um eine Wertschatzung von zum Beispiel kul-
tureller Vielfalt, die nur dann stattfinden kann, wenn die Un-
terschiede der Menschen und ihre damit verbundene Ein-
zigartigkeit auch gesehen werden und die Menschen als
,origindre Quellen der Weltbetrachtung" (Ebd.) Raum bekom-
men. Im letztgenannten Sinne geht es somit keineswegs um
einen Abbau von Ungleichheit, sondern um deren Sichtbar-
machung und die Eintibung einer anerkennend-respektvol-
len Haltung dieser gegeniiber, die aber zugleich mit der Kri-
tik der Benennung der Ungleichheit selbst einhergeht. Dann
geht es darum, Ungleichheit keine abwertende, sondern eine
konkret machtkritische Funktion zuzusprechen (Engel-
mann/Koerrenz 2021).

Wissen iiber Recht und Werte -
Facetten der Rechtsstaatsbildung

Die bildungs- und erziehungstheoretischen Reflexionen von
Bernfeld und Anhalt wiederum fithren zu der Frage, was
denn nun konkret getan werden kann, wenn Gleichheit und
Gleichbehandlung, Toleranz und Umgang mit Verschieden-
heit zum Thema von Bildungseinrichtungen gemacht wer-
den sollen. Der Politikwissenschaftler Wolfgang Bergem
schlégt hierflir vor, die Rechtsstaatsbildung in Schule und
Unterricht zu fokussieren. Sein Vorschlag ist aus erzie-
hungswissenschaftlicher Perspektive gerade deshalb von
Interesse, weil es aktuell keine intensive Debatte um die
Rechtspadagogik und damit auch keine Debatte um die Be-
sonderheiten der Rechtsvermittlung gibt. Bergem weist aus,
dass nicht jede Entscheidung im Rahmen der Rechtspre-
chung demokratisch ist: ,Es ist zum Beispiel nicht per se de-
mokratisch, wenn das Bundesverfassungsgericht in Karls-
ruhe als eine Art metalegislative Instanz Gesetze, die die
Abgeordneten des Bundestages als gewahlte Reprasentan-
ten des demokratischen Souverans, des Volkes, mit grof3er
Mehrheit beschlossen haben, fir null und nichtig erklaren
kann, wenn es sie im Verfahren der abstrakten Normenkon-
trolle fiir nicht vereinbar mit dem Grundgesetz halt: Es ist
nicht an sich demokratisch, aber es ist rechtsstaatlich” (Ber-
gem 2023: 22). Auf diese Art verstanden, ist der Rechtsstaat
nicht nur ein Bestandteil der Demokratie, sondern auch ein
Instrument, die Demokratie zu erhalten. Und nicht selten
fallt den Mechanismen des Rechtsstaats auch die Aufgabe
zu, die Demokratie davor zu schitzen, sich selbst zu unter-
laufen.

Deutlich wird dies immer dann, wenn Parteien vermeintlich
Mehrheiten auf sich versammeln und dann dazu aufrufen,
im Namen der Mehrheit zu handeln. Das Mehrheitsprinzip
mag eines der Prinzipien von Demokratie sein. Das Prinzip
des Rechtsstaates schiitzt davor, dass das Mehrheitsprinzip
bis zur Unkenntlichkeit ausgedehnt werden und z. B. die Re-
gierung ,nur im Rahmen der Verfassung und der Gesetze
und beschrankt durch gegenseitige Machtkontrolle sowie
mehrfache Formen der Gewaltenteilung handeln darf” (Ebd.).
Im Zentrum der von Bergem angestofenen Uberlegungen
zur Rechtsstaatsbildung steht dann vornehmlich die Ach-
tung und der Schutz der Menschenwiirde, an dem sich das
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Recht ausrichtet. Wichtig ist hierbei die systematische Un-
terscheidung zwischen Demokratie und Rechtsstaat. Auch
wenn die beiden Begriffe miteinander verbunden sind, blei-
ben sie doch voneinander unterschieden.

Eine Auseinandersetzung mit dem, was das Recht genuin
auszeichnet, ist immer dann geboten, wenn die empirische
Realitat nicht mehr das aufweist, was sie idealtypisch sollte.
Bergem kommt zu dem Schluss: ,Hier bedarf es eines star-
ken, verfassungsmaRig verankerten, in Institutionen gesi-
cherten, aber auch in den Kopfen und Herzen fundierten
Rechtsstaates: Demokratie und Rechtsstaat” (Ebd.: 24). Um
kognitiv und emotional den Rechtsstaat und mit ihm auch
das zentrale Instrument der Verfassung zu verstehen und
eine Bindung aufzubauen, braucht es aber zunachst den Fo-
kus auf die Mechanismen des Rechtsstaats. Deklaratives
Wissen spielt hier eine groRe Rolle, denn die Prinzipien des
Rechtsstaats sind oft weit weg von der eigenen Handlungs-
praxis. Die Erfahrung der Verbindung von Alltag und Recht
scheint damit geboten. Die Stiftung Forum Recht macht das
Recht z. B. an ihren Standorten in Karlsruhe, Baden-Wirt-
temberg (dem Sitz des Bundesverfassungsgerichts) und
Leipzig, Sachsen (dem Sitz des Bundesverwaltungsgerichts)
mit Stadtspaziergangen greifbar. Auch weisen Ausstellun-
gen darauf hin, dass das Recht notwendigerweise in den All-
tag wirkt. Gesprachskreise mit Expertinnen und Experten
reichern das Thema um alternative Perspektiven an und Ju-
gendliche werden in eigens fiir sie kreierten Angebotsfor-
maten adressiert.

Ordnung und Handlung -
Wissen und Werte — Ein Fazit

Die eingangs gestellte Frage danach, welche Rolle die schu-
lische Bildung fiir den ,Prozess der Aneignung” (Frevert
2024: 231) der Verfassung spielt, kann in diesem Text nur
angerissen werden — die von Frevert aufgerufene Frage regt
aber zu empirischen Studien an und stellt zugleich zur Dis-
position, ob padagogisches Handeln die von ihr behandel-
ten ,Verfassungsgefiihle" zu Gegenstanden oder Konstruk-
ten materieller und ideologischer Natur iiberhaupt anregen
soll. Aus den Ausfiihrungen in diesem Text ist aber deutlich
geworden, dass Schule notwendigerweise mit der Arbeit an
so etwas wie den ,Gefiihlen" in Bezug auf die Verfassung,
den Einstellungen zu demokratischen Werten und auch der
Praxis des gemeinsamen Handelns befasst ist. In einer de-
mokratischen Gesellschaft sind Bildungseinrichtungen not-
wendigerweise Teil der umfassenden Funktion der Vermitt-
lung und Aufrechterhaltung von Werteordnungen. Sie sind
Orte der Reprasentation einer Ordnung. In ihnen soll diese
Ordnung sowohl besprechbar als auch handlungspraktisch
wirksam werden. Wissen und Werte werden vermittelt und
idealerweise im Sinne eines sinnstiftenden und expansiven
Lernprozesses in den eigenen Bildungsprozess integriert.

Insbesondere in Zeiten von gesellschaftlichen Krisen ist ex-
pansives Lernen ein hochgestecktes Ziel, wenngleich es fiir
die Aufrechterhaltung demokratischer Ordnung und fiir ihre
Weiterentwicklung notwendig ist (Engelmann 2023). Ohne
die Schule waren einerseits demokratische Herrschafts-, Ge-
sellschafts- und Lebensform nicht moglich. Andererseits ist
sie nicht die einzige Einrichtung, die {iber den Fortbestand
der Demokratie entscheidet. Dies hangt auch damit zusam-
men, dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass in
Schulen allerorts eine didaktisch reflektierte und systema-
tische Auseinandersetzung mit der Verfassung bzw. den
Prinzipien des Rechtsstaats stattfindet. Das wiederum ist
darauf zuriickzufiihren, dass das Sprechen iiber Demokra-
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Bildung Bremen, geweckt werden.

tie nicht zwingend mit einem Sprechen {iber den Rechts-
staat verbunden sein muss.

Unter Rekurs auf die Uberlegungen von Elmar Anhalt
konnte in diesem Beitrag aber aufgezeigt werden, dass das
Recht oder auch die Verfassung der privilegierte Gegen-
stand der individuellen Auseinandersetzung ist. Die Indivi-
duen kénnen mit Bezug auf diese Ordnung ihr eigenes Han-
deln befragen, reflektieren und mit anderen diskutieren.
Wolfgang Bergem weist in didaktischer Absicht darauf hin,
dass die systematische Spannung zwischen Rechtsstaat
und Demokratie zum Anlass genommen werden kann, iiber
Prinzipien wie die Menschenwirde ins Gesprach zu kom-
men oder auch die Facetten der Debatte um die Gleichheit
zu bearbeiten. All dies wiederum setzt voraus, dass eine Ver-
bindung zwischen dem Recht und der Lebensrealitat von
Menschen hergestellt wird, wie es beispielhaft die Stiftung
Forum Recht versucht.

Ein padagogisches Projekt wie die Rechtsstaatsbildung ba-
siert auf der Annahme, dass es zunéchst eine Auseinander-
setzung mit dem Rechtsstaat braucht. Wissen um die Prin-
zipien des Rechtsstaats wird nur dann auf individueller
Ebene wirksam, wenn es in den Képfen der Menschen als
sinnhaft gedeutet wird. Wenn diese Sinnhaftigkeit vorhan-
den ist, dann wird auch die Verfassungsresilienz durch
Menschen gestarkt, die ihren Sinn verstehen und sich kons-
truktiv-kritisch mit ihr auseinandersetzen. Dieser padago-
gische Umweg zur Verfassungsresilienz erfolgt tber das
Denken und das Handeln von Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen. Die Bedingung dafiir ist es, sich selbst als von
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der Verfassung betroffen und mit ihr verbunden zu verste-
hen. Dann wird aus der Einsicht in die Betroffenheit und die
dadurch entstehende Verbindung zur Verfassung, ihre Re-
levanz fiir das eigene Leben auch die Gefahr geringer, selbst
Opfer fehlgeleiteter Verstandnisse von Demokratie, Selbst-
Uberschatzung und Machthunger zu werden.
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Verfassungsresilienz angesichts von Klimakrise
und digitaler Transformation

Ist das Grundgesetz den grundlegenden Transformationen durch Klimakrise und Digitalisierung gewach-
sen? Wie Daniela Winkler und Kornelius Loffler in ihrem Beitrag aufzeigen, besitzt die Verfassung stabilisie-
rende Elemente ebenso wie Raume fiir Anpassung und Verdnderung, die eine resiliente Grundhaltung der
Verfassung zum Ausdruck bringen. Historische wie aktuelle Entscheidungen des Bundesverfassungsge-
richts unterstreichen zudem die Gestaltbarkeit des Rechts angesichts neuer oder zukiinftiger Herausforde-
rungen. Dabei ist die Verfassung nur dann resilient, wenn sie diese Entwicklungen aufzugreifen vermag,
ohne ihren Identitdtskern aus Menschenwiirde und dem daraus resultierenden Anspruch auf Freiheit und

Gleichheit aller Menschen zu verlieren.

Aus der Zeit gefallen?

Das Grundgesetz steht vor groRen Herausforderungen: Mehr
als siebzig Jahre nach seinem Inkrafttreten wird es nicht
nur (intern) durch politische Krafte, sondern auch (extern)
durch eine Veranderung realer Lebensbedingungen in Frage
gestellt. Ist ein Grundgesetz, das als gezielte Reaktion auf
die nationalsozialistische Willkiirherrschaft gedacht war
(konkret zum Parteiverbot: BVerfGE 144, 20, Rn. 578), unter
dem Eindruck von Klimakrise und digitaler Transformation
noch tragfahig? Beide Begriffe eint, dass sie Transformati-
onsentwicklungen beschreiben, die zunédchst durch tatsach-
liche Veranderungen (einerseits der klimatischen Bedin-
gungen, andererseits der technologischen Moglichkeiten)

angestofRen werden, dariiber hinaus aber zugleich (dauer-
hafte und fundamentale) soziale Auswirkungen und recht-
liche Relevanz entfalten, welche individuelle und gesell-
schaftliche Strukturen beriihren (vgl. Hoffmann-Riem 2023:
617; WBGU 2011: 115, 250, 336).

Aus beiden Entwicklungen kdonnen daher (verfassungsrele-
vante) Systembriiche resultieren: So fithrt die Klimakrise zu
einer Veranderung kiinftiger Lebensbedingungen, die sich
unmittelbar auf die Grundrechtsausiibung auswirken wird.
Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Klima-
beschluss sehr pointiert herausgestellt, dass ,[b]ei heutiger
Lebensweise [..] noch nahezu jegliches Verhalten unmittel-
bar oder mittelbar mit dem Ausstofs von CO, verbunden"”ist

Mit der zunehmenden Digitalisierung wichst die Gefahr umfassender Uberwachung und der Einschriankung individueller Entscheidungs-

freiheit durch algorithmische Steuerung.
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(BVerfGE 157, 30, Rn. 37) und kniipft damit an die unvermeid-
bare Notwendigkeit an, Treibhausgasemissionen kurzfristig
und signifikant zu reduzieren. Die Digitalisierung in ihrem
heutigen Verstandnis meint nicht mehr nur Automatisie-
rung, sondern deutet auf Prozesse der Entindividualisierung
und Entkorperlichung, die sich sowohl auf der Seite der Han-
delnden als auch der Adressaten abbilden lassen. In einer
fortschreitenden digitalen Transformation kdnnen staatli-
che Entscheidungen dann letztlich nicht mehr individuell
verkorperten Akteuren zugerechnet werden. Staatliche Ent-
scheidungen ergehen, ohne den adressierten Menschen als
individuelles und wiirdevolles Subjekt anzuerkennen.

Die liberale Freiheitsordnung, welche durch die Grundrechte
konstituiert wird, gerat an ihre Grenzen, wenn jede Frei-
heitsausiibung durch die verursachten Treibhausgasemis-
sionen begrenzt wird oder wenn die fortschreitende Digita-
lisierung zu einer umfassenden Uberwachung séamtlicher
Lebensbereiche sowie einem fortschreitenden faktischen
Freiheitsentzug durch die Abgabe von Entscheidungsfrei-
heit und Verantwortung an digitale Techniken fiihrt. Zu-
gleich ist die demokratische Ordnung betroffen, wenn not-
wendige Klimaschutz- und Klimaanpassungsmafinahmen
zu einer derart splirbaren Einwirkung auf den privaten Le-
bensbereich fiihren, dass die gesellschaftliche Akzeptanz
schwindet. Das Vertrauen in demokratische Prozesse ver-
mag auch die Digitalisierung zu beeintrachtigen, indem sie
in den sozialen Medien eine beleidigende und unsachliche
Debattenkultur befeuert, traditionelle Medien verdchtlich
macht, die Kreation von fake news im digitalen Raum er-
leichtert und mit der Fortentwicklung von Kinstlicher In-
telligenz (KI) Realitat und Fiktion zunehmend verschwim-
men. Wird KI von staatlichen Entscheidungstragern zur
Entscheidungsfindung herangezogen, werden demokrati-
sche Verantwortlichkeiten zunehmend unklar und demo-
kratische Gestaltungsmaoglichkeiten ausgehohlt (zu deren
Bedeutung BVerfGE 129, 124, Rn. 104; BVerfGE 132, 195,
Rn. 124).

Bereits aus diesen Beobachtungen ergeben sich eine Viel-
zahl grundlegender verfassungsrelevanter Fragen. Gemein-
sam ist beiden Entwicklungen zudem die VergroRerung von
Verteilungskonflikten, welche die politische Stabilitat be-
einflusst (Merkel 2015: 13). Im Falle der digitalen Transfor-
mation spaltet sich eine Kluft explizit zwischen ,Arbeits-
marktverlierern’ und ,Digitalisierungsgewinn(l)ern‘, im Falle
der Klimakrise geraten ,Klimaschadiger" in Konflikt mit Be-
troffenen, deren Lebensstandard durch Emissionsbeschran-
kungen und Verdnderungen der Lebensbedingungen mas-
siv beeintrachtigt wird. Diese Entwicklungen greifen das de-
mokratische System (in seiner ebenso politischen wie — im
Weiteren dargelegten — sozialen und gesellschaftlichen Di-
mension) an.

Verfassungsresilienz

Die systemische Dimension der gegenwartigen Herausfor-
derungen durch groRe Transformationsentwicklungen
macht es unausweichlich, sich mit der unbequemen Frage
nach der Zukunftsfestigkeit des Grundgesetzes zu befassen.
Man sagt, Verfassungen dienen der Einhegung und Ordnung
des Politischen (Bockenfdrde 1991: 42 ff.). Die durch sie kons-
tituierten Ordnungen sind auf Dauer stabil, wenn es der Ver-
fassung gelingt, ihre verfassungsrelevanten Konflikte zu ka-
nalisieren, zu absorbieren und einer verfassungsmafigen
sowie gemeinschaftsvertraglichen Losung zuzufiithren. Da
die freiheitliche Verfassung diese Losung nicht a priori
kennt, sondern ex processu gewinnt, kann man von der Ver-
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fassung als einem ,Integrationsprogramm fiir eine differen-
zierte Gesellschaft” (Libbe-Wolff 2019: 44) sprechen. Diese
Integration erfordert in einer reprasentativen Ordnung, in
der (legitime) Herrschaft auf Zeit und stets fiir die Zukunft
vergeben wird, zum einen das Vertrauen des Demos in die
Umkehrbarkeit von Mehrheitsverhaltnissen und zum ande-
ren die Responsivitat des Staates und seiner Organe. Mit be-
merkenswerter Weitsicht stellte Dieter Grimm bereits 1991
fest, dass ,die Zunahme irreversibler Entscheidungen, die
die wissenschaftlich-technische Entwicklung erzwingt, den
demokratischen Mehrheitswechsel tendenziell folgenlos
macht’ und zugleich in demselben Mafle das demokratische
Prinzip auler Kraft gesetzt werde (Grimm 1991: 436).

Verliert die demokratische Verfassung ihre integrierende
Funktion, dann erscheint es — abseits aufgesetzter Drama-
tik — moglich, dass sie als normative Ordnung tiber der so-
zialen Realitat erodiert und schlieflich zerbricht. Dieser de-
mokratischen Regression (Merkel 2024 18) wird gegenwaér-
tig — zumindest begrifflich — reichlich demokratische
Resilienz entgegengehalten. Ganz allgemein hat sich Resi-
lienz in den vergangenen Jahrzehnten zu einem Schliissel-
begriff spatmoderner Gesellschaften gemausert. Dem latei-
nischen resilire (dt. ,zurlickspringen’, ,abprallen) entlehnt,
fand der Begriff zunédchst im 19. Jahrhundert in der Physik
und Materialwissenschaft zur Beschreibung der Wider-
standsfahigkeit eines Korpers Verwendung. Spater griff die
US-amerikanische Entwicklungspsychologin Emmy E. Wer-
ner den Begriff in ihrer berihmten Kauai-Studie auf, in der
sie die Bewaltigung pranataler Risikofaktoren und ungiins-
tiger Lebensumstdnde durch Kinder erforschte. In den
1970er Jahren bahnte sich die Resilienz ihren Weg in die
Okologie und wurde schlielich auch in den Sozialwissen-
schaften und der Rechtswissenschaft en vogue.

Das Recht begriindet eine normative und zugleich soziale
Ordnung. Per se kann es aber weder politische Stabilitat ga-
rantieren noch die Ubereinstimmung der ihm unterworfe-
nen Gesellschaft mit ihm sichern (Garditz 2024: 407). Recht
schafft zunachst lediglich ein System, das zwischen recht-
mafRig und rechtswidrig unterscheidet und so normative
Orientierung im Sozialen bietet. Das Grundgesetz aber er-
richtet eine objektive Wertordnung, die in alle Bereiche des
Rechts — und damit der sozialen Wirklichkeit — ausstrahlt
(v.a. BVerfGE 7,198, 1. Ls. und Rn. 25). Mit dem Liith-Urteil
von 1958 legte das Bundesverfassungsgericht die Grundlage
flir die Universalisierung der Grundrechte, jedoch ohne na-
her zu konkretisieren, welche Werte zu dieser Ordnung ge-
hoéren (Kahl 2010: 821). Jedenfalls — und dies macht schon
die systematische Stellung deutlich — hat das Grundgesetz
die Menschenwiirde zu seinem hochsten Wert erklart (ins-
truktiv und mit Bezug auf Kants Selbstzweckformel: BVerfGE
45,187 [227 1]); ihre wichtigste Ableitung ist die Freiheit, die
ohne Gleichheit aller Menschen nicht verwirklicht werden
kann (Di Fabio 2006: Rn. 36 f.). Besonders in der jlingeren
Vergangenheit gewinnen daneben Staatszielbestimmungen
flir die Steuerung politischen Handelns an Bedeutung, etwa
mit dem sogenannten Klimabeschluss von 2021 (BVerfGE
157, 30). Sie begriinden zwar keine subjektiven Rechte, le-
gen die Staatsgewalt aber darauf fest, ,sie nach Kraften an-
zustreben und [ihr] Handeln danach auszurichten” (vgl.
Art. 3 Abs. 32. Hs. LV SA). Die Staatszielbestimmungen len-
ken also die grundsatzlich nur auf das Verfassungsmafige
beschrankte politische Urgewalt in eine bestimmte Rich-
tung, ohne ihre Entscheidungen inhaltlich zu antizipieren
(bspw. Art. 20a GG) (Isensee 2006: Rn. 8 ff.).

Kernfunktion des Rechts ist die Konfliktlésung (Poscher
2021: Rn. 3). Diese Funktion darf es unter (realem) Stress
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nicht verlieren — es entbehrt ansonsten jeden Sinns. Ein
Verstandnis als Widerstandsfahigkeit gegentiber dem Tat-
sachlichen macht die Resilienz daher auch fir die Rechts-
wissenschaft anschlussfahig. Resilienten Systemen ist es
moglich, auf Druck mit Anpassung zu reagieren und bei
Nachlassen des Drucks in einen Zustand zuriickzukehren,
der nicht notwendigerweise dem status quo ante entspricht.
MaRgeblich ist dabei, dass das System seine Identitét erhalt.
Denn ein System erweist sich dann als nicht resilient, wenn
es infolge des Drucks einen ganzlich anderen Zustand an-
nimmt — es ist dann schlicht untergegangen. Bestandigkeit
und Anpassungsfahigkeit sind allerdings nicht die einzigen
Voraussetzungen. Es zahlt auch das ,Wie" der Anpassung
auf die Resilienz der Verfassung ein, kann sie sich doch
nicht einfach irgendwie anpassen; im Gegenteil, blinde An-
passung beschleunigt im Zweifel die Erosion der normati-
ven Ordnung. Es muss der Verfassung als in diesem Sinne
heteronomer Ordnung also gelingen, die flir sie virulenten
Konflikte zu identifizieren und zu bewaltigen, ohne ihre
Identitat aufzugeben.

Man konnte Verfassungsresilienz nach alldem als die Fa-
higkeit der Verfassung definieren, kraft eigener und insti-
tutioneller Responsivitat die verfassungsrelevanten Kon-
flikte zu identifizieren, um mit normativer Anpassung auf
sich dndernde Umweltbedingungen reagieren zu konnen
und zugleich ihre Identitat zu behaupten. Weder darf sie da-
bei zu flexibel noch zu rigide sein. Daher stellt sich die Re-
silienz der Verfassung letztlich als Frage der Gewichtung
von Anpassungsfahigkeit und Bestandigkeit dar, die in ih-
rem Kern eine politische ist. Das Recht kann lediglich un-
abdingliche wie weiter beglinstigende Voraussetzungen
schaffen.

Konkrete Umsetzung im Grundgesetz

Elemente der Bestandigkeit wie der Anpassungsfahigkeit
finden sich im Grundgesetz an verschiedenen Stellen. Bei
den Elementen der Bestandigkeit lassen sich dem Grunde
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nach drei Modi unterscheiden: Regelungen, die das Grund-
gesetz rigide machen, wo es seinen Inhalt jeder Suspension
oder Disposition entzieht, solche, die (systemimmanent)
stabilisierend wirken, etwa indem sie Mehrheitserforder-
nisse qualifizieren oder die institutionelle Handlungsfahig-
keit aufrechterhalten, und Elemente, die es wehrhaft ma-
chen, wann immer der verfassungsrechtliche Rubikon tiber-
schritten wird. Letztere bleiben im Folgenden aufler Betracht
(vgl. hierzu den Beitrag von Frieder Glinther in dieser Aus-
gabe).

Die prominenteste Auspragung der Bestandigkeit ist gewiss
Art. 79 Abs. 3 GG, die sogenannte Ewigkeitsklausel. In ihm
kulminiert ein Strauft an Grundsatzen zur grundgesetzli-
chen Essenz: ,Art. 79 Abs. 3 GG verbietet eine prinzipielle
Preisgabe der dort genannten Grundsatze, hindert jedoch
nicht, durch verfassungsénderndes Gesetz auch elementare
Verfassungsgrundsatze systemimmanent zu modifizieren"
(BVerfGE 30, 1 [5. Ls]). In Art. 79 Abs. 3 GG zeichnet das
Grundgesetz seine eigene Ordnungsidee nach und setzt sei-
ner Anderung dort rigide Grenzen, wo es zur Wahrung sei-
ner Identitat unnachgiebig bleiben muss — in Bezug auf die
grundsétzlich féderale Gestaltung Deutschlands sowie die
in Art. 1und 20 GG niedergelegten Grundsétze. Ein speziel-
ler (materieller) Bestandsschutz fiir Grundrechte folgt zu-
dem aus Art. 19 Abs. 2 GG, der die grundrechtlichen Wesens-
gehalte vor Aushohlung durch die Staatsgewalt schiitzt (We-
sensgehaltsgarantie).

Bestandigkeit in ihrer stabilisierenden Funktion wird ins-
besondere durch formale Regelungen sichergestellt, welche
die Anderung des Verfassungsinhalts erschweren bzw. die
erfolgreiche Anderung auf ein maglichst stabiles politisch-
soziales Fundament stellen sollen. Hierfiir ist zunachst auf
Art. 79 Abs. 2 GG zu verweisen, der die Verabschiedung ei-
nes verfassungsandernden Gesetzes an die Zustimmung
von zweli Dritteln der Mitglieder des Bundestages und zwei
Dritteln der Stimmen des Bundesrates bindet. Art. 79 Abs. 1

Die sogenannte Ewigkeitsklausel (Art. 79 Abs. 3 GG) schiitzt die in Art. 1 und Art. 20 GG verankerten Grundprinzipien — etwa Menschenwiir-

de, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit — vor jeder Anderung.
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S. 1 GG regelt wiederum, dass das Grundgesetz nur durch
ein Gesetz gedndert werden kann, das den Wortlaut des
Grundgesetzes ausdriicklich andert oder erganzt, um zu
verhindern, dass verfassungsrechtliche Inhalte ,durch die
Hintertlir" ausgehchlt werden kénnen. Damit enthélt diese
Vorschrift eine dem Zitiergebot des Art. 19 Abs. 1 S. 2 ver-
gleichbare Warnfunktion (Dreier 2015: Rn. 21), die sich einer-
seits an den verfassungsandernden, andererseits an den
einfachen Gesetzgeber richtet. Beiden Vorschriften ent-
springt daher ein stabilisierendes Element. Zum Kreis der
stabilisierenden Vorschriften des Grundgesetzes zahlen
aber auch weniger beachtete Vorschriften, die etwa im Fall
des konstruktiven Misstrauensvotums (Art. 67 Abs. 1 GG),
der Kanzlerwahl (Art. 63 Abs. 4 GG), der Vertrauensfrage
(Art. 68 GG) oder des Gesetzgebungsnotstands (Art. 81 GG)
die Handlungs- und Funktionsfahigkeit der Verfassungsor-
gane aufrechterhalten.

Ein weiteres Element der Bestandigkeit ist die institutio-
nelle Garantie des Berufsbeamtentums aus Art. 33 Abs. 4
und 5 GG (vgl. zum Folgenden auch den Beitrag von Ralf
Brinktrine in dieser Ausgabe). Als entpolitisierendes Ele-
ment gewdhrleisten Beamtinnen und Beamte eine stabile
und gesetzestreue Verwaltung gegeniiber wechselnden po-
litischen Mehrheiten (BVerfGE 155, 1, Rn. 87). In den Worten
des Bundesverfassungsgerichts ist es Aufgabe des Beam-
tentums, ,Verfassung und Gesetz im Interesse des Biirgers
auch und gerade gegen die Staatsspitze zu behaupten” und
dadurch ,einen ausgleichenden Faktor gegeniiber den das
Staatswesen gestaltenden politischen Kraften" zu bilden
(BVerfGE 119, 247, Rn. 46). Da der Staat zum Vollzug seines
Rechts auf einen Beamtenapparat angewiesen ist, ist das
Regieren gegen einen streng gemeinwohlgebundenen und
verfassungstreuen Beamtenapparat nur in engen Grenzen
iberhaupt moéglich (Garditz 2024: 410). Keine Beamten im
statusrechtlichen Sinne sind Richter (BVerfGE 32, 199 [213]).

Kinder demonstrieren 2020 vor dem Reichstag anlésslich des Weltkindertags fiir die Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz. Auch

Die Rechtsprechung dient im Wertesystem des Grundgeset-
zes aber letztlich der Verwirklichung der Grundrechte
(BVerfGE 33, 23 [32]). Insbesondere das Bundesverfassungs-
gericht wacht iber die Wahrung des Grundgesetzes. Seine
Entscheidungen sind unanfechtbar und kénnen sogar Ge-
setzeskraft haben (vgl. § 31 Abs. 2 BVerfGG). Im Gegensatz
zu Beamten, die grundsétzlich weisungsgebunden agieren
(vgl. bspw. § 62 Abs. 1 S. 2 BBG), sind Richter sachlich und
personlich unabhéngig. Die Garantie ithrer Unabhéangigkeit
(Art. 97 Abs. 1 GG) stellt einen durch Art. 33 Abs. 5 GG ge-
schiitzten hergebrachten Grundsatz des Berufsbeamten-
tums dar (BVerfGE 55, 372 [391 f]), ist geradezu konstitutiv
fiir die Judikative und unterliegt daher auch dem Schutz des
Art. 79 Abs. 3 GG. Erst die Unabhéangigkeit qualifiziert Rich-
terinnen und Richter zu besonderen Organen der Rechtspre-
chungi. S. v. Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG und ermdglicht den effek-
tiven Rechtsschutz, den Art. 19 Abs. 4 GG als eigenstandi-
ges Grundrecht verbiirgt (Hillgruber 2024: Rn. 1 ff).

Auf eine letzte, flir den Staat geradezu existenzielle Bestan-
digkeitsvorschrift sei hingewiesen: Der Schutz der Kinder
(Art. 6 Abs. 2 und 3 GG). Im Bewusstsein, sich ohne den
Schutz der Kinder seiner eigenen Zukunft zu berauben
(,ohne Volk kein Staat"), vergibt das Grundgesetz hier einen
Schutzauftrag des Staates zugunsten seiner zukiinftigen Ci-
toyens.

Auf der anderen Seite enthalt das Grundgesetz auch eine
Vielzahl dynamischer Elemente, wobel zuvorderst an die
Moglichkeit der Verfassungsanderung zu denken ist. Spie-
gelbildlich zur soeben erwihnten erschwerten Anderung
des Verfassungsinhalts erdffnet namlich zugleich Art. 79
Abs. 2 GG die Anderungsméglichkeit der Verfassung bei Vor-
liegen der erforderlichen Zweidrittelmehrheit in Bundestag
und Bundesrat. Unabhadngig von solchen Mehrheitserforder-
nissen und dem Wortlauterfordernis aus Art. 79 Abs. 1 S. 1

wenn es keinen eigenstdndigen Grundrechtsartikel fiir Kinder gibt, ist ihr Schutz in Art. 6 GG verfassungsrechtlich verankert — damit ver-
bunden sind staatliche Schutzpflichten, die Fragen der Generationengerechtigkeit und Zukunftssicherung einschliefen.
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GG kann sich die Verfassung zugleich im Wege des Verfas-
sungswandels verandern. Dieser beschreibt die Moglichkeit,
mithilfe der juristischen Methodenlehre auf ,wissenschaft-
lich-kognitive, technische, wirtschaftliche und soziale Ver-
anderungen" (Herdegen 2024: Rn. 33) im Wege formeller, vor
allem aber materieller Anpassung des Grundgesetzes zu re-
agieren (hierzu Hirzel 2023).

In den vergangenen Jahrzehnten war vor allem das Bun-
desverfassungsgericht die treibende Kraft hinter der verfas-
sungsrechtlichen Materialisierung gesellschaftlichen Wan-
dels. Mit seinem — im Rahmen der Liith-Rechtsprechung
selbst kreierten — Mandat veranderte das Bundesverfas-
sungsgericht unter Einsatz der juristischen Methodenlehre
immer wieder die Verfassung systemrelevant und -imma-
nent — etwa im Wege der Ausbildung von (neuen) unge-
schriebenen Grundrechten oder Prinzipien (z. B. das Recht
auf informationelle Selbstbestimmung und das Verhaltnis-
mapigkeitsprinzip) oder der Ableitung ganz konkreter staat-
licher Handlungspflichten aus Staatszielbestimmungen
(bspw. Art. 20a GG) (s. auch die Beispiele bei Hirzel 2023:
26 ff.).

Das Grundgesetz kennt keinen abschliefenden Katalog von
Staatszielen, sondern statuiert diese nur fiir einzelne Poli-
tikbereiche — in denen entweder strukturelle Defizite aus-
gemacht wurden (z B. die Gleichberechtigung von Frau und
Mann, Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG) oder wo es die politische ratio
gebietet (z. B. der Schutz der natiirlichen Lebensgrundlagen,
Art. 20a GG oder die Haushaltswirtschaft, Art. 109 Abs. 2 GG).
Ein Paradebeispiel fiir das Vorstehende stellt das Sozial-
staatsprinzip (Art. 20 Abs. 1 GG) dar, denn es genief3t zu-
gleich den Rang einer Staatszielbestimmung und fallt als
Strukturprinzip in den Schutzbereich des Art. 79 Abs. 3 GG.
Das Sozialstaatsprinzip entfaltet sich daher gleich auf drei
Ebenen: Zum einen erweist es sich als Element der rigiden
Bestandigkeit, als Staatsziel ist es hingegen zukunftsgerich-
tet und wegen der sich permanent andernden sozialen
Wirklichkeit wohnt ihm ein dynamisches Element inne, das
nach Anpassung an eben diese Wirklichkeit verlangt.

Zur Anpassung an die Wirklichkeit muss das Grundgesetz
eine freie Wissenschaft gewahrleisten. Schon aus politi-
schen Griinden ist die Staatsgewalt um ihrer Integritat wil-
len versucht, ihr Handeln mit dem Attribut der Rationalitat
zu versehen (Garditz 2021: 12). Dies schlieft aber ein, dass
die Politik die tatsachlichen Grenzen ihres Einflusses res-
pektiert, also anerkennt, dass es Realitaten gibt, die jeder
politischen Gestaltung entzogen sind. Zugespitzt gesagt
lasst sich die Klimakrise ,eben nicht durch Mehrheitsbe-
schluss abschaffen" (Garditz 2021: 12). Insofern erfiillt die
Wissenschaft als Gegenoffentlichkeit auch eine wichtige
Funktion zur Kontrolle politischen Handelns und kann im
Einzelfall sogar Handlungsdruck — fraglos mit Wirkung fur
die Zukunft — erzeugen (Géarditz 2021: 12). Daher wohnt der
Wissenschaftsfreiheit (Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG), die zwar auch
der Bewaltigung der Vergangenheit dient, zugleich ein Zu-
kunftselement inne.

Die Zukunft des Grundgesetzes

Wie steht es also um die Zukunft des Grundgesetzes? Ver-
fassungen sind keine zementierte Vergangenheit, sondern
bleiben stets im Werden begriffene Ordnungen. Sie zielen
auf die Gestaltung der politisch-sozialen Zukunft (Grimm
2015: 39 ff) und miissen zugleich Antworten auf Gegen-
wartsfragen bieten. Die Fragen, mit denen sich das Grund-
gesetz zu seinem Entstehungszeitpunkt konfrontiert sah,
sind zwar zum Teil mit den heutigen vergleichbar; in der Ge-
genwart treten allerdings systemische Veranderungen, wie
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die Klimakrise oder die digitale Transformation, hinzu. Weil
zwar fast alles dem Grunde nach wandelbar, aber nur ein
bestimmtes Mal} an Wandel zeitgleich oder abrupt zu be-
waltigen ist (Grimm 1991: 427 f.), stellen zunehmend schnel-
lere Entwicklungen eine Herausforderung sowohl fiir die
Bestandigkeit als auch die Anpassungsfahigkeit des Grund-
gesetzes dar. Die Besonderheit der systemischen Verdnde-
rungen wird Uiberdies darin zu erkennen sein, dass sie sich
nicht auf den temporédren Ausnahmezustand beziehen, son-
dern einen permanenten Horizont darstellen. Die freiheitli-
che Verfassung baut indes auf die Erwartung von Normali-
tat auf — auch um sich vom permanenten Ausnahmezu-
stand des totalen Staates abzugrenzen (Isensee 2010: 255 f.).
Um zu verhindern, dass die systemischen Veranderungen
den verfassungsrechtlichen Ausnahmezustand habituali-
sieren, miissen innerhalb der grundgesetzlichen Ordnung
Wege gefunden werden, ihnen in der (verfassungsrechtli-
chen) Normalitédt zu begegnen.

Das Grundgesetz ist zukunftsorientiert: Dies kommt expli-
zit in der Adressierung der ,kiinftigen Generationen” in
Art. 20a GG, der sogenannten Schuldenbremse (insbeson-
dere Art. 109 Abs. 3 und Abs. 5, Art. 1093, Art. 115 n. F,
Art. 143d Abs. 1 GG) oder auch in der jlingst avisierten Kli-
maneutralitdt im Jahre 2045 (Art. 143h Abs. 1 S. 1 GG) zum
Ausdruck (zur Zukunftsorientierung des Grundgesetzes
auch Kersten/Kaupp 2022: 473 ff.). Auch wenn diese Rege-
lungen (auf die Geltungsdauer des Grundgesetzes bezogen)
eher jingeren Datums sind und hierdurch ein neu erstar-
kendes Bewusstsein langfristiger Entwicklungen und Wir-
kungen belegen, ist dem Grundgesetz eine temporale Ebene
seit jeher (implizit) eigen. Jene (vorstehend ausdifferenzier-
ten) Regelungen, welche Bestdndigkeit und Anpassungsfa-
higkeit der politisch-sozialen Ordnung konkretisieren, be-
statigen diesen Befund, da sie nur aus einer zeitlichen Per-
spektive verstandlich sind.

Im Hinblick auf die Klimakrise bietet Art. 20a GG, der erst
1998 im Zuge einer Verfassungsanderung eingefiigt wurde
und seither ein so nicht prognostizierbares ,Eigenleben”
entwickelt hat, mit dem darin enthaltenen Blick auf die
,kiinftigen Generationen” und seiner finalen Struktur Raum
fiir eine zukunftsorientierte und dynamische Gestaltung.
Dabei stellt das Bundesverfassungsgericht auch klar, dass
sich im Zeitablauf Abwagungsspielrdume verschieben kon-
nen: So nimmt das relative Gewicht des Klimaschutzge-
bots, auch wenn es keinen unbedingten Vorrang gegeniiber
anderen Belangen genieft, in der Abwagung ,bei fortschrei-
tendem Klimawandel weiter zu" (BVerfGE 157, 30, Rn. 198).
Damit 6ffnet das Bundesverfassungsgericht bereits jetzt
Raum fiir eine sich verandernde Interpretation der Vor-
schrift. Die Grundrechte (insbesondere auf Leben und kor-
perliche Unversehrtheit sowie auf Eigentum) bieten durch
ihren weiten Schutzbereich auch Raum, klimaspezifische
Fragestellungen aufzunehmen. Mit der Entwicklung der
grundrechtlichen Schutzpflichtendogmatik (BVerfGE 39, 1)
hat das Bundesverfassungsgericht bereits frith — seit den
1970er Jahren — die Moglichkeit erdffnet, praventiv auf dro-
hende Schadensereignisse zu reagieren und damit kiinftige
Entwicklungen zu perzipieren. Die Entwicklung intertem-
poraler Freiheitsrechte im sogenannten Klimabeschluss
2021 fihrt diese Systematik fort, indem es die relevante
Eingriffswirkung nach hinten verschiebt. Von einem ge-
genwdrtigen Eingriff wird danach bereits dann ausge-
gangen, wenn die Gefahr einer Freiheitsbeschrankung
,im aktuellen Recht angelegt ist", etwa weil gegenwéar-
tige Treibhausgasemissionen kiinftige emissionsrelevante
Freiheitsausiibungen absehbar beeintrachtigen werden
(BVerfGE 157, 30, Rn. 130).
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In der Ndhe des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe fordern Klimaaktivisten in einem Protestcamp unter dem Motto ,Wir bleiben,
bis ihr handelt!” im Mai 2021 mehr Klimaschutz ein. Ihr Protest kniipft an den Klimabeschluss des Gerichts wenige Wochen zuvor an,
den sie als unzureichend kritisieren, obwohl dieser Generationengerechtigkeit als verfassungsrechtliches Gebot betont.

Auf erste Auspragungen der digitalen Transformation hat
das Bundesverfassungsgericht in seinem Volkszdhlungsur-
teil von 1983 mit der Ableitung des Grundrechts auf infor-
mationelle Selbstbestimmung aus dem allgemeinen Person-
lichkeitsrecht reagiert, das wiederum seine Wurzeln in Art. 2
Abs.1i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG findet (BVerfGE 65, 1, Rn. 151 ff.).
In seinem Urteil betonte das Bundesverfassungsgericht im
Angesicht ,moderner Informationstechnologien” die demo-
kratische Relevanz des Umgangs mit personenbezogenen
Daten, da ,Selbstbestimmung eine elementare Funktions-
bedingung eines auf Handlungsfahigkeit und Mitwirkungs-
fahigkeit seiner Biirger begriindeten freiheitlichen demo-
kratischen Gemeinwesens ist" (BVerfGE 65, 1, Rn. 154). Die
Riickfithrung des Rechts auf informationelle Selbstbestim-
mung (auch) auf Art. 1 Abs. 1 GG ist danach nur folgerichtig.
Weitere Ableitungen des allgemeinen Personlichkeitsrechts,
wie das Recht am eigenen Bild oder das Recht am eigenen
Wort, konnen unter den technologischen Mdéglichkeiten des
Einsatzes von KI neue Bedeutungsebenen entfalten.

Betroffener Identititskern der Verfassung

Das Grundgesetz basiert — wie andere moderne Verfassun-
gen — auf der Grundannahme einer (weitgehend) stabilen
Lebensumwelt in einer realen — rdumlich vermessbaren —
Welt. Klimakrise und digitale Transformation bringen diese
Uberzeugungen zunehmend ins Wanken: Wahrend das
Grundgesetz Naturkatastrophen als verfassungsrechtlichen
Sonderfall in Art. 11 Abs. 2, Art. 35 Abs. 2 S. 2, Abs. 3 S. 1,
Art. 104b Abs. 1 S. 2 und Art. 109 Abs. 3 S. 2 GG zur Begrin-
dung von Grundrechtseingriffen bzw. Anderungen in der
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verfassungsrechtlichen Kompetenzordnung heranzieht,
steuert die Klimakrise auf die Normalitat der Krisensitua-
tion zu. Digitalisierungsentwicklungen meinen nicht mehr
(nur) die Vereinfachung und Beschleunigung von Hand-
lungs- und Kommunikationsprozessen, sondern vielmehr
eine zunehmende Entkoppelung von Realitdten (hierzu
Winkler 2024: 339 ff.). Eine Verfassung erweist sich nur dann
als resilient, wenn sie diese Entwicklungen aufzugreifen
vermag, ohne ihren Identitdtskern zu verlieren.

Dieser Identitdtskern lasst sich auf den Schutz der mensch-
lichen Wiirde zuriickfiihren, welcher wiederum ebenso in
die Ewigkeitsklausel des Art. 79 Abs. 3 GG wie in die We-
sensgehaltsgarantie des Art. 19 Abs. 2 GG ausstrahlt. Die in
Art. 79 Abs. 3 GG genannten anderungsfesten Inhalte ste-
hen nicht zusammenhanglos nebeneinander, sondern fin-
den ihren gemeinsamen Bezugspunkt in der Anerkennung
der Menschenwtiirde als tibergesetzlicher Grundlage der Ge-
staltung jeder menschlichen Gemeinschaft. Dass Klimakrise
und digitale Transformation die Grundrechte herausfordern
und Umgestaltungen der gesellschaftlichen Ordnung ein-
fordern konnen, stellt die Verfassung als solche noch nicht
in Frage — vielmehr handelt es sich um Herausforderungen,
auf die Verfassungen angemessen reagieren kénnen miis-
sen. Beide Entwicklungen vermdgen jedoch auch den Iden-
titatskern der Verfassung zu bertihren: Im Hinblick auf die
Klimakrise sind Szenarien denkbar, in welchen der reale
Freiheitskern auf ein existenzielles Minimum beschrankt
wird, da in Zukunft jede unnotige Treibhausgasemission ver-
mieden werden muss. Eine Monetarisierung solcher Emis-
sionen, wie sie im Emissionszertifikatehandel angelegt ist,
wiirde in dem vorgestellten Szenario zu einer so deutlich
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spiirbaren Ungleichheit der Freiheitsverteilung fithren, dass
diese noch weniger mit der Menschenwiirde vereinbar ware,
da diese Freiheit und Gleichheit aller Menschen voraussetzt.
Die digitale Transformation weist splirbare Friktionen mit
der Menschenwiirde auf, soweit hierdurch technologische
Kontroll-, aber auch zunehmend Manipulationsméglichkei-
ten entstehen. Auf einer abstrakteren Ebene resultiert hie-
raus zugleich eine zunehmende Entindividualisierung und
Entkorperlichung, die den Subjektcharakter des Menschen
ebenso wie seine Subjektivitat relativiert.

Fazit

Ob das Grundgesetz in der Lage sein wird, sdmtliche zukiinf-
tigen (im Moment in Reichweite und Geschwindigkeit noch
nicht endgiiltig absehbaren) Entwicklungen und Herausfor-
derungen resilient aufzulosen, bleibt abzuwarten. Hierzu be-
darf es jedenfalls eines umfassenden Verstandnisses fiir die
systemrelevanten Wirkungen von digitaler Transformation
und Klimakrise ebenso wie einer adaquaten Reaktion der
verantwortlichen politischen Akteure. Als wichtig erscheint
dabei, dass eine zukunftsorientierte Auslegung und Anwen-
dung der verfassungsrechtlichen Normen nicht nur veran-
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Unsere Grundrechte. Leben
in Freiheit und Sicherheit!

Grundrechte einfach erklart
- verstandlich, anschaulich
und aktuell zum 75 Jahre
Grundgesetz.

ONLINE-PORTAL DER LANDESZENTRALE FUR
POLITISCHE BILDUNG BADEN-WURTTEMBERG

,RECHTSSTAAT"

Vom Grundgesetz bis zur Gewaltenteilung: Hier erfahren Sie, was den
Rechtsstaat ausmacht — mit Dossiers, Hintergriinden und Unterrichts-

materialien.

https:/www.lpb-bw.de/themen/demokratie-und-wahlen/rechtsstaat

Die Verfassung fiir

das Bundesland
Baden-Wiirttemberg
Erklart in Leichter Sprache

Baden-Wiirttembergs Ver-
fassung einfach dargestellt
mit Abbildungen und erlau-
terndem Glossar.

aktvell 21 |

P&U aktuell 21:
Die Wiirde des Menschen
ist unantastbar.

Karikaturen veranschau-
lichen das Grundgesetz —
anschaulich, kritisch und
ideal fiir den Politikunter-
richt.

Wussten Sie schon:

Bei der Landeszentrale fiir
politische Bildung Baden-
Wiirttemberg konnen Sie
das Grundgesetz und die
Landesverfassung Baden-
Wiirttemberg in einer ge-
meinsamen Ausgabe be-
zlehen.

Sonderauflagen der Zentralen fiir politische Bildung zum Thema Recht
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Jura not alone.
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https:/www.lpb-bw.de/shop

BURGER
STAAT


https://www.lpb-bw.de/themen/demokratie-und-wahlen/rechtsstaat
https://www.lpb-bw.de/shop

LpB-Shops/
Publikationsausgaben

Stuttgart
BURGER . POLITIK Lautenschlagerstrafle 20
STAAT EUROPA CNTERRETTE aktuell 22 70173 Stuttgart
B Telefon: 0711/16 4099-0
X . Offnungszeiten:
[ 2 Mo-Do 9 bis 12 Uhr
_ @ 13 bis 15.30 Uhr
‘g )’) Fr 9 bis 12 Uhr
Das Grundgesetz I Die Euopawahlen 2024 Kommunalwahlen

Informationen zur Wahl am 09. Juni 2024 in Baden-Wiirttemberg

AuBenstelle Freiburg
Rathausgasse 33
79098 Freiburg

Telefon: 07 61/207 73-0

Offnungszeiten:

Fiir alle, die mehr wissen wollen - die Zeitschriften der Landeszentrale fiir politische Bildung BW

*  BURGER & STAAT - Zeitschrift fiir Multiplikatoren politischer Bildung,

www.buergerundstaat.de Di/Do 10 bis 16.30 Uhr
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Bestellung oder Download als PDF, kostenlos (ab 500 g zzgl. Versand) lp b

Bestellung ausschlieBlich im Webshop der Landeszentrale fir politische Bildung:
www.lpb-bw.de/machs-klar.html

lpb

Landeszentrale
fur politische Bildung
Baden-Wirttemberg




Lpb spezia”

2026 - Wahlen gehen!

Druckausgaben neuerer Hefte kdnnen Sie (auch im Klassensatz) im Webshop der
Landeszentrale www.lpb-bw.de/shop bestellen. Die Hefte sind kostenlos. Ab
einem Sendungsgewicht von 500 g wird eine Versandkostenpauschale berechnet.
Bestellungen sind nur Uber unseren Webshop maoglich.

Die Ausgaben der Zeitschrift
finden Sie im Internet zum kosten-
losen Download auf der Seite
www.buergerundstaat.de



http://www.lpb-bw.de/shop
http://www.buergerundstaat.de

	Heft 3–2025, 75. Jahrgang
	Direktorin der Landeszentrale 
	Redaktion 
	Redaktionsassistenz 
	Anschrift der Redaktion 
	Gestaltung Titel 
	Gestaltung Innenteil/Druckvorbereitung 
	Druck 
	Versand 

	Inhaltsverzeichnis
	EDITORIAL 
	Verfassungsresilienz Handlungsfähigkeit und Wehrhaftigkeit des Grundgesetzes

	Verfassungsgefühle: Woher sie kommen und was sie bewirken (können)
	Auf der Suche: Verfassungsgefühle und Verfassungspatriotismus
	Weimarer Erfahrungen 
	Neuanfänge 1949
	Die neue Liebe zum Grundgesetz
	1989 /90 und die Herausforderung des Grundgesetzes
	KURZVITA
	Anmerkungen
	LITERATUR

	Impressum
	Historische Entwicklung von Verfassungsresilienz und wehrhafter Demokratie in Deutschland seit den 1920er Jahren
	Die Anfänge demokratischer Verfassungsresilienz in Deutschland
	Die wehrhafte Demokratie im Grundgesetz
	Die Parteienverbote als Weichenstellung für die Wehrhaftigkeit der Bundesrepublik
	Weitere Entwicklung
	KURZVITA
	LITERATUR

	Wie das Bundesverfassungsgericht demokratisch resilient gemacht werden kann. Verfassungsgerichtsbarkeit zwischen formalisierter Rechtspolitik und demokratischer Praxis
	Verfassungsgerichte als rechtliche und politische Akteure
	Wie resilient ist das Bundesverfassungsgericht?
	Verfassungsgerichtliche Resilienz durch demokratische Politik
	Fazit
	KURZVITA
	Anmerkungen
	LITERATUR

	Zwischen Freiheit und Abwehr: Parteiverbot und Grundrechtsverwirkung
	Parteien im staatsrechtlichen Gefüge
	Das Parteiverbot als ultima ratio
	Materielle Voraussetzungen eines Parteiverbotes 
	Die freiheitlich demokratische Grundordnung: Menschenwürde, Demokratieprinzip und Rechtsstaatsprinzip 
	Das Ziel, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen 

	Prozessuale Fragen 
	Initiierung des Parteiverbotsverfahrens: Antragstellung 
	Rechtsfolgen eines Parteiverbotes 
	Verlust des Parteienstatus und der Mandate 
	Finanzielle Konsequenzen: Einziehung des Vermögens und Ausschluss aus der Parteienfinanzierung 

	Grundrechtsverwirkung 
	Fazit 
	KURZVITA 
	LITERATUR 

	Freiheitlich-demokratische Resilienz der Landesparlamente, Landesbehörden und Landesverfassungsgerichte 
	Landesparlamente 
	Parteiverbot 
	Sonstige staatliche Einwirkung auf die Zusammensetzung von Parlamenten 
	Einflussbegrenzung im parlamentarischen Betrieb 

	Landesbehörden
	Allgemeinwohl- und Wertebindung des öffentlichen Dienstes 
	Schutz vor verfassungsfeindlichen Bestrebungen von Bediensteten 

	Landesverfassungsgerichte
	Verfassungsresilienz als Produkt von Politik und Zivilgesellschaft
	KURZVITA
	LITERATUR

	Verfassungstreue als Leitbild und Dienstpflicht. Die Rolle von Beamten und anderen öffentlich Bediensteten für die Stabilität der Demokratie in Deutschland 
	Die Verfassungstreuepflicht – Begriff und gesetzliche Grundlagen
	Der verfassungsrechtliche Hintergrund der Verfassungstreuepflicht
	Verfassungstreuepflicht der Beamten 
	Verfassungstreuepflicht der Richter
	Die Verfassungstreuepflicht von Soldaten

	Der inhaltliche Gehalt der Pflicht zur Verfassungstreue 
	Bestimmung der inhaltlichen Bedeutung durch das Bundesverfassungsgericht
	Die freiheitlich-demokratische Grundordnung als maßgeblicher Bezugspunkt der Verfassungstreuepflicht
	Umfang der Verfassungstreuepflicht

	Die zeitliche Geltung der Verfassungstreue 
	Verfassungstreue Einstellung in den öffentlichen Dienst
	Verfassungstreue im aktiven Dienstverhältnis und im Ruhestand 

	Beispiele für Verstöße gegen die Verfassungstreue 
	Mitgliedschaft in einer verbotenen sowie vom Verfassungsschutz als verfassungsfeindlich eingestuften oder beobachteten Partei 
	Mitgliedschaft oder Mitwirkung in einer verbotenen, verfassungsfeindlichen oder vom Verfassungsschutz beobachteten Organisation 
	Tatsächliche Handlungen 
	Verbale Meinungsäußerungen oder schriftliche Meinungskundgabe 

	Sanktionierung von Verstößen gegen die Pflicht zur Verfassungstreue 
	Beamtenstatusrechtliche Maßnahmen 
	Innerdienstliche Maßnahmen 
	Disziplinarrechtliche Maßnahmen 

	Fazit 
	KURZVITA 
	Anmerkungen 

	Erziehung zur Verfassungstreue. Welchen Beitrag leisten Schulen und Bildungseinrichtungen zur Verfassungsresilienz? 
	Schule als gesellschaftliche Institution – Regeln aufstellen, Regeln einhalten 
	Vom Umgang zum Bewusstsein – Arten des Miteinander-Umgehens
	Wissen über Recht und Werte – Facetten der Rechtsstaatsbildung
	Ordnung und Handlung – Wissen und Werte – Ein Fazit
	KURZVITA
	LITERATUR

	Grundgesetz 4.0: Verfassungsresilienz angesichts von Klimakrise und digitaler Transformation
	Aus der Zeit gefallen?
	Verfassungsresilienz
	Konkrete Umsetzung im Grundgesetz 
	Die Zukunft des Grundgesetzes 

	Betroffener Identitätskern der Verfassung
	Fazit
	KURZVITA
	LITERATUR

	Weitere Angebote der Landeszentrale für politische Bildung  Baden-Württemberg zu den Themen Verfassung und Rechtsstaat
	Materialien der LpB
	Sonderauflagen der Zentralen für politische Bildung zum Thema Recht
	Einfach erklärt. Politik – Demokratie – Deine Rechte
	Jura not alone. 12 Ermutigungen, die Welt mit den Mitteln des Rechts zu verändern
	Das Rechtslexikon. Begriffe, Grundlagen, Zusammenhänge


	LpB-Shops/ Publikationsausgaben
	Stuttgart
	Außenstelle Freiburg
	Außenstelle Heidelberg
	Außenstelle Ludwigsburg
	Außenstelle Tübingen




